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  AG   Aktiengesellschaft 

  AIF   Alternativer Investmentfonds 

  AN   Arbeitnehmer 

  a. n. g.  anderweitig nicht genannt 

  AO   Abgabenordnung 

  BaFin   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

  BÄKO   Bäcker- und Konditorengenossenschaften 

  BayWa  Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG 

  BFH   Bundesfinanzhof 

  BGB   Bürgerliches Gesetzbuch 

  BMAS   Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

  BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

  BMVBW  Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, heute u. a.  

     Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und  

     Bundesministerium für Umwelt, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

  BMJV   Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

  BMWi   Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

  BStBl.   Bundessteuerblatt 

  BVR   Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. 

 CATI  Computer Assisted Telephone Interviewing (computergestützte Telefoninterviews) 

  DG HYP  Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 

  DGRV   Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. 

  DHKT   Deutscher Handwerkskammertag 

  DIHK   Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

  DRV   Deutscher Raiffeisenverband e. V. 
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  DZ Bank  Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 

  EDEKA  Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler 

  EDV   Elektronische Datenverarbeitung 

  EEG   Erneuerbare-Energien-Gesetz 

  eG   Eingetragene Genossenschaft  

  ErbStG  Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 

  ESOP   Employee Stock Ownership Plan 

  ESt   Einkommenssteuer 

  EStG   Einkommensteuergesetz 

  EU   Europäische Union 

  e. V.   Eingetragener Verein  

 FPV  Fachprüfungsverband von Produktivgenossenschaften in Mitteldeutschland e. V. 

  FTD   Financial Times Deutschland 

  G   Genossenschaft 

  GbR   Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

  GdW   Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. 

  GenG   Genossenschaftsgesetz 

  GewStG  Gewerbesteuergesetz 

  GKV   Gesetzliche Krankenversicherung 

  GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

 GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft 

 GmbHG  Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

 GrESt   Grunderwerbsteuer 

 HGB   Handelsgesetzbuch 

  HR   Handelsregister 

  HWK   Handwerkskammer 
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  IHK   Industrie- und Handelskammer 

  ILO   International Labour Organisation (Internationale Arbeitsorganisation) 

  InsO   Insolvenzordnung 

  IT   Informationstechnologie 

  KAGB   Kapitalanlagegesetzbuch 

  KfW   Kreditbank für Wiederaufbau Förderbank 

  KG   Kommanditgesellschaft 

  KMU   Kleine und mittlere Unternehmen 

  KoopG  Kooperationsgesellschaft (haftungsbeschränkt) 

  KSt   Körperschaftssteuer 

  kWp   Kilowatt Peak (Spitzenleistung) 

  MicroBilG  Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz 

  Mio.   Millionen 

  Mrd.   Milliarden 

  MW   Megawatt 

  MWh   Megawattstunde 

  N   Grundgesamtheit 

  n   Größe der Stichprobe (statistische Größe) 

  NG   Nichtgenossenschaften 

  OHG   Offene Handelsgesellschaft 

  PartG   Partnerschaftsgesellschaft 

 PartGG  Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe  

    (Partnerschaftsgesellschaftsgesetz) 

  PkmG   Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e. V. 

  PSD Bank  Post-Spar- und Darlehnsverein Bank 

  PSWG   Prüfungsverband der Sozial- und Wirtschaftsgenossenschaften e. V. 
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 PublG  Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen  

(Publizitätsgesetz) 

  PV   Photovoltaik 

 pvdp  Prüfungsverband Deutscher Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgenossenschaften e. V. 

  REWE   Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften 

  ReWiG  Regionale Wirtschaftsgemeinschaft) München 

Rspr.   Rechtsprechung 

  R+V   Raiffeisen- und Volksbanken Versicherung AG 

  RWA   Raiffeisen Ware Austria AG 

  RWGV   Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e. V. 

  RZAG   REWE-Zentral-Aktiengesellschaft 

  RZF   REWE-ZENTRALFINANZ eG 

 SCE  Societas Cooperativa Europaea (Rechtsform der europäischen Genossenschaft) 

  Sparda-Banken  Revisionsverband der Eisenbahn Spar- und Darlehenskassen 

  Tsd.   Tausend 

  UG   Unternehmergesellschaft 

  UN   United Nations (Vereinte Nationen) 

  USt   Umsatzsteuer 

  WGZ Bank  Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG 

  ZdK   Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e. V. 

  ZEDACH eG  Zentralgenossenschaft des Dachdeckerhandwerks 

  Zentrag  Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes eG 

  ZGV   DER MITTELSTANDSVERBUND ï ZGV e. V. 
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» Kurzfassung 

 
Hintergrund und Ziele der Studie 

Die erhöhte Neugründungsaktivität insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien hat die Rechts-

form der Genossenschaft im Allgemeinen und ihre Eignung für Bürgerinitiativen im Besonderen wieder ins 

Bewusstsein von Öffentlichkeit und Politik gerückt. Dies findet auch Ausdruck im Koalitionsvertrag der 18. 

Legislaturperiode, in welchem die Förderung der Genossenschaft an mehreren Stellen genannt wird. Vor 

diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Kienbaum Management 

Consultants GmbH gemeinsam mit dem Seminar für Genossenschaftswesen der Universität zu Köln damit 

beauftragt, eine Studie zum Thema ĂPotenziale und Hemmnisse von unternehmerischen Aktivitªten in der 

Rechtsform der Genossenschaftñ anzufertigen. 

Im Rahmen dieser Studie wurde zunächst das Neugründungsgeschehen in den letzten Jahren dokumen-

tiert und analysiert. Dabei lag der Fokus vor allem darauf, die Gründe für den so genannten Neugrün-

dungsboom zu identifizieren und Hemmnisse auszumachen, die einer weiteren Zunahme unternehmeri-

scher Aktivitäten in der Rechtsform der Genossenschaft möglicherweise im Wege stehen. Auch die 

grundsätzlichen Vor- und Nachteile der Rechtsform wurden herausgearbeitet. Einen weiteren Schwer-

punkt der Studie bildet die Novelle des Genossenschaftsgesetzes von 2006, die im Hinblick darauf be-

trachtet wurde, inwiefern die durch sie eingeführten neuen Regelungen im Gesetz von Genossenschaften 

genutzt werden. Zusätzlich hat das Bundesjustizministerium einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur 

ĂEinf¿hrung der Kooperationsgesellschaft und zum weiteren Bürokratieabbau bei Genossenschaftenñ vor-

gelegt, dem die Annahme zugrunde liegt, dass Aufwand und Kosten, die mit der Rechtsform der Genos-

senschaft und insbesondere mit ihrer verpflichtenden Prüfung einhergehen, für kleinere Projekte des bür-

gerschaftlichen Engagements zum Teil abschreckend wirken. Es war ebenfalls Ziel dieser Studie, diese 

Annahme einer empirischen Prüfung zu unterziehen.  

Darüber hinaus wurde eine Einschätzung darüber abgegeben, in welchen Bereichen der genossenschaft-

lichen Rechtsform in Zukunft besonderes Problemlösungspotenzial zukommt. Um die enorme Heterogeni-

tät genossenschaftlichen Wirtschaftens begrifflich zu ordnen, wurden in diesem Zusammenhang fünf 

Kernbereiche identifiziert: Regionalentwicklung und lokale Daseinsvorsorge, Wohnen, Energie, Gesund-

heit und Soziales sowie Mittelständische Kooperationen, Handwerk und Unternehmensnachfolgen. 
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Methodik und Datengrundlage 

Den Kern der Studie bildet die empirische Befragung von Genossenschaftsgründern sowie verschiedenen 

Vergleichsgruppen, die sich aus Gründern vergleichbarer Projekte in anderen Rechtsformen zusammen-

setzen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um die Beweggründe ausmachen zu können, aus denen sich 

Gründer für oder gegen die genossenschaftliche Rechtsform entscheiden. Es wurde eine repräsentative 

Befragung unter allen zwischen 2006 und 2013 gegründeten Genossenschaften durchgeführt. Weil sich 

allerdings Samples aus Projekten, für welche sich die Genossenschaft eignen würde, nicht per Algorith-

mus generieren lassen, wurden in zwei wichtigen Bereichen gesondert Samples gezogen, für welche auch 

Vergleichsgruppen zusammengestellt werden konnten, nämlich im Bereich Wohnen und im Bereich Regi-

onalentwicklung und lokale Daseinsvorsorge. Außerdem gab es eine gesonderte Befragung unter den 

zwischen 2000 und 2005 gegründeten Genossenschaften, um Auswirkungen der Novelle von 2006 auf 

bereits bestehende Genossenschaften zu untersuchen. 

Ergänzt und illustriert werden die Ergebnisse durch die qualitative Aufarbeitung einer Reihe von typischen 

Fällen in den Kernbereichen Energie, Gesundheit und Soziales sowie Mittelständische Kooperationen, 

Handwerk und Unternehmensnachfolgen. Darüber hinaus dienten Interviews mit verschiedenen Experten 

des Genossenschaftswesens insbesondere der Dokumentation verschiedener (zum Teil divergierender) 

Sichtweisen auf Hemmnisse und Potenziale von Genossenschaftsgründungen. 

Zentrale Ergebnisse der Studie  

Genossenschaften weisen spezifische Merkmale auf, die sie von anderen Unternehmenstypen abgren-

zen. Von ihrem Charakter her sind Genossenschaften Selbsthilfeorganisationen mit eingerichtetem Ge-

schäftsbetrieb. Ihre Mitglieder unterhalten gemeinsam einen demokratisch geführten Geschäftsbetrieb, 

dem bestimmte betriebliche Funktionen der rechtlich und wirtschaftlich eigenständig bleibenden Mitglieder 

zur Ausführung übertragen werden. Die Mitglieder kaufen entweder bei dem genossenschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb ein, setzen als Lieferanten über den genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb ab oder arbei-

ten als Kapitalgeber und zugleich Beschäftigte im genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb. Man spricht in 

diesen Fällen vom Identitätsprinzip der Genossenschaft, d. h. von der Identität eines Mitglieds als Kapital-

geber und Kunde, als Kapitalgeber und Lieferant oder als Kapitalgeber und Beschäftigter. Anhand des 

Identitätsprinzips können Fördergenossenschaften und Produktivgenossenschaften unterschieden wer-

den. Während bei Fördergenossenschaften die Kapitalgeber zugleich Kunden und/oder Lieferanten sind, 

liegt bei Produktivgenossenschaften eine Identität von Kapitalgebern und Beschäftigten vor. Die genos-

senschaftliche Rechtsform ist besonders für solche kooperativen Unternehmensgründungen geeignet, bei 

denen mindestens drei Gründer auf solider und stabiler Basis ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu betrei-
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ben trachten, in denen der Mensch und nicht das Kapital im Mittelpunkt steht, weil eine unmittelbare leis-

tungswirtschaftliche Förderung der sie tragenden Mitglieder(-betriebe) verwirklicht werden soll.  

Dementsprechend unterschiedlich fallen auch die Prioritäten unter Gründern von Genossenschaften und 

Gründern in anderer Rechtsform aus. Während erstere bei ihrer Rechtsformwahl beispielsweise besonde-

res Gewicht auf eine demokratische Organisationsform legen, spielt dieses Merkmal für letztere keine Rol-

le. Dagegen zeigen sich diejenigen, die in nichtgenossenschaftlicher Rechtsform gründen, deutlich sensib-

ler, wenn es um den Aufwand und die Kosten geht, welche mit einer Rechtsform einhergehen. Genossen-

schaftsgründer sind, jedenfalls im Durchschnitt, eher bereit, hier größere Belastungen in Kauf zu nehmen, 

weil sie finden, dafür im Gegenzug ï vor allem wegen der Betreuung durch einen genossenschaftlichen 

Prüfungsverband - auch stärker abgesichert zu sein als in anderen Rechtsformen.  

Die Zahl der Neugründungen von Genossenschaften steigt seit 2000 stetig an, seit 2007 sogar besonders 

stark. Vor allem weil sich der seit langem andauernde Konzentrationsprozess auf der Unternehmensebe-

ne parallel dazu weiter fortgesetzt hat, führte die erhöhte Neugründungsquote erst 2009 zu einer Zunah-

me der Gesamtzahl von Genossenschaften. Die neue Gründungsdynamik spielt sich dabei vor allem im 

gewerblichen Bereich und hier vor allem bei Energiegenossenschaften ab. In den klassischen Bereichen 

wie Banken, ländlichen Genossenschaften und Wohnungsgenossenschaften sind hingegen wenige bis 

gar keine Neugründungen zu verzeichnen. Dieser Strukturwandel führt auch zu einer Veränderung des 

Images von Genossenschaften. Während die Rechtsform lange als unmodern galt, wird sie heute als ge-

eignete Organisationsform von bürgergetragenen Bewegungen (zumal in einem so positiv besetzten Kon-

text wie der Energiewende) wahrgenommen und trifft damit den Nerv der Zeit. Jedoch scheint das Wissen 

über die Besonderheiten der genossenschaftlichen Rechtsform unter Gründern außerhalb des Energie-

sektors immer noch lückenhaft zu sein, auch bei denen, die von der Rechtsform als solcher wissen. Das 

hängt auch damit zusammen, dass die Genossenschaft im Vergleich zu anderen Rechtsformen nicht prä-

sent genug ist, um in der Gründungsberatung außerhalb des Genossenschaftswesens regelmäßig Be-

rücksichtigung zu finden. Hier könnten die Verbände und ggf. auch die öffentliche Hand, die Kooperation 

mit freien Beratern sowie Handwerks- und Industrie- und Handelskammern in dieser Hinsicht intensivie-

ren, um Genossenschaften in der Gründungsberatung fester zu verankern. Es gibt auch Beispiele, wo die 

öffentliche Hand direkt zu Genossenschaften berät, etwa durch die Energieagentur NRW. Solche Pro-

gramme könnten auf ein deutlich breiteres Fundament gestellt werden. Die im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung durchgeführten Befragungen zeigen zudem, dass konkreten Praxisvorbildern bei Genos-

senschaftsgründungen eine besondere Bedeutung zukommt, daher sollten solche Best-Practice-Beispiele 

in noch größerem Ausmaß dokumentiert und zugänglich gemacht werden (etwa auch in Form von Blau-

pausen). 
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Defizite bestehen auch bei der öffentlichen Förderung von Genossenschaftsgründungen. Dabei resultiert 

die Benachteiligung der Genossenschaft nicht aus einer bewussten Diskriminierung, im Gegenteil sind in 

den KfW-Richtlinien an einigen Stellen Genossenschaften explizit aufgenommen worden. Leider sind die-

se Erwähnungen kaum wirksam, weil das fehlende Problembewusstsein in Bezug auf die besonderen ge-

nossenschaftlichen Strukturmerkmale nach wie vor fortwirkt. Der bei weitem überwiegende Teil der KfW-

Förderung ist auf alleinverantwortliche (Einzel-)Unternehmerpersönlichkeiten zugeschnitten, die es bei der 

Genossenschaft in dieser Form nicht gibt. Die Förderung sollte bei Genossenschaften nicht auf natürliche 

Personen abzielen. Hier wäre zu prüfen, wie existierende Programme angepasst, bzw. welche neuen ge-

schaffen werden können. 

Im Rahmen der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes 2006 zielte eine Reihe konkreter Änderungen 

darauf ab, die Attraktivität der genossenschaftlichen Rechtsform zu erhöhen, die Rahmenbedingungen für 

kleine Genossenschaften zu verbessern, deren Gründungen zu erleichtern und die genossenschaftliche 

Kapitalbeschaffung und -erhaltung zu fördern. In Abweichung zur bisherigen Mindestzahl von sieben wur-

de die Mindestzahl der Gründer einer eingetragenen Genossenschaft auf drei gesenkt. Ebenfalls eine be-

deutsame Änderung für kleinere Genossenschaften ist die Möglichkeit zum Verzicht auf einen Aufsichtsrat 

und die Möglichkeit eines nur einköpfigen Vorstandes bei weniger als 21 Mitgliedern. Diese Änderungen 

werden durch Erleichterungen des genossenschaftlichen Prüfungsregimes ergänzt, insbesondere muss 

der Jahresabschluss nur noch bei Genossenschaften geprüft werden, deren Bilanzsumme eine Million Eu-

ro und deren Umsatzerlöse zwei Millionen Euro übersteigen, was für viele kleinere Genossenschaften er-

hebliche Einsparungen von Kosten und Aufwand bedeutet. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis lässt das 

novellierte Genossenschaftsgesetz eine neue Kategorie von Mitgliedern zu, die als investierende Mitglie-

der nur Kapital beisteuern und die Leistungen des genossenschaftlichen Geschäftsbetriebes nicht nutzen. 

Insgesamt betrachtet zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass Genossenschaften die mit der Novelle 

eingeführten Regularien in beachtlichem Umfang (und deutlich größerem Umfang als bislang bekannt) 

nutzen, was darauf hindeutet, dass die Änderungen tatsächlich geeignet sind, die Rahmenbedingungen 

vor allem für kleinere Genossenschaften zu verbessern und teilweise deren Gründung zu erleichtern. Al-

lerdings lassen die Ergebnisse zur Befreiung von der Jahresabschlussprüfung den Schluss zu, dass diese 

Möglichkeit noch in erheblich größerem Umfang genutzt würde, wenn mehr Befragte davon wüssten. 

Was das genossenschaftliche System von Pflichtmitgliedschaft, Pflichtprüfung und Gründungsprüfung be-

trifft, so zeigen die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, dass sich dieses grundsätz-

lich bewährt hat. Insgesamt besteht seitens der überwältigenden Mehrheit der Genossenschaften große 

Zufriedenheit mit dem genossenschaftlichen Prüfungsregime, und das obwohl dieses für sie mit ver-

pflichtenden Auflagen verbunden ist. Eine deutliche Mehrheit der befragten Genossenschaften spricht sich 

gegen eine mögliche Abschaffung von Pflichtmitgliedschaft und Pflichtprüfung aus. Die empirischen Er-

gebnisse deuten jedoch teilweise darauf hin, dass der damit verbundene zeitliche und organisatorische 
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Aufwand sowie Kosten für eine kleine Minderheit der Genossenschaften nach wie vor als hoch einzu-

schätzen sind. Die Ergebnisse der Befragung der nicht genossenschaftlich verfassten Wohnprojekte und 

Dorfläden weisen aus, dass ein kleiner Teil von Gründern die genossenschaftlichen Anforderungen als ei-

nen der ausschlaggebenden Gründe für die Wahl einer anderen Rechtsform angibt. Daher bleibt für einen 

Teil kleinerer Gründungsvorhaben - trotz der Erleichterungen durch die Novellierung des Genossen-

schaftsgesetzes 2006 und die geübte Prüfungspraxis der genossenschaftlichen Prüfungsverbände ï nur 

das Ausweichen in andere Rechtsformen wie die Unternehmergesellschaft (still), sehr häufig aber auch in 

das einfachere Rechtskleid des Vereins, auch wenn dieser für wirtschaftliche Zwecke ausdrücklich nicht 

geschaffen wurde. 

Die genossenschaftlichen Prüfungsverbände haben in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen un-

ternommen, um neu zu gründende und neu gegründete kleine Genossenschaften kostenmäßig zu entlas-

ten. Gleichwohl wäre eine weitere Selbstbindung der Prüfungsverbände eine Möglichkeit, die Kosten der 

genossenschaftlichen Gründungsberatung und -begutachtung für kleine Genossenschaften weiter zu re-

duzieren und/oder ihre Zahlung zeitlich zu strecken. Womöglich könnten auch die Beiträge für die Pflicht-

mitgliedschaft in den genossenschaftlichen Prüfungsverbänden gesenkt werden. Schließlich könnten die 

Anforderungen und damit einhergehend der zeitliche und organisatorische Aufwand und die anfallenden 

Kosten der Pflichtprüfung kleiner Genossenschaften weiter gesenkt und die Art der Prüfung (noch mehr) 

an deren Bedürfnisse angepasst werden.  

Überdies kann die angesprochene Problematik auch durch gesetzliche Veränderungen gemildert oder gar 

gelöst werden. Im Hinblick auf intendierte Einsparungen und Entbürokratisierungen ist an weitere Prü-

fungserleichterungen für kleine Genossenschaften zu denken. Alternativ könnte eine Kooperationsgesell-

schaft als Rechtsformvariante der Genossenschaft oder auch als Variante einer anderen Rechtsform ein-

geführt werden. Eine Kooperationsgesellschaft außerhalb des Genossenschaftsgesetzes würde die Be-

sonderheiten des genossenschaftlichen Prüfungswesens in Deutschland in gegenwärtiger Form (mit der, 

wie die Studie zeigt, die Genossenschaften insgesamt zufrieden sind) aufrechterhalten. Weitere Maßnah-

men außerhalb des Genossenschaftsgesetzes wären eine offenere Handhabung des wirtschaftlichen 

Vereins oder Änderungen im Vereinsrecht.  

Im Ergebnis liefert die Studie wichtige empirische Ergebnisse zu verschiedenen Diskussionen, die unter 

den beteiligten Akteuren bereits seit Jahren zum Teil kontrovers geführt werden. Die hier unternommenen 

Befragungen geben zu diesen Themen erstmals den Gründern selbst eine Stimme. Während sich alle Be-

teiligten darin einig sind, dass Genossenschaften großes Lösungspotenzial für aktuelle und zukünftige 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Problemstellungen bieten, wird es vom politischen Willen abhängen, 

welche der hier skizzierten Maßnahmen ergriffen werden, um bestehende Hemmnisse einer verstärkten 

Neugründungsaktivität abzubauen, sodass diese Potenziale auch ausgeschöpft werden können.  
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1. Einleitung  

Man konnte sich lange Zeit nicht des Eindrucks erwehren, dass Genossenschaften ein vom Aussterben 

bedrohter Unternehmenstyp sind, zumal in den letzten drei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts in 

Deutschland kaum Genossenschaften gegründet wurden. Durch Fusionen und Auflösungen ging ihre Zahl 

von über 28.000 in den 1950er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre kontinuierlich auf teils weniger als 

7.500 zurück. Diese Entwicklung hat sich im vergangenen Jahrzehnt nach und nach umgekehrt. Seit 2001 

ist die Zahl genossenschaftlicher Neugründungen fortwährend und seit 2007 sogar so kräftig angestiegen, 

dass in der Genossenschaftspraxis von einem Neugründungsboom gesprochen wird und es im Jahr 2009 

erstmals wieder zu einer Zunahme der Zahl der Genossenschaften gekommen ist. In den Jahren 2010 bis 

2013 hat sich dieser Trend noch weiter verstärkt. 

In diesem Zusammenhang kann man auch von einem Strukturwandel sprechen. Die traditionellen Genos-

senschaftssparten ï Genossenschaftsbanken, Wohnungsgenossenschaften, integrierte Genossenschaf-

ten des Handels, Konsumgenossenschaften und ländliche Genossenschaften ï machen zwar nach Mit-

gliedern und Umsatz den größten Teil des Genossenschaftswesens aus, bilden jedoch nur einen Teil der 

vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ab. Neuere Anwendungsgebiete finden sich unter anderem in Pho-

tovoltaik-, Windkraft-, Fair-Trade- und Wassergenossenschaften sowie genossenschaftlichen Dorfläden, 

Gesundheits- und Sozialgenossenschaften, genossenschaftlichen Bildungseinrichtungen, Schwimmbä-

dern, gewerkeübergreifenden Handwerkergenossenschaften, IT-Genossenschaften, Bioenergiedörfern 

und Wärmenetzen. Während sich die bei den traditionellen Genossenschaften schon seit einigen Jahr-

zehnten zu beobachtende Konzentrationstendenz weiter fortsetzt, deutet sich für die neuen Genossen-

schaften eine relativ geringere Betriebsgröße und eine stärkere Fokussierung der betrieblichen Leistungen 

an, die in einigen Fªllen lediglich mit dem geringeren ĂAlterñ dieser Genossenschaften zu tun haben mag. 

Die Flexibilität der Genossenschaft bietet damit ein erhebliches Lösungspotential für grundsätzliche und 

aktuelle Herausforderungen. Nicht zuletzt deswegen heißt es im aktuellen Koalitionsvertrag zwischen 

CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode auch: ĂWir werden die Gr¿ndung von Genossenschaften 

wie andere Existenzgründungen fördern. Dazu werden wir geeignete Förderinstrumente entwickeln und 

bestehende anpassen.ñ Und weiter: ĂWir wollen die Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürger-

schaftlichem Engagement (z. B. Dorfläden, Kitas, altersgerechtes Wohnen, Energievorhaben) erleichtern. 

Für solche Initiativen soll eine geeignete Unternehmensform im Genossenschafts- oder Vereinsrecht zur 

Verf¿gung stehen, die unangemessenen Aufwand und B¿rokratie vermeidet.ñ Die jüngsten Entwicklungen 

können indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass die offensichtliche Eignung der Genossenschaft in ei-

nem Missverhältnis zu der im Allgemeinen immer noch geringen Zahl an Neugründungen im Vergleich zu 

anderen Rechtsformen steht. Vor diesem Hintergrund wurde die Kienbaum Management Consultants 

GmbH gemeinsam mit dem Seminar für Genossenschaftswesen der Universität zu Köln mit der Erarbei-
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tung einer Studie zum Thema ĂPotenziale und Hemmnisse von unternehmerischen Aktivitªten in der 

Rechtsform der Genossenschaftñ beauftragt.  

Im Folgenden legen wir in diesem Rahmen den Endbericht vor. Dieser dokumentiert zusammenfassend 

alle Ergebnisse sowie die durchgeführten Aktivitäten. Zudem enthält er Schlussfolgerungen und Hand-

lungsempfehlungen.  

Der Endbericht ist wie folgt aufgebaut: 

» Kapitel 1 stellt die Zielsetzung und das methodische Vorgehen der Studie vor. 

» Kapitel 2 bietet einen Überblick über das Genossenschaftswesen in der Bundesrepublik Deutsch-

land als Ausgangslage und Hintergrund der Studie.  

» In Kapitel 3 werden Kernergebnisse aus statistischen Auswertungen zu Trends in der Neugrün-

dung von Genossenschaften dargestellt. 

» Kapitel 4 beleuchtet wesentliche Aspekte der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes von 

2006. 

» Kapitel 5 stellt fünf für die folgende empirische Untersuchung ausgewählte Kernbereiche zukünfti-

gen Potenzials für Genossenschaften dar. 

» In Kapitel 6, 7 und 8 werden die Kernergebnisse der durchgeführten quantitativen und qualitativen 

Erhebungen beleuchtet. 

» Kapitel 9 enthält themenbasierte Diskussionen der Ergebnisse sowie zusammenfassende Bewer-

tungen und Schlussfolgerungen. 

» Kapitel 10 formuliert schließlich Handlungsempfehlungen an Akteure in Politik und Wirtschaft mit 

Blick auf Ansatzpunkte für eine Verstetigung und Erhöhung genossenschaftlicher Neugründungen.  

 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung  

Zielsetzung der Studie ist, wie erwähnt, die Analyse der Potenziale und Hemmnisse von unternehmeri-

schen Aktivitäten in der Rechtsform der Genossenschaft. Um die Nachhaltigkeit des aktuellen Neugrün-

dungsbooms und die Perspektiven für die Zukunft abschätzen zu können, muss man sich zunächst mit 

den Ursachen des Gründungstrends auseinandersetzen. Dabei sollten die Effekte der Gesetzesnovellie-
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rung von 2006 ebenso analysiert werden wie die Entwicklung der Neugründungen in den letzten Jahren, 

der damit einhergehende Strukturwandel, die Geschäftszwecke und -felder von Genossenschaften in der 

Praxis sowie die Vor- und Nachteile der Rechtsform im Allgemeinen. Diese Untersuchung hängt zudem di-

rekt zusammen mit der Frage nach besonderen Belastungen bzw. Hemmnissen für Gründerinnen und 

Gründer1 von Genossenschaften, die bei der Rechtsformwahlentscheidung von großer Bedeutung sind.  

Dazu gehört auch die Frage nach besonderen rechtsformspezifischen Belastungen/Kosten für Gründer 

und die Reflexion von Möglichkeiten, wie sich diese gegebenenfalls reduzieren lassen, da das Kriterium 

der Wesentlichkeit im Fall der Gründung einer Genossenschaft im Sinne des Konzepts zur Evaluierung 

neuer Regelungsvorhaben des Staatssekretärsausschusses Bürokratieabbau erfüllt ist (jährlicher Erfül-

lungsaufwand größer eine Million Euro)2. Laut Anforderungen dieses Konzepts müssen folgende Aspekte 

überprüft werden:  

» Zielerreichung der gesetzlichen Regelung, 

» Nebenfolgen der Regelung (positive oder negative), 

» Akzeptanz der Regelung (z. B. Inanspruchnahme staatlicher Angebote), 

» Praktikabilität der Regelung, die im Hinblick auf vermeidbaren Erfüllungsaufwand zu prüfen ist, 

» Abwägungen, ob die entstandenen Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu Ergebnissen 

stehen. 

Diese Anforderungen wurden im Rahmen des Projektdesigns und -vorgehens berücksichtigt. 

Die Studie sollte zudem aufzeigen, u. a. auch mit Blick auf die genossenschaftsbezogenen Aussagen in 

der Koalitionsvereinbarung, ob die Attraktivität der Rechtsform der Genossenschaft noch weiter erhöht 

werden kann, ob die Gründung von Genossenschaften erleichtert bzw. vereinfacht und ob etwaige Be-

nachteiligungen von Genossenschaften gegenüber anderen Rechtsformen beseitigt werden können. Sie 

soll dabei auch in ausgewählten Bereichen einen Vergleich leisten zwischen (Team-)Gründern, die in der 

                                                           

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die explizite Nennung weiblicher und männlicher Personen- oder Per-

sonengruppenbezeichnungen verzichtet. Sofern nicht ausdrücklich gekennzeichnet, sind stets beide Geschlechter gemeint. 

2 Gemäß den Schätzungen des Statistischen Bundesamtes beläuft sich der jährliche Erfüllungsaufwand auf mehr als 

zwei Millionen Euro: So kostet allein die Anmeldung einer Genossenschaft zur Eintragung in das Genossenschaftsregister jeder 

Genossenschaft ca. 17.000 Euro. Bei über 150 Fällen pro Jahr ergibt sich ein rechnerischer Erfüllungsaufwand von ca. 

2,5 Millionen Euro (Statistisches Bundesamt 2013). 
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Rechtsform der Genossenschaft gründen, und solchen, die sich für eine andere Rechtsform entschieden 

haben.  

Auf der Basis der Ergebnisse lässt sich schließlich das Design einer sinnvollen Förderung entwickeln, die 

der Heterogenität des Genossenschaftswesens und dessen spezifischen Problemen Rechnung trägt, oh-

ne dabei ein vertretbares Verhältnis von Aufwand und Ertrag aus den Augen zu verlieren. Neben der Auf-

hebung etwaiger Diskriminierungen der genossenschaftlichen Rechtsform gegenüber anderen Rechtsfor-

men kann hier an die oben genannten Punkte angeknüpft werden, beginnend beim Bürokratieabbau bis 

hin zu Kampagnen zur Adressierung des Kenntnis- und Imageproblems. In diesem Zusammenhang ist 

auch der mögliche Beitrag der Politik, z. B. durch verbesserte Rahmenbedingungen oder durch Setzen 

von Förderanreizen, zu untersuchen. Etwaige rechtliche Alternativen, insbesondere mit Blick auf Kleinst-

strukturen, sind ebenfalls zu prüfen. Schließlich sollen die Möglichkeiten der Wirtschaft (z. B. der Genos-

senschaftsverbände), das Gründungsgeschehen positiv zu beeinflussen, näher gewürdigt werden.  

Aus diesen Zielsetzungen leiten sich drei Analysefelder der Studie ab. Diese gliedern sich in die Analyse 

des Gründungsgeschehens, die Analyse des Strukturwandels bei Genossenschaften und die Analyse des 

politischen Handlungsbedarfs. Die konkreten Fragestellungen der einzelnen Analyseebenen sind in der 

untenstehenden Abbildung dargestellt und im Rahmen der Untersuchungen handlungsleitend. 

 

Folgende Seite: 

Abbildung 1: Zentrale Fragestellungen der Studie 
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Analyse des 

Gründungs-

geschehens

Welche Vor- und Nachteile hat die Rechtsform der Genossenschaft?

Welche Auswirkungen ergeben sich daraus auf das Gründungsgeschehen von Genossenschaften?

Wie stellt sich das Gründungsgeschehen insgesamtdar?

Was sind die Ursachen für den Rückgang der Zahl der Genossenschaften bis 2008?

Wie ist die neue Gründungsdynamik seit 2009 zu erklären?

Wie hat sich die Novelle des Genossenschaftsgesetzes in 2006 ausgewirkt?

Bestehen bürokratische Belastungen für Existenzgründer oder junge Genossenschaften?

Halten die Gründungskosten potenziell Interessierte von der Neugründung ab?

Welche Effekte erwarten Existenzgründer / junge Genossenschaften von der Prüfungsverband-Mitgliedschaft?

Strukturwandel 

bei Genossen-

schaften

Welcher Strukturwandel ging mit dem Rückgang der Zahl der Genossenschaften einher?

Welcher Strukturwandel vollzieht sich mit der erhöhten Gründungsdynamik?

Welche Geschäftsfelder werden neu erschlossen, welche traditionellen werden aufgegeben?

Wie ändern sich Größenstrukturen der Genossenschaften?

Was sind die bestimmenden Faktoren für den Strukturwandel?

Politischer 

Handlungs-

bedarf

Wie kann die neu gewonnene Gründungsdynamik verstetigt oder sogar ausgebaut werden?

Welchen Beitrag kann die Politik dazu leisten?

Bestehen rechtliche Alternativen (z. B. Vereinsrecht)?

Wie kann die Wirtschaft (z. B. Genossenschaftsverbände) das Gründungsgeschehen positiv beeinflussen? 

Was wurde bisher unternommen oder besteht noch weiterer Handlungsbedarf?
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1.2 Vorgehensweise und Design 

Ausgehend von diesem Projektverständnis und vor dem Hintergrund der definierten Zielsetzungen und 

Analyseebenen kommt in der Bearbeitung der Studie eine Kombination quantitativer und vertiefender qua-

litativer Methoden zum Einsatz. Dabei werden quantitative Methoden vor allem dann eingesetzt, wenn es 

darum geht, Situationen und Strukturen auf Basis von Daten, Zahlen und Fakten darzustellen. Die qualita-

tiven Elemente kommen vornehmlich dann zum Einsatz, wenn aktuelle Situationen vertiefend bewertet, 

Chancen und Risiken aufgezeigt sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklun-

gen/Handlungsempfehlungen gegeben werden sollen. Die folgende Abbildung stellt das Projektdesign und 

die angewandten Methoden zur Untersuchung der erwähnten Schwerpunkte im Überblick dar. 

 

Folgende Seite: 

Abbildung 2: Projektdesign  
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 Phase I: Projektauftakt und 
Bestandsaufnahme 

Å Auftaktgespräch und explorative Interviews mit Vertretern des BMWi 

Å Etablierung des wissenschaftlichen Beirats

Å Projektfeinplanung

Å Sammlung und Sichtung rechtlicher Rahmenbedingungen, existierender Literatur bzw. Sekundärquellen (inkl. 

Verbandsumfragen)

Å Erste Auswertung statistischer Unternehmens-, Branchen- und Strukturdaten als Grundlage zur Stichprobenziehung

Å Finalisierung Analyseraster und Entwicklung Fragebögen

Å Abschluss Desk Research zu allgemeinen Rahmenbedingungen und Kontextdaten

Å Zwischenbericht und Präsentation

Analyse des 
Gründungsgeschehens

Strukturwandel bei 
Genossenschaften

Politischer Handlungsbedarf / Rolle 
der öffentlichen Hand

Phase II: Quantitative und 
qualitative Erhebung sowie 

Auswertung

Vertiefende Auswertung rechtlicher Rahmenbedingungen, existierender Literatur 
bzw. Sekundärquellen

3 Telefonbefragungen

1) Befragung eines Samples aus jungen Genossenschaften in der Breite (inkl. Kernbereiche Gesundheit und Soziales, Energie, Mittelständische 
Kooperationen, Handwerk und Unternehmensnachfolgen) sowie vertiefend von ausgewählten vor 2006 gegründeten Genossenschaften

2) Vertiefende Befragung  im Kernbereich Regionalentwicklung und lokale Daseinsvorsorge (junge Genossenschaften plus Vergleichsgruppe)

3) Vertiefende Befragung  im Kernbereich Wohnen (junge Genossenschaften plus Vergleichsgruppe)

Fachgespräche mit Experten

Vertiefende Auswertung statistischer Unternehmens-, Branchen- und Strukturdaten 

Fallstudien mit ausgewählten eG-Gründern und  Gründern in anderer Rechtsform in Kernbereichen Gesundheit und Soziales, 
Energie, Mittelständische Kooperationen, Handwerk und Unternehmensnachfolgen

Å Aufbereitung der Ergebnisse der Analysen
Å Interner Workshop mit dem gesamten Projektteam 
Å Entwicklung von Handlungsempfehlungen (unter Berücksichtigung rechtlicher Alternativen)
Å Erstellung Berichtsentwurf
Å Präsentation und Diskussion der Ergebnisse
Å Finalisierung Endbericht

Phase III: Synthese, 
Handlungsempfehlungen und 

Projektabschluss
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Zum Projektstart wurde zunächst eine Projektinitiierung durchgeführt. Ziel war es, die inhaltlichen Frage-

stellungen, definitorischen Grundlagen, Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen der Studie final ab-

zugrenzen und eine darauf abgestimmte Feinplanung zu erstellen. Im Rahmen dieser Phase fand ein Auf-

taktgespräch statt, der Beirat wurde etabliert, erste explorative Interviews wurden durchgeführt und die 

Projektfeinplanung inklusive Finalisierung des Projektdesigns abgeschlossen.  

Im Rahmen einer umfangreichen Bestandsaufnahme wurde anschließend die fundierte Basis für die Stu-

die gelegt. Mithilfe einer Sammlung, Sichtung und Auswertung rechtlicher Rahmenbedingungen und exis-

tierender Literatur bzw. Sekundärquellen wurde die Grundlage für die Bearbeitung der Themenbereiche 

Genossenschaftsgründungen in Deutschland, Gründungsförderung, Förderlandschaft sowie deren rechtli-

che Rahmenbedingungen geschaffen. Zudem fand im Zuge der Bestandsaufnahme eine Auswertung sta-

tistischer Unternehmens-, Branchen- und Strukturdaten, insbesondere auf Basis der aktuellen Daten der 

DZ BANK (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank), statt. Dazu gehörten relevante Kontextdaten zur 

Entwicklung des Unternehmensbestands, zu Branchenentwicklungen und natürlich auch zum Gründungs-

geschehen, um ein umfassendes Verständnis zu den gegebenen Rahmenbedingungen zu gewinnen. Zu-

dem lieferten die Datenauswertungen Hinweise auf die Struktur der Zielgruppen für die anschließend ge-

planten Befragungen (vgl. siehe unten).  

Die anschließende empirische Analyse der Studie nutzte einen Mixed-Methods-Ansatz und kombinierte 

qualitative und quantitative Erhebungen. Im Mittelpunkt standen dabei die Untersuchung von Besonder-

heiten der Rechtsform Genossenschaft, von sich daraus ergebenden spezifischen Vor- und Nachteilen 

sowie von weiteren rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die das Gründungsgeschehen mit-

telbar und unmittelbar beeinflussen. Die Erhebungen dienten neben der Evaluierung ausgewählter Aspek-

te der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes schwerpunktmäßig dazu, rechtsformspezifische und 

umfeldspezifische Dimensionen der Gründungsprozesse zu untersuchen. Auf Basis des zuvor analysier-

ten Gründungsgeschehens der letzten Jahre wurden zunächst fünf Kernbereiche genossenschaftlichen 

Problemlösungspotenzials ausgewählt, die in der empirischen Analyse schwerpunktmäßig untersucht 

werden sollten und auf welche sich die Erhebungen aus Gründen der methodischen Machbarkeit kon-

zentrierten. Selbstverständlich lässt sich die breite Vielfalt genossenschaftlicher Betätigungsfelder in einer 

solch schematischen Gegenüberstellung nicht vollständig erfassen. Dennoch boten die fünf identifizierten 

Bereiche eine sinnvolle Einteilung für den weiteren Gang der Untersuchung: 

» 1. Regionalentwicklung und lokale Daseinsvorsorge 

» 2. Wohnen 

» 3. Gesundheit und Soziales 
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» 4. Energie 

» 5. Mittelständische Kooperationen, Handwerk und Unternehmensnachfolgen 

Im quantitativen Teil der empirischen Analyse wurden vor diesem Hintergrund telefonische Befragungen 

von jungen Genossenschaften und von jungen (Team-)Gründungen in anderen Rechtsformen durchge-

führt, um eine vergleichende Analyse der Rechtsformwahlentscheidungen sowie der Gründungsprozesse 

zu liefern. Die Entwicklung der Fragebögen fand unter Berücksichtigung relevanter Ergebnisse der Doku-

menten- und Datenanalysen statt. Zu diesem Zweck wurden die zuvor identifizierten Leitfragen, Indikato-

ren und Hypothesen in konkrete Fragen überführt. Insgesamt wurden drei unterschiedliche Telefonbefra-

gungen durchgeführt (und als Grundlage eigene Fragebögen mit adressatenspezifischer inhaltlicher Aus-

gestaltung entwickelt): 

» 1. Befragung: Befragung eines Samples aus jungen Genossenschaften der Gründungsjahre 2006 

bis 2013 (ohne Banken, Wohnen und Dorfläden) sowie ergänzend von kleinen Genossenschaften 

der Gründungsjahre 2000 bis 2005 in der Breite bundesweit auf Basis einer Zufallsstichprobe aus 

der Gesamtheit der Markus-Datenbank der Creditreform (vgl. unten), 

» 2. Befragung: Vertiefende Befragung im definierten Kernbereich Regionalentwicklung und lokale 

Daseinsvorsorge, d. h. Befragung von jungen Dorfläden (2006ï2013) in genossenschaftlicher und 

nichtgenossenschaftlicher Rechtsform (Stichprobe aus Markus-Datenbank, ergänzt durch Recher-

chen zu Vereinen etc.), 

» 3. Befragung: Vertiefende Befragung im definierten Kernbereich Wohnen, d. h. Befragung junger 

Genossenschaften (2006ï2013) sowie einer nichtgenossenschaftlichen Vergleichsgruppe (Stich-

probe aus Markus, ergänzt durch Verbandsdaten und weitere Recherchen). 

Die Kombination dieser drei Befragungen erlaubte, eine Stichprobe junger Genossenschaften zu befra-

gen. Als Ăjunge Genossenschaftenñ wurden dabei primªr Genossenschaften klassifiziert, die ab 2006 ge-

gründet wurden; diese Gruppe stellte im Grundsatz den Fokus der Befragungen dar. Mit Blick auf die No-

vellierung des Genossenschaftsgesetzes 2006 wurde zudem eine Ausweitung auf Genossenschaften ent-

schieden, die vor 2006, d. h. in den Jahren 2000 bis 2005, gegründet wurden und unter die die im Zuge 

der Novellierungen eingeführten Erleichterungen hinsichtlich Prüfung oder Organstruktur fielen. Darüber 

hinaus bot der Vergleich genossenschaftlicher und nichtgenossenschaftlicher Unternehmen weitere Auf-

schlüsse über Aspekte wie Rechtsformwahlentscheidung und Wahrnehmungen der Rechtsform. Die Iden-

tifikation einer geeigneten Vergleichsgruppe wurde aufgrund der besonderen Merkmale von Genossen-

schaften als spezifische Teamgründungen erschwert. Daher beschränkte sich die vergleichende quantita-

tive Untersuchung gemäß Festlegung auf die beiden hier genannten Kernbereiche. 
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Die Stichprobenstruktur und die Grundlagen ihrer Ziehung sind im Detail im Anhang 12.1 dargestellt. Kal-

kulationsgrundlage der notwendigen Stichprobenziehung in den jeweiligen Untergruppen war grundsätz-

lich der erforderliche Rücklauf auf Basis einer Schätzformel, die sicherstellen sollte, dass keine Verzerrung 

stattfand. Durch die Ziehung nach dem Zufallsprinzip für die drei verschiedenen Befragungen sollte zudem 

sichergestellt werden, dass Regional-, Größen- und Branchenverteilungen weitestgehend widergespiegelt 

werden. Die Stichprobenziehung wurde vor allem auf Basis der Markus-Datenbank (auf Grundlage der 

Creditreform-Daten) durchgeführt. Die Creditreform-Daten in der Markus-Datenbank gelten als eine der 

umfangreichsten Datengrundlagen zu deutschen Unternehmen. Von ihrer Konzeption her stellt die Daten-

bank eine Auskunftsdatenbank dar, über die aktuelle Wirtschafts- und Bonitätsinformationen, beispiels-

weise über potenzielle Kunden und Geschäftspartner, abgerufen werden können. Darüber hinaus dient sie 

allerdings auch regelmäßig als Basis für Unternehmensbefragungen, Hochrechnungen und andere Selek-

tionen zu unterschiedlichen Forschungsfragen. Ein limitierender Faktor in der Stichprobenziehung war al-

lerdings die zur Verfügung stehende Adressgrundlage (d. h. die absolute Anzahl bestehender Genossen-

schaften in den einzelnen Kernbereichen im definierten Unternehmensalter, insbesondere angesichts der 

normalerweise notwendigen Überschichtung). Die dortigen Daten wurden daher im aktuellen Falle durch 

Verbandsdaten und zusätzliche Recherchen zu Vereinen etc. ergänzt, um eine möglichst umfangreiche 

Adressgrundlage zu erreichen. 

Die definierten Gruppen wurden dann im Rahmen von Telefoninterviews (CATI ï Computer Assisted Te-

lephone Interviewing) befragt. Für die Durchführung der telefonischen Befragungen war jeweils ein exter-

ner Dienstleister verantwortlich (uzbonn ï Gesellschaft für empirische Sozialforschung und Evaluation). 

Ein Feldbericht des Befragungsinstituts uzbonn mit weiteren methodischen Details zur telefonischen Un-

ternehmensbefragung ist diesem Bericht im Anhang 12.3 beigefügt. Insgesamt wurden dabei im Zeitraum 

vom 23. Juni bis 30. Juli 2014 330 Interviews durchgeführt (dies entspricht über 94 Prozent der ursprüng-

lich angestrebten 350 Interviews; ein limitierender Faktor in der Stichprobenziehung war, wie erwähnt, die 

zur Verfügung stehende Adressgrundlage). Innerhalb der Gruppe der nichtgenossenschaftlich organisier-

ten Unternehmen gab es eine höhere Anzahl an direkten und impliziten Verweigerern. Die höhere Teil-

nahmebereitschaft der genossenschaftlich organisierten Unternehmen mag dadurch zustande kommen, 

dass für diese der Hintergrund der Befragung von höherem Interesse war. Zum anderen gab es viele 

nichtgenossenschaftlich organisierte Unternehmen, die nicht die erforderliche Anzahl an Gründern (drei 

Gründer mind.) hatten und die aus diesem Grund nicht an der Befragung teilnehmen konnten.  

Die Verteilung der Rückläufe auf die definierten Untergruppen ist in der unten stehenden Übersicht zu-

sammenfassend dargestellt. Eine Übersicht der Verteilung der Befragten entlang detaillierterer demografi-

scher Dimensionen ist diesem Bericht in Anhang 12.1 beigefügt.  
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Gruppe(n) Ursprüngliche Zielzahl Erreichter Rücklauf 

Junge Genossenschaften (2006ï2013)  150 150 

Kleine Genossenschaften (2000ï2005) 50 50 

Dorfläden in genossenschaftlicher Rechtsform 
(2006ï2013)  

25 22 

Dorfläden in nichtgenossenschaftlicher Rechts-
form (2006ï2013)  

25 25 

Wohnprojekte in genossenschaftlicher Rechts-
form (2006ï2013)  

50 52 

Wohnprojekte in nichtgenossenschaftlicher 
Rechtsform (2006ï2013)  

50 31 

Gesamt  350 330 

Abbildung 3: Quotierung und Rückläufe 
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Auch wenn mit dem gewählten Vorgehen eine größtmögliche Vergleichbarkeit angestrebt wurde, gilt es 

bei der Interpretation der Ergebnisse zu bedenken, dass es sich bei den Befragten in nichtgenossen-

schaftlicher Rechtsform nicht um eine Kontrollgruppe, sondern um eine näherungsweise zusammenge-

stellte Vergleichsgruppe handelt. Eine weitere, bei der Interpretation der Ergebnisse ebenfalls zu berück-

sichtigende Herausforderung liegt darin, dass andere externe und betriebliche Effekte ï abseits der 

Rechtsform ï nicht quantifiziert werden können. Dies ist jedoch v. a. den nicht aufhebbaren methodischen 

Einschränkungen der Wirkungsforschung geschuldet. Nichtsdestotrotz kann ein Vergleich genossen-

schaftlicher und nichtgenossenschaftlicher Unternehmen wichtige Erkenntnisse über Aspekte wie Rechts-

formwahlentscheidung und Wahrnehmungen der Rechtsform liefern.  

Nach Durchführung der Befragungen wurden die gewonnenen Daten ausgewertet. In methodischer Hin-

sicht lässt sich die Datenanalyse generell in zwei Abschnitte untergliedern. Mithilfe von univariaten Aus-

wertungsmethoden wurden die Daten zunächst anhand der üblichen Verfahren der beschreibenden Sta-

tistik (Häufigkeiten, Prozente, Mittelwerte und Streuungsparameter) untersucht. Diese Ergebnisse wurden 

in Tabellen und Grafiken aufbereitet. Sie lieferten einen Überblick über die Daten und gaben erste Hinwei-

se auf auffällige Aspekte und Entwicklungen, die in der Folge vertiefend betrachtet wurden. Um Eindrücke 

über Kausalbeziehungen zwischen Variablen zu entdecken, wurden dann bivariate Auswertungsmethoden 

angewandt. 

Im qualitativen Forschungsstrang wurden zur Ergänzung und Validierung der vorgefundenen Zusammen-

hänge in den Befragungen zudem relevante Experten mithilfe strukturierter Interviewleitfäden befragt und 

darüber hinaus ausgewählte Unternehmensfallstudien durchgeführt. Dabei wurden im Studienverlauf tele-

fonische Gespräche mit insgesamt 18 Experten geführt (Liste der Gesprächspartner siehe Anhang 12.2). 

Zur primären Fokusgruppe gehörten Vertreter genossenschaftlicher Prüfungsverbände sowie weitere Ex-

perten und Gründungsberater aus dem Genossenschaftsbereich wie etwa der Innova eG. Da ein Schwer-

punkt der Untersuchung auf rechtlichen Rahmenbedingungen lag, wurden auch Experten des Genossen-

schaftsrechts aus Wissenschaft und Praxis interviewt. Darüber hinaus wurden Kammervertreter und Ex-

perten zur Gründungsberatung aus dem nichtgenossenschaftlichen Bereich im Rahmen der Gespräche 

eingebunden, denn diese konnten Erkenntnisse über eine mögliche Vernachlässigung der eG in der all-

gemeinen Gründungsberatung liefern. 

Die Auswertung dieser Interviews erfolgte inhaltlich entlang eines zuvor erarbeiteten Analyserasters. Da-

bei wurde zunächst jedes Gespräch für sich analysiert, um dann über alle Interviews hinweg Aussagen 

treffen zu können. Außerdem konnte die Studie im weiteren Verlauf auf unveröffentlichte Interviewtran-

skripte zurückgreifen, die im Rahmen eines Forschungsprojekts zu genossenschaftlichen Neugründungs-

prozessen am Seminar für Genossenschaften angefertigt wurden. 
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Darüber hinaus wurden elf Fallstudien mit ausgewählten eG-Gründern und Gründern in anderer Rechts-

form in den verbleibenden drei identifizierten Schwerpunktbereichen ï Gesundheit/Soziales, Energie und 

Mittelständische Kooperationen/Handwerk/Unternehmensnachfolgen (vgl. siehe oben) ï durchgeführt. In 

diesem Rahmen fanden Tiefeninterviews mit eG-Gründern und Gründern in anderer Rechtsform statt. Ziel 

der Fallstudien war es zum einen, eine vertiefende Betrachtung dieser Unternehmen durchzuführen. Zum 

anderen konnten bis dahin gewonnene Untersuchungs- und Befragungsergebnisse überprüft werden. Die 

Auswahl der Fallstudien basierte auf einer Auswahl Ătypischer Fªlleñ in den jeweiligen Kernbereichen, um 

unterschiedliche Entwicklungsstadien und potenzielle Problemsituationen abzudecken. Des Weiteren war 

die standardisierte Abarbeitung aller Fallstudien zur Herstellung der Vergleichbarkeit wichtig. Die gesam-

melten Ergebnisse der einzelnen Fallstudien wurden vom jeweiligen Mitglied des Projektteams auf dieser 

Basis systematisiert, analysiert und in einem kurzen Fallstudienbericht anhand eines standardisierten 

Templates aufbereitet. Anschließend wurden genossenschaftliche und nichtgenossenschaftliche Fallbei-

spiele paarweise verglichen. 

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung von finalen Handlungsempfehlungen bildete schließlich die sys-

tematische Auswertung aller Untersuchungsergebnisse der zuvor geschilderten Arbeitsschritte. Zu diesem 

Zweck wurden im Rahmen eines internen Workshops mit dem gesamten Projektteam die Ergebnisse der 

Untersuchung diskutiert und abschließend die definierten Fragestellungen betrachtet bzw. beantwortet. 

Aufbauend auf der breiten Erhebung und ihrer Analyse wurden fördernde und hemmende Faktoren für 

genossenschaftliche Neugründungen identifiziert. Hierbei wurden drei Bereiche besonders beachtet, näm-

lich  

» der Rechtsrahmen, welcher das Gesellschaftsrecht, aber auch die Rechtsrahmen der jeweiligen 

Tätigkeitsfelder umfasst, 

» die Beratungslandschaft (Existenz- und Unternehmensgründungen, Genossenschaftswesen) und 

» die Förderlandschaft (öffentliche und private/genossenschaftliche Gründungsförderung, Darlehen, 

Beteiligungen etc.). 

Diese Analyse stellte wiederum die Basis für die Identifikation von Ansatzpunkten für eine Verstetigung 

und Erhöhung genossenschaftlicher Neugründungen dar. Hierzu gehörten für den Bereich der Politik ver-

besserte Förderanreize oder die Verbesserung des Rechtsrahmens. Gleichermaßen wurden Möglichkei-

ten für Akteure der Wirtschaft (Genossenschaftsverbände, aber auch Kammern) zur Erleichterung genos-

senschaftlicher Gründungen erörtert. Auf Basis dieser Ergebnisse und Empfehlungen wurde zunächst ein 

Berichtsentwurf erstellt. Im Rahmen einer Präsentation wurden im nächsten Schritt die Inhalte, Ergebnisse 

und insbesondere die Umsetzbarkeit der Handlungsempfehlungen mit den Ressorts und dem Beirat vali-
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diert. Nach der Berücksichtigung möglicher Anmerkungen und einer Überarbeitung des Berichtsentwurfs 

wurde die finale Version des Schlussberichts vorgelegt.  

Die folgende Abbildung zeigt abschließend, welche Methoden bei welcher Aufgaben- bzw. Fragestellung 

Anwendung fanden und somit auch Basis der folgenden Darstellung der Ergebnisse sind. 

 

Folgende Seite: 

Abbildung 4: Analyseraster 
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Auswertung rechtlicher 

Rahmenbedingungen, 

existierender Literatur bzw. 

Sekundärquellen 

Auswertung statistischer 

Unternehmens-, Branchen- 

und Strukturdaten 

Telefonbefragung von 

Genossenschaften

Telefon-Befragung von 

anderen Gründern 

(ăVergleichsgruppeò)

Fallstudien mit eG und 

Nicht-eG-Gründern 

Fachgespräche mit 

Experten

Welche Vor- und Nachteile hat die Rechtsform der 

Genossenschaft?
ã ã ã ã ã

Welche Auswirkungen ergeben sich daraus auf das 

Gründungsgeschehen von Genossenschaften?
ã ã ã ã ã ã

Wie stellt sich das Gründungsgeschehen seit 1990 dar? ã ã

Was sind die Ursachen für den Rückgang der Zahl der 

Genossenschaften bis 2008?
ã ã ã

Wie ist die neue Gründungsdynamik seit 2009 zu erklären? ã ã ã ã ã

Wie hat sich die Novelle des Genossenschaftsgesetzes in 

2006 ausgewirkt?
ã ã ã ã ã

Bestehen bürokratische Belastungen für Existenzgründer 

oder junge Genossenschaften?
ã ã ã ã

Halten die Gründungskosten potenziell Interessierte von der 

Neugründung ab?
ã ã ã

Wie wird die Pflichtmitgliedschaft in einem Prüfungsverband 

beurteilt?
ã ã ã

Welcher Strukturwandel ging mit dem Rückgang der Zahl der 

Genossenschaften einher?
ã ã ã

Welcher Strukturwandel vollzieht sich mit der erhöhten 

Gründungsdynamik?
ã ã ã

Welche Geschäftsfelder werden neu erschlossen, welche 

traditionellen werden aufgegeben?
ã ã ã ã

Wie ändern sich Größenstrukturen der Genossenschaften? ã ã ã

Was sind die bestimmenden Faktoren für den 

Strukturwandel?
ã ã ã

Wie kann die neu gewonnene Gründungsdynamik verstetigt 

oder sogar ausgebaut werden?
ã ã ã ã

Welchen Beitrag kann die Politik dazu leisten, z. B. durch 

einen verbesserten Rechtrahmen oder eventuell durch 

verbesserte Förderanreize?

ã ã ã ã ã

Bestehen rechtliche Alternativen, insbesondere mit Blick auf 

Kleinstrukturen oder mit Blick auf Gründungen im Bereich 

der Selbstorganisation des sozialen Umfelds (u.a. sog. 

Dorfläden)?

ã ã ã ã ã

Wie kann die Wirtschaft (z. B. Genossenschaftsverbände) das 

Gründungsgeschehen positiv beeinflussen? Was wurde 

bisher unternommen oder besteht noch weiterer 

Handlungsbedarf?

ã ã ã ã ã

Strukturwandel bei 

Genossenschaften

Politischer Handlungsbedarf

Methodische Bausteine

Untersuchungsaspekte Fragestellungen

Analyse des Gründungsgeschehens
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TEIL A: STAND DER FORSCHUNG UND BESTANDSAUFNAHME ð ERGEBNISSE VORLIEGENDER LITERATUR UND 

DATEN SOWIE RAHMENBEDINGUNGEN 

2. Das Genossenschaftswesen in der Bundesrepublik Deutschland  

Im Folgenden werden nun zunächst die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zur grundsätzlichen Idee, 

Struktur, wirtschaftlichem Potenzial, gesetzlichen Grundlagen und Trends des Genossenschaftswesens in 

der Bundesrepublik Deutschland im Überblick dargestellt.  

 

2.1 Die Genossenschaftsidee 

Genossenschaften sind Kooperationen. Ihre Mitglieder schließen sich ï durchaus eigennützig ï zusam-

men, weil sie gemeinsam mehr erreichen können, als ihnen allein möglich wäre. Die Geschichte lehrt, 

dass Genossenschaften besonders in Zeiten schnellen Wandels ihre Kraft entfalten. Die ersten Genos-

senschaften entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Zeit tiefgreifenden gesellschaftlichen Wan-

dels, in der Industrialisierung, Liberalisierung und Urbanisierung breite Bevölkerungskreise in existentielle 

Krisen stürzten. Das Risiko der Verelendung rief Genossenschaftspioniere wie Hermann Schulze-

Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen auf den Plan, die Lebenslage der in Not geratenen Menschen 

durch Gründung von Genossenschaften zu verbessern. Die ersten Genossenschaften hatten Modellcha-

rakter. Weil sie in der Lage waren, wirtschaftliche und soziale Probleme der Menschen nachhaltig zu lö-

sen, wurden sie massenhaft nachgeahmt und haben sich seitdem nicht nur in Deutschland, sondern welt-

weit stark verbreitet. Unter dem Aspekt des Wandels sind Genossenschaften heute genauso wichtig wie in 

ihrer Entstehungsphase. Auch heute arbeiten Menschen unter unsicheren Bedingungen. Angesichts fort-

schreitender Internationalisierung und Globalisierung, tiefgreifender demografischer Veränderungen und 

eines permanenten technischen Fortschritts und damit einhergehenden Wertewandels spüren sie unab-

lässig den Druck neuer Herausforderungen (Kock 2008).  

In der jüngeren Vergangenheit hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) das Jahr 2012 

zum Internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt, um in den Blick zu rücken, dass Genossenschaf-

ten es ermöglichen, nachhaltig zu wirtschaften und sozialverantwortlich zu handeln. Dabei wird ausdrück-

lich betont, dass Genossenschaften regionale Wirtschaftskreisläufe stabilisieren und lokale Beschäftigung 

sichern. Nach Angaben der UN gibt es rund eine Milliarde Genossenschaftsmitgliedschaften in 

2,6 Millionen Genossenschaften weltweit (United Nations 2014). Genossenschaften bieten über 

100 Millionen Menschen sichere Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen. Die Internationale Arbeitsorganisa-

tion (ILO) hebt ihre weltweite Bedeutung zur Mobilisierung von Ressourcen und Investitionen sowie zur 

Sicherung menschenwürdiger Arbeits- und Lebensbedingungen hervor (ILO 2010). 
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Genossenschaften bieten in vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft langfristige Sicherheit und 

Stabilität. Die Europäische Kommission stellt heraus, dass Genossenschaften die größtmögliche Teilhabe 

aller Menschen an wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen ermöglichen (Europäische Kommission 

2004). Weltweit eint Genossenschaften ihr Sinn für wirtschaftliche und soziale Verantwortung sowie ihr In-

teresse an einer nachhaltigen Entwicklung der Regionen, in denen sie agieren. Dass der Beitrag von Ge-

nossenschaften zur Sicherung menschlicher Lebensgrundlagen geschätzt wird, erklärt sich daraus, dass 

sie in konkreten Lebensumständen gegründet werden, in lokale und regionale Zusammenhänge einge-

bunden sind und spezifische Bedürfnisse befriedigen (Göler von Ravensburg 2010; Münkner 2011). Diese 

Einbindung macht Genossenschaften zu wichtigen Akteuren der wirtschaftlichen, ökologischen und sozia-

len Absicherung und Entwicklung, in denen, in den Worten des ehemaligen Verfassungsrichters Paul 

Kirchhof, Ădas Erf¿llungsvertrauen gegen¿ber dem anonymen Kollektiv durch ein Erf¿llungsvertrauen vor 

Ort in mitgliedschaftlicher Verantwortlichkeit ersetzt wirdñ (Kirchhof 2008, S. 39).  

In diesem Sinn sind Genossenschaften auch Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements und Elemente 

der Zivilgesellschaft, die durch eine spezifische Kombination von Eigensinn und Gemeinsinn individuelle 

und kollektive Interessen miteinander verbinden. Genossenschaften sind Unternehmen, die ein soziales 

Gleichgewicht herzustellen versuchen, ohne die persönliche Freiheit zu unterdrücken (Zimmer 2009). 

ĂWas der Einzelne nicht vermag, das vermºgen vieleñ ï dieser Aphorismus von Friedrich Wilhelm Raiffei-

sen bringt den Kerngedanken aller Genossenschaften auf den Punkt. Obwohl Genossenschaften auf sehr 

unterschiedlichen weltanschaulichen Grundlagen beruhen, verbindet sie eine gemeinsame Idee ï die Idee 

genossenschaftlicher Selbsthilfe. Haushalte und Unternehmen schließen sich ï ohne ihre Selbstständig-

keit aufzugeben ï freiwillig zusammen, weil sie bestimmte Ziele gemeinsam besser erreichen können als 

allein (Blome-Drees 2012a).  

Das genossenschaftliche Prinzip der freiwilligen Vereinbarung kann in Grenzen zum Ersatz für marktliche 

und staatliche Steuerungsprinzipien werden. Wer die Idee genossenschaftlicher Selbsthilfe vertritt, wendet 

sich gegen die Annahme, dass sich wirtschafts- und gesellschaftspolitische Angelegenheiten allein mithilfe 

von Märkten lösen lassen. Er sieht Grenzen von Lösungen, die ausschließlich auf der Kombination von 

Egoismen beruhen. Wer für die Idee genossenschaftlicher Selbsthilfe eintritt, wendet sich gleichermaßen 

aber auch gegen die Ansicht, dass sich wirtschafts- und gesellschaftspolitische Angelegenheiten ausrei-

chend vom Staat und seinen Einrichtungen erledigen lassen. Er sieht also auch Grenzen solcher Lösun-

gen, die zu viel Vertrauen in staatliche Fremdhilfen setzen, auch weil er Bevormundung von oben her 

vermeiden möchte (Blome-Drees 2012b). 

Erhöhte gesellschaftliche Aufmerksamkeit erlangen Genossenschaften immer dann, wenn der Markt oder 

der Staat für bestimmte Probleme keine angemessenen Lösungen zur Verfügung stellen, umso mehr 

dann, wenn beide gleichzeitig, und sich womöglich verschärfend, als defizitär wahrgenommen werden. Es 
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ist somit nicht erstaunlich, dass Genossenschaften aktuell auf ein ihnen zunehmend freundlicher gestimm-

tes gesellschaftliches Umfeld treffen. Genossenschaftliche Werte werden von weiten Teilen der Bevölke-

rung als vertrauensstiftend angesehen. Dies gilt vor allem für Werte, die dem Einzelnen Einfluss auf die 

Gestaltung seiner Zukunft eröffnen (Steiner und Schütt 2011). 

Tatsächlich haben Genossenschaften in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise ihre Stärken wieder 

einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als Anker der Stabilität und Sicherheit stellen sie einen Hort 

wirtschaftlicher Nachhaltigkeit dar (Ringle 2010). Dies beruht auf einem Geschäftsmodell, das durch eine 

langfristige Mitgliederorientierung, regionale Verankerung, ein risikobewusstes Management und einen 

vergleichsweise geringen Gewinnanspruch gekennzeichnet ist (Reichel 2011a). Diese strukturellen Merk-

male machen Genossenschaften einzigartig und verschaffen Wettbewerbsvorteile, wenn es darum geht, 

angemessene Antworten auf momentane und zukünftige Herausforderungen zu geben.  

 

2.2 Genossenschaften als besonderer Unternehmenstyp 

Von ihrem Charakter her sind Genossenschaften Selbsthilfeorganisationen mit eingerichtetem Geschäfts-

betrieb. Ihre Mitglieder unterhalten einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb, dem bestimmte betriebliche 

Funktionen der rechtlich und wirtschaftlich eigenständig bleibenden Mitgliederbetriebe zur Ausführung 

übertragen werden (Dülfer 1995; Beuthien 2003a). Genossenschaften weisen spezifische Merkmale auf, 

die sie von anderen Unternehmenstypen abgrenzen. Das Genossenschaftsgesetz gibt eingetragenen Ge-

nossenschaften organisatorische Regelungen vor, welche die genossenschaftlichen Prinzipien der 

Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung widerspiegeln (Zerche et al. 1998). Zu den wich-

tigsten charakteristischen Merkmalen der Genossenschaften gehören das Förder-, Selbsthilfe-, Freiwillig-

keits-, Identitäts- und Demokratieprinzip (zum Folgenden etwa Zerche et al. 1998; Theurl und Schweins-

berg 2004; Grosskopf et al. 2009). 

Förderprinzip 

Genossenschaften sind freiwillige Zusammenschlüsse von Haushalten und Unternehmen, die durch Leis-

tungen eines gemeinsam getragenen Betriebs in ihren wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Interes-

sen gefördert werden wollen. Im Unterschied zu Betrieben mit erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung, deren 

Kapitalgeber möglichst hohe Gewinne anstreben, erwarten die in der Genossenschaft zusammenge-

schlossenen Haushalte und Unternehmen Vorteile durch die Bereitstellung von realen Leistungen. Das 

kann etwa durch günstige Konditionen geschehen, aber auch durch die Erschließung von Absatz- bzw. 

Beschaffungsmärkten oder in Form spezieller Serviceleistungen. Daher kann auch von einer leistungs-

wirtschaftlichen Förderung der Mitglieder durch die Genossenschaft gesprochen werden. Durch ihr Unter-
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nehmensziel unterscheiden sich Genossenschaften nicht nur von Unternehmen mit erwerbswirtschaftli-

cher Zielsetzung, sondern auch von öffentlichen Unternehmen, die sich am Gemeinwohl ausrichten (sol-

len). 

Selbsthilfeprinzip 

Der Ausdruck der Selbsthilfe wird im Zusammenhang mit Genossenschaften ausschließlich im Sinne von 

Selbsthilfe in der Gruppe oder gemeinsamer Selbsthilfe verwandt. Damit ist gemeint, dass die Mitglieder 

einer Genossenschaft gemeinsam tätig werden, um durch die Zusammenarbeit die Handlungsmöglichkei-

ten jedes einzelnen Mitglieds zu erweitern. Charakteristisch für die Genossenschaft ist nicht allein die Tat-

sache gemeinsamer Aktionen, sondern das Bestreben der einzelnen Mitglieder, ihre eigene Situation 

durch die Inanspruchnahme von Potenzialen der anderen Mitglieder zu verbessern. Da der so erlangte in-

dividuelle Vorteil die Bereitschaft bedingt, auf der anderen Seite eigene Potenziale zugunsten anderer 

Mitglieder zur Verfügung zu stellen, resultiert der individuelle Vorteil aus der Verwendung des Prinzips der 

gegenseitigen Hilfe. Die gemeinsame Selbsthilfe kann damit definiert werden als die Absicht der Mitglieder 

einer Genossenschaft, ihre Ziele durch gemeinsame Aktionen und gegenseitige Unterstützung zur Ver-

besserung ihrer wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Situationen zu verfolgen. 

Freiwilligkeitsprinzip 

Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft und die geschäftlichen Beziehungen zur Genossenschaft be-

ruhen grundsätzlich auf Freiwilligkeit. Genossenschaftliche Kooperation im Verbund erfolgt auf freiwilliger 

Basis. Das Freiwilligkeitsprinzip bedeutet, dass jedem Mitglied freigestellt ist, ob und in welcher Intensität 

es mit dem genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb zusammenarbeitet. Genossenschaftsmitgliedern steht 

es frei, auch auf Angebote nichtgenossenschaftlicher Anbieter zurückzugreifen. Der (latente) Wettbewerb 

mit anderen Anbietern zwingt Genossenschaften, effizient zu arbeiten und sich an den Bedürfnissen der 

Mitglieder auszurichten.  

Identitätsprinzip 

Die Mitglieder kaufen entweder bei dem genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb ein, setzen als Lieferan-

ten über den genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb ab oder arbeiten als Kapitalgeber und zugleich Be-

schäftigte im genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb. Man spricht in diesen Fällen vom Identitätsprinzip 

der Genossenschaft, d. h. von der Identität eines Mitglieds als Kapitalgeber und Kunde, als Kapitalgeber 

und Lieferant oder als Kapitalgeber und Beschäftigter. Anhand des Identitätsprinzips können Förderge-

nossenschaften und Produktivgenossenschaften unterschieden werden. Während bei Fördergenossen-

schaften die Kapitalgeber zugleich Kunden und/oder Lieferanten sind, liegt bei Produktivgenossenschaf-

ten eine Identität von Kapitalgebern und Beschäftigten vor. Das Identitätsprinzip begünstigt eine hohe 
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Identifikation der Mitglieder mit ihrer Genossenschaft. Bei Fördergenossenschaften können Interessen-

konflikte vermieden werden, die bei erwerbswirtschaftlichen Unternehmen zwischen Eigentümern (hohe 

Gewinne) und Kunden (günstige Konditionen) bestehen. Bei Produktivgenossenschaften verringern sich 

Interessenunterschiede zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Außerdem steigt die Motivation der 

Beschäftigten, weil sie am Erfolg des Unternehmens unmittelbar beteiligt sind. 

Demokratieprinzip 

Ein weiteres Charakteristikum der Genossenschaften ist das Prinzip der genossenschaftlichen Demokra-

tie. Im Sinne einer personalen Neutralisierung des Kapitals hat jedes Mitglied unabhängig von der Höhe 

der Kapitalbeteiligung in der genossenschaftlichen Willensbildung nur eine Stimme. Genossenschaftliche 

Kooperation basiert auf der persönlichen Mitwirkung der Mitglieder. Idealtypisch fällen im genossenschaft-

lichen Geschäftsbetrieb alle Mitglieder die zu treffenden Entscheidungen gemeinsam. Insofern stellen Ge-

nossenschaften eine moderne Form der Wirtschaftsdemokratie dar. Das Mitgliedschaftsverhältnis wird 

nicht durch das eingebrachte Kapital, sondern durch die persönliche Teilnahme der Mitglieder als Leis-

tungsabnehmer und Entscheidungsträger geprägt. Ob Genossenschaften erfolgreich sind, entscheiden 

idealtypisch ihre Mitglieder. Die Mitglieder treffen Entscheidungen, von denen sie selbst betroffen sind und 

für die sie die Verantwortung tragen.  

 

2.3 Eignungsanalyse der genossenschaftlichen Rechtsform für Unternehmensgründun-

gen 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Genossenschaft als besonderer Unternehmenstyp gekenn-

zeichnet. Aufgrund dieser Kennzeichnung wird im Folgenden die Eignung der Genossenschaft für Grün-

dungsvorhaben analysiert. 
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Die Genossenschaft als geeignete Rechtsform im Allgemeinen 

Aufgrund ihres spezifischen Profils gilt die Genossenschaft als Unternehmenstyp in der Literatur (etwa 

Harbrecht 2001; Theurl und Schweinsberg 2004; Wieg und Stappel 2013) unter folgenden Voraussetzun-

gen als für Unternehmensgründungen besonders geeignet (vgl. Kapitel 3): 

» wenn der Wille und die Bereitschaft zu gemeinschaftlichem Wirtschaften bestehen. Die Genossen-

schaft ist eine geeignete Rechtsform für Teamgründungen mit mindestens drei Gründern; 

» wenn der Wille und die Bereitschaft zu demokratischem Wirtschaften bestehen. Die Genossen-

schaft ist die maßgeschneiderte Rechtsform für Gründer, die eine demokratische Unternehmens-

verfassung bevorzugen, in der die Eigentümer nach Köpfen und nicht nach Kapitalanteilen ab-

stimmen; 

» wenn die Gründer eine offene Rechtsform wünschen, in der den Eigentümern ein verhältnismäßig 

problemloser und unbürokratischer Ein- und Austritt ermöglicht werden soll; 

» wenn die Gründer ausgewählte betriebliche Funktionen auf ein gemeinsam zu gründendes Unter-

nehmen auslagern wollen, um die Effektivität und Effizienz ihres eigenen Betriebs3 zu steigern; 

» wenn die direkte leistungswirtschaftliche Förderung der Mitglieder im Vordergrund steht und nicht 

eine möglichst hohe Rendite auf das eingezahlte Kapital (vgl. Förderprinzip);  

» wenn die Verteilung von Überschüssen nach der Höhe der Inanspruchnahme des genossenschaft-

lichen Geschäftsbetriebs gewünscht wird und steuerlich begünstigt sein soll; 

» wenn die Gründer ihre persönliche Haftung auf das eingezahlte Kapital begrenzen wollen. In der 

Satzung kann eine Nachschusspflicht der Mitglieder ausgeschlossen werden; 

» wenn die Gründer eine Rechtsform mit hoher Stabilität und Solidität bevorzugen. Genossenschaf-

ten weisen eine sehr niedrige Insolvenzquote auf. 

Berücksichtigt man die vorgenannten Punkte, so gelangt man kurz gesagt zu folgendem Ergebnis: Die 

genossenschaftliche Rechtsform ist besonders für solche kooperativen Unternehmensgründungen geeig-

net, bei denen mindestens drei Gründer auf solider und stabiler Basis ein nachhaltiges Geschäftsmodell 

                                                           

3 In diesem Zusammenhang werden Haushalte auch als Betriebe aufgefasst, d. h. Mitglieder können auch natürliche Personen 

bzw. Haushalte sein, wie z. B. in einer Konsumgenossenschaft. 
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zu betreiben trachten, in denen der Mensch und nicht das Kapital im Mittelpunkt steht und die einer unmit-

telbaren leistungswirtschaftlichen Förderung der sie tragenden Mitgliederbetriebe (Unternehmen oder 

Haushalte) dienen. Die Genossenschaft hat als Rechtsform in aller Regel subsidiären Charakter ï sie 

dient der Unterstützung der sie tragenden und damit bereits existierenden Mitgliederbetriebe. Die Aus-

nahme stellen Produktivgenossenschaften dar, bei denen Mitglieder gleichzeitig Eigentümer und Beschäf-

tigte sind (siehe folgender Abschnitt). 

Beim Großteil der Neugründungen in der Bundesrepublik Deutschland handelt es sich um Existenzgrün-

dungen, bei denen sich die Gründer (alleine oder im Team) beruflich selbstständig machen und unter-

nehmerisch tätig werden. Um die Eignung der genossenschaftlichen Rechtsform für Existenzgründungen 

einschätzen zu können, ist die Unterscheidung zwischen Förder- und Produktivgenossenschaften ent-

scheidend. 

Der Zweck der Genossenschaft gemäß § 1 Genossenschaftsgesetz (GenG) besteht darin, Ăden Erwerb 

oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen 

Geschªftsbetrieb zu fºrdernñ. Unter Förderung von Erwerb wird die Förderung von Unternehmen und un-

ter Förderung von Wirtschaft wird die Förderung privater Haushalte verstanden. Um die Betriebe der Mit-

glieder als Unternehmen fördern zu können, müssen die Unternehmen schon existieren. In Deutschland 

sind solche Genossenschaftsgründungen bislang der Regelfall. Jedoch kann die Förderung auch in der 

Einrichtung eines neuen Unternehmens als Arbeitsplatz für die Mitglieder bestehen. Sofern Existenzgrün-

dungen im Team erfolgen, können sie also auch in der genossenschaftlichen Rechtsform vollzogen wer-

den. 

In diesem Fall handelt es sich um die Gründung von Produktivgenossenschaften, bei welchen die Mitglie-

der zugleich Beschäftigte und Eigentümer ihrer Unternehmen sind. Produktivgenossenschaften können 

durch die Übernahme bestehender Betriebe ins Dasein treten oder eben durch genossenschaftliche Exis-

tenzgründungen. Die äußerst geringe Anzahl an Produktivgenossenschaften in Deutschland lässt dabei 

nicht auf eine mangelnde Eignung des Modells schließen: in anderen Ländern der Europäischen Union 

(EU) sind Produktivgenossenschaften erheblich weiter verbreitet (Pérotin 2012, S. 195), woraus hervor-

geht, dass es andere Bedingungen sein müssen, welche die zahlreichere Gründung von Produktivgenos-

senschaften in Deutschland bislang verhindert haben. 

Auch Fördergenossenschaften können jedoch einen überaus positiven Beitrag zur Unterstützung von 

Existenzgründern leisten. Viele junge Unternehmen werden als Existenzgründungen ins Leben gerufen. 

Diese Unternehmen verfügen in der Regel über ein spezialisiertes Wissen in ihrem jeweiligen Betätigungs-

feld, können aber oft die für ein Überleben notwendigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben nicht aus eige-

ner Kraft erbringen. Diese Aufgaben können durch die Gründung von Dienstleistungsgenossenschaften 
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und deren Geschäftsbetrieben übernommen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Mitglieder zu 

stärken und so dazu beizutragen, Existenzgründungen nachhaltig erfolgreich zu machen (Harbrecht 

2001). Als Kombination aus Förder- und Produktivgenossenschaften besteht außerdem die Möglichkeit, 

Multi-Stakeholder-Genossenschaften einzurichten, die förderwirtschaftlich ausgerichtet sind, bei denen ein 

Teil der Mitglieder jedoch gleichzeitig beschäftigt sind.4 

 

2.4 Exkurs: Alternative Rechtsformen im Vergleich 

Die Wahl der Unternehmensrechtsform ist eine konstitutive Strukturentscheidung, die einen grundlegen-

den Handlungsrahmen vorgibt und das betriebliche Geschehen über einen längeren Zeitraum beeinflusst. 

Die betriebswirtschaftliche Literatur beschreibt die Rechtsformwahl als schlecht strukturiertes Entschei-

dungsproblem. Im Kern geht es um eine Analyse derjenigen Kriterien, die die Rechtsformwahlentschei-

dung beeinflussen. Zu diesen Kriterien zählen gemeinhin der Gründungsaufwand, die Kapitalausstattung, 

die Rechts- und Handlungsfähigkeit, Rechte und Pflichten der Gesellschafter, die Rechnungslegung und 

Besteuerung sowie Haftungsfragen. Zuweilen mögen auch der Bekanntheitsgrad und das Image einer 

Rechtsform eine gewisse Bedeutung erlangen. Als Alternative zur Gründung einer eingetragenen Genos-

senschaft kommen sowohl Personen- wie Kapitalgesellschaften infrage. Die folgende Tabelle gibt einen 

morphologischen Überblick der relevanten Rechtsformalternativen. Der wirtschaftliche Verein als subsidiä-

re Rechtsform wird dabei nicht eigens aufgeführt, weil die relevanten Vorschriften weitestgehend mit de-

nen des Idealvereins identisch sind.5 

 

Folgende Seiten: 

Abbildung 5: Synoptischer Vergleich von Rechtsformen für Mehr-Personen-Gründungen 

 

                                                           

4 Der Begriff der Multi-Stakeholder-Genossenschaft bezieht sich auf Genossenschaften mit heterogener Mitgliedschaft und mög-

licherweise unterschiedlichen spezifischen, nicht ausschließlich selbsthilfeorientierten Interessen der Mitglieder (vgl. S. 105f). 

5 Der Unterschied besteht darin, dass der w. V. laut Satzung einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt und damit den wirtschaftlichen 

Interessen seiner Mitglieder dient. Zudem erlangt er seine Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung (auf Landesebene). 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

Gründung          

Gesellschafter-
zahl 

         

Mitgliederanzahl 
der Gründer 

3 7 1 1 

- 1 Komplemen-
tär 
- 1 Kommandi-
tist 

- 1 Komplementär 
(GmbH) 
- 1 Kommanditist 

2 
2 natürliche Personen 
als Angehörige Freier 
Berufe 

2 

Gesellschafter-
wechsel, 
Übertragung der 
Anteile 

keine geschlossene 
Mitgliederzahl 
- Ein- und Austritt mög-
lich 
- Eintritt mit Zustim-
mung der eG durch 
Beitrittserklärung, § 15 
GenG 
- Kündigung der Mit-
gliedschaft zum Ende 
eines Geschäftsjahres 
unter Einhaltung der in 
der Satzung enthalte-
nen Frist (mind. drei-
monatige Kündigungs-
frist, schriftlich,  
§ 65 GenG) 
- außerordentliche 
Kündigung bei be-
stimmten Änderungen 
der Satzung gem.  
§ 67a GenG 
- Beendigung der Mit-
gliedschaft durch Über-
tragung des Ge-

- Eintritt mit Zu-
stimmung des e. V. 
 
- Austrittsrecht nach 
§ 39 Abs. 1 BGB, 
für das durch Sat-
zung die Einhaltung 
einer Kündigungs-
frist von höchstens 
2 Jahren vorgese-
hen werden kann 

- keine Kündigung mög-
lich 
- Geschäftsanteile sind 
veräußerlich (notarielle 
Beurkundung) und ver-
erblich nach  
§ 15 GmbHG,  
Wert der GmbH muss 
zwecks anteiliger Ver-
mögensverteilung fest-
gestellt werden 
- Vinkulierung ist aber 
möglich 
- Teilung von Geschäfts-
anteilen möglich 

wie GmbH 

- nur mit Zu-
stimmung aller 
Gesellschafter 
- abweichende 
Regelungen im 
Gesellschafts-
vertrag möglich 

- nur mit Zustimmung 
aller Gesellschafter 
- abweichende Rege-
lungen im Gesell-
schaftsvertrag möglich 
- Eintragung in das 
Handelsregister 

- nur mit Zu-
stimmung aller 
Gesellschafter 
- abweichende 
Regelungen im 
Gesellschafts-
vertrag möglich 

- nur mit Zustimmung 
aller Gesellschafter 
- abweichende Rege-
lungen im Gesell-
schaftsvertrag möglich 
- vertraglich kann Ver-
erblichkeit vorgesehen 
werden  
- an Dritte, die Partner 
im Sinne der jeweiligen 
Definition der Freien 
Berufe der Partner-
schaftsgesellschaft sein 
können  
- Eintragung in das 
Partnerschaftsregister 

- nur mit Zustim-
mung aller Gesell-
schafter 
- abweichende Re-
gelungen im Gesell-
schaftsvertrag mög-
lich 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

schäftsguthabens, 
auch Teilübertragun-
gen möglich 
- Ausschluss aus der 
Genossenschaft zum 
Ende eines Geschäfts-
jahres möglich 

Gesellschafter-
liste 

führt die eG selbst führt der e. V. selbst 

unverzügliche Meldung 
an das Handelsregister 
(durch Notar bzw. Ge-
schäftsführung) 

unverzügliche Meldung 
an das Handelsregister 
(durch Notar bzw. Ge-
schäftsführung) 

bei jeder Ver-
änderung Ein-
tragung der Ge-
sellschafter in 
das Handelsre-
gister 

bei jeder Veränderung 
Eintragung der Gesell-
schafter in das Han-
delsregister (zusätzlich 
für GmbH s. dort) 

in der Praxis wie 
eG 

Eintragung der Partner 
in das Partnerschafts-
register 

unverzügliche Mel-
dung an das Han-
delsregister 

Gesellschafts-
vertrag 

         

Zweck/Wesen 
der Gesellschaft 

Förderung des Er-
werbs oder der Wirt-
schaft der Mitglieder 
oder deren sozialer 
oder kultureller Belan-
ge mittels gemein-
schaftlichen  
Geschäftsbetriebs 

jeder rechtmäßige 
ideelle Zweck, d. h. 
ein Zweck, der nicht 
auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbe-
trieb gerichtet ist 

Kapitalgesellschaft zur 
Erreichung jedes ge-
setzlich zulässigen 
Zwecks 

wie GmbH 

Handelsgesell-
schaft  
(Handels-
gewerbe) 

Betrieb eines Handels-
gewerbes durch 
gleichberechtigte Part-
ner, die in der Regel 
alle in der Gesellschaft 
tätig sind. Jeder ge-
setzlich zulässige 
Zweck  

Verfolgung be-
liebiger gemein-
samer Interes-
sen, nicht auf 
Dauer angelegt, 
gemeinsamer, 
nichtkaufmänni-
scher Zweck ï 
gewerblich 
(= Kleingewerbe, 
kein in kfm. Wei-
se eingerichteter 
Geschäftsbetrieb 
erforderlich; 
Í Handelsgewer
be!) ï nichtge-
werblich, z. B. 

Zusammenschluss von 
Angehörigen Freier Be-
rufe, keine Ausübung 
eines Handelsgewerbes 

Handelsgesellschaft 
(Handelsgewerbe), 
§ 1 Abs. 2 HGB; 
- falls kein Handels-
gewerbe oder nur 
Verwaltung des ei-
genen Vermögens 
oder Immobilien (sie 
betreiben sie dann 
kein Gewerbe / sind 
nicht nach außen tä-
tig), dann bei Eintra-
gung ins HR, §105 
Abs. 2 HGB 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

Arbeitsgemein-
schaft, Kiosk mit 
zwei Inhabern, 
gemeinsamer 
Kauf eines Trak-
tors zur abwech-
selnden Nutzung 
Ÿ rechtl. Ausle-
gung der Gren-
zen zur OHG 
heute fließend 

Form des Grün-
dungsvertrages 

- schriftliche Satzung 
(Statut) 
 
- keine notarielle Beur-
kundung 

- schriftliche Sat-
zung 
- keine notarielle 
Beurkundung 

- Gesellschaftsvertrag 
- notarielle Beurkundung 

wie GmbH 
- keine 
- Vertrag form-
frei 

- keine 
- Vertrag formfrei 
- notarielle Beurkun-
dung für die GmbH 

- keine 
- Vertrag formfrei 

- Schriftform 
- keine 
- Vertrag formfrei 

Änderung des 
Gesellschafts-
vertrags 

durch Beschluss der 
Generalversammlung 
und Eintragung in das 
Genossenschafts-
register 
- mindestens  
¾-Mehrheit bei Kata-
logänderungen des 
§ 16 GenG 
- mindestens  
9/10-Mehrheit für die 
Einführung oder Erwei-
terung von Verpflich-
tungen zur Inan-
spruchnahme von Ein-
richtungen oder ande-

- beim Vereinsregis-
ter anzumelden;  
die Anmeldung ist 
vom Vorstand zu 
veranlassen 
- nach § 33 Abs. 1 
für Satzungsände-
rungen ¾-Mehrheit 
und für Zweckände-
rungen Einstimmig-
keit; Vereinssatzung 
kann auch geringe-
re Mehrheits-
erfordernisse vor-
sehen  

- notarielle Beurkundung 
- vorbehaltlich Gesell-
schaftsvertrag,  
¾ der abgegebenen 
Stimmen 
- zusätzliche Leistungen 
nur mit Zustimmung der 
betroffenen Gesellschaf-
ter 

wie GmbH 

- vorbehaltlich 
Gesellschafts-
vertrag formfrei 
- grundsätzlich 
Zustimmung al-
ler Gesellschaf-
ter 

- vorbehaltlich Gesell-
schaftsvertrag formfrei 
- grundsätzlich Zu-
stimmung aller Gesell-
schafter 
- notarielle Beurkun-
dung für GmbH 
- vorbehaltlich Gesell-
schaftsvertrag der 
GmbH ¾ der abgege-
benen Stimmen 
- zusätzliche Leistun-
gen nur mit Zustim-
mung der betroffenen 
Gesellschafter der 
GmbH 

- Gesellschafts-
vertrag 
- formfrei 
- grundsätzlich 
Zustimmung  
aller Gesell-
schafter 

- Schriftform 
- grundsätzlich Zustim-
mung aller Gesellschaf-
ter 

- vorbehaltlich Ge-
sellschaftsvertrag 
formfrei 
- grundsätzlich Zu-
stimmung aller Ge-
sellschafter 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

ren Leistungen der eG 
oder zur Leistung von 
Sachen oder Diensten 

Kapital-
ausstattung 

         

Eigenkapital          

Mindestkapital 
nicht verpflichtend, 
aber durch Satzungs-
regelung möglich 

kein 

- 25.000 Euro Stamm-
kapital 
- Geschäftsanteile von 
jeweils mind. 1 Euro 
möglich 

- 1 Euro Stammkapital 
- Verpflichtung zur 
Rücklagenbildung 

kein 
kein, nur für die betei-
ligte GmbH (s. dort) 

kein kein 
kein 
 

Finanzierung 

- Einlagen der Mitglie-
der 
- investierende Mitglie-
der 
- Fremdkapital 

Mitgliederbeiträge 

- begrenzte oder unbe-
grenzte Nachschuss-
pflicht für bestehende 
Gesellschafter 
- Aufnahme neuer  
Gesellschafter 
- Gewinnthesaurierung 
- Fremdkapital 

wie GmbH (zusätzlich 
Verpflichtung zur Ge-
winnthesaurierung) 

- Privatvermö-
gen des Kom-
plementärs 
- Gewinn-
thesaurierung   
- Aufnahme 
neuer Gesell-
schafter 
- Fremdkapital 

- Vermögen der GmbH 
- Gewinnthesaurierung 
- Aufnahme neuer Ge-
sellschafter 
- Fremdkapital 

- Beiträge, d. h. 
Einlagen 
- Fremdkapital 

  

- Privatvermögen 
- Gewinnthesaurie-
rung 
- Aufnahme neuer 
Gesellschafter 
- Fremdkapital 

Art der Einlagen 

- Geldeinlagen; Sat-
zung kann Sacheinla-
gen zulassen 
- die Satzung muss die 
Höhe der Geschäftsan-
teile bestimmen 
- bis zu 1/10 muss die 
Einzahlung nach  
Betrag und Zeit be-
stimmt werden 

Mitgliederbeiträge 
kraft Satzung  

- Geldeinlagen 
- Sacheinlage wenn 
vereinbart und besonde-
rer Gründungsbericht 

- Geldeinlagen 
- Sacheinlagen grds. 
unzulässig (§ 5a Abs. 2 
S. 2 GmbHG), aller-
dings möglich, wenn 
damit mindestens die 
für die GmbH-
Gründung erforderliche 
Stammkapitalgrenze 
von 25.000 Euro er-
reicht oder überstiegen 
wird (BGH 2011) 

- Geld-, Sach-, 
oder Dienstleis-
tungen 
- Hafteinlage 
des Kommandi-
tisten muss bi-
lanzierungsfähig 
sein 

- Geld-, Sach- oder 
Dienstleistungen, 
- Hafteinlage des 
Kommanditisten muss 
bilanzierungsfähig sein 
- bei der GmbH s. dort 

Geld-, Sach-, 
oder Dienstleis-
tungen 

Geld-, Sach-, oder 
Dienstleistungen 

Geld-, Sach-, oder 
Dienstleistungen 



Endbericht 
Potenziale und Hemmnisse von unternehmerischen  
Aktivitäten in der Rechtsform der Genossenschaft 
 
 
 

© Kienbaum Management Consultants GmbH, Seminar für Genossenschaftswesen der Universität zu Köln, 2015 50 

 

Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

Mindestzahlung 
bei Anmeldung 

keine  keine 

- Bareinlagen mind. 1/4 
- insgesamt mind. 
12.500 Euro 
- Sacheinlagen voll 

wie GmbH 

keine, aber 
Hafteinlage 
muss für das 
Handelsregister 
beziffert werden 

- keine 
- bei der GmbH s. dort 

keine keine keine 

Rückzahlung bei 
Auseinander-
setzung 

Auseinandersetzungs-
guthaben 

kein Anspruch ge-
genüber dem e. V. 

Anspruch gemäß Ge-
sellschaftsvertrag, aber 
Kapitalerhaltung 

wie GmbH 

- Anspruch ge-
mäß Gesell-
schaftsvertrag 
- bei Rückzah-
lung der Einlage 
5 Jahre Gefahr 
der Nachhaf-
tung 

- Anspruch gemäß Ge-
sellschaftsvertrag 
- bei Rückzahlung der 
Einlage 5 Jahre Gefahr 
der Nachhaftung 

- Anspruch ge-
mäß Gesell-
schaftsvertrag 
- bei Rückzah-
lung der Einlage 
5 Jahre Gefahr 
der Nachhaftung 

- Anspruch gemäß Ge-
sellschaftsvertrag 
- bei Rückzahlung der 
Einlage 5 Jahre Gefahr 
der Nachhaftung 

- Anspruch gemäß 
Gesellschaftsvertrag 
- bei Rückzahlung 
der Einlage 5 Jahre 
Gefahr der Nachhaf-
tung 

Gesellschafts-
vermögen 

eigenes Vermögen der 
Gesellschaft als juristi-
sche Person 

eigenes Vermögen 
der Gesellschaft als 
juristische Person 

eigenes Vermögen der 
Gesellschaft als juristi-
sche Person 

wie GmbH 
Gesamthand-
vermögen der 
Gesellschafter 

Gesamthandvermögen 
der Gesellschafter 

Sondervermö-
gen in gesamt-
händerischer 
Verbundenheit 

Gesamthandvermögen 
der Partner 

Gesamthandvermö-
gen der Gesellschaf-
ter 

Rücklagen 

gesetzliche Rücklage 
zur Deckung von  
Bilanzverlusten erfor-
derlich,  
sonstige Ergebnisrück-
lagen möglich,  
Satzung regelt  
Mindestdotierung 

möglich 

Rücklage für eigene An-
teile erforderlich, hinge-
gen keine gesetzliche 
Rücklage, sonstige Ge-
winnrücklagen möglich, 
Gesellschaftsvertrag re-
gelt Mindestdotierung 

Pflichtrücklage zur Ka-
pitalerhöhung, Aus-
gleich des Jahresfehl-
betrags oder Verlust-
vortrags 

möglich 
möglich, für die GmbH 
siehe dort 

möglich möglich möglich 

Gewinn- und 
Verlust-
verteilung 

- Gewinnverteilungs-
beschluss der  
Generalversammlung  
- Verteilung an die  
Mitglieder nach  
Geschäftsguthaben,  
§ 19 Abs. 1 GenG 

grundsätzlich nicht 
vorgesehen 

- üblicherweise Gewinn-
verteilungsbeschluss 
der Gesellschafterver-
sammlung, § 29 Abs. 1 
und 2 GmbHG 
- Verteilung nach dem 
Verhältnis der Ge-

wie GmbH, aber 
Pflichtrücklage 

nach § 168 
HGB wird im 
Gewinnfall zu-
nächst das Ka-
pitalkonto jedes 
Gesellschafters 
mit prinzipiell 

- in der Regel gemäß 
Gesellschaftsvertrag 
- sonst wie KG 
- steuerliche Grenzen 
für die Gewinnanteile 
der GmbH, sonst ver-
deckte Einlagen oder 

- Verteilung an 
die Gesellschaf-
ter zu gleichen 
Teilen, § 722 
BGB 
- abweichende 
Regelungen 

- Verteilung an die Ge-
sellschafter zu gleichen 
Teilen 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

- im Gewinnfall wird 
zunächst das Kapi-
talkonto jedes Ge-
sellschafters mit 
prinzipiell 4 % ver-
zinst, § 121 Abs. 1 
und 2 HGB 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

- abweichende Rege-
lung durch Satzung 
möglich,  
§§ 19 Abs. 2, 20 GenG 

schäftsanteile sowie 
nicht abweichender 
Maßstab im Gesell-
schaftsvertrag,  
§ 29 Abs. 3 GmbHG  
- abweichende Rege-
lungen möglich 

4 % verzinst 
und ein evtl. 
verbleibender 
Gewinn Ăange-
messenñ den 
einzelnen  
Gesellschaftern 
zugewiesen  

verdeckte Gewinnaus-
schüttungen 

möglich - ein evtl. verblei-
bender Gewinn und 
Verlust wird nach 
Köpfen verteilt, 
§ 121 Abs. 3 HGB 

Entnahmen 
grundsätzlich  
nicht vorgesehen 

grundsätzlich  
nicht vorgesehen 

nach  
Gesellschaftsvertrag 

begrenzt durch Bildung 
von Gewinnrücklage 

- für Komple-
mentäre im 
Zweifel bis zu 
4 % eines für 
das letzte Ge-
schäftsjahr fest-
gestellten Kapi-
talanteils 
- Anspruch auf 
Auszahlung ei-
nes diesen Be-
trag überstei-
genden Ge-
winnanteils, so-
fern dadurch 
nicht offenbare 
Schäden für die 
Gesellschaft 
eintreten, § 122 
HGB 
- für Kommandi-
tisten kein Ent-
nahmerecht, 
§ 169 Abs. 1 

- für Komplementäre 
im Zweifel bis zu 4 % 
eines für das letzte 
Geschäftsjahr festge-
stellten Kapitalanteils 
- Anspruch auf Aus-
zahlung eines diesen 
Betrag übersteigenden 
Gewinnanteils, sofern 
dadurch nicht offenba-
re Schäden für die Ge-
sellschaft eintreten, 
§ 122 HGB 
- für Kommanditisten 
kein Entnahmerecht, 
§ 169 Abs. 1 HGB 

- im Zweifel nicht 
vor Auflösung 
der Gesellschaft 
- bei längerer 
Dauer als Ge-
winnverteilung 
am Schluss des 
Geschäftsjahres, 
§ 721 BGB 

- im Zweifel nicht vor 
Auflösung der Gesell-
schaft 
- bei längerer Dauer als 
Gewinnverteilung am 
Schluss des Geschäfts-
jahres, § 721 BGB 

- im Zweifel bis zu 
4 % eines für das 
letzte Geschäftsjahr 
festgestellten Kapi-
talanteils 
- Anspruch auf Aus-
zahlung eines die-
sen Betrag überstei-
genden Gewinnan-
teils, sofern dadurch 
nicht offenbare 
Schäden für die Ge-
sellschaft eintreten, 
§ 122 HGB 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

HGB 

Fremdkapital          

Haftung 

- Haftung des Gesell-
schaftsvermögens 
(Höhe der Einlagen) 
- Nachschusspflicht 
der Mitglieder in der 
Satzung zu regeln, 
kann ganz ausge-
schlossen werden, 
§§ 6 Nr. 3, 119 GenG 

nur das Vereins-
vermögen 

- Vermögen der Gesell-
schaft haftet den Gläu-
bigern (beschränkt auf 
Kapitalanlagen) 
- Nachschusspflicht der 
Gesellschafter im Ge-
sellschaftsvertrag regel-
bar, §§ 26ff. GmbHG 
- Haftung der Gesell-
schafter in best. Einzel-
fällen, u. a. für rück-
ständige Einlagen (§ 11 
GmbHG),  
Verlust- und Unter-
bilanzhaftung (§§ 30ff. 
GmbHG)  
und bei existenz-
vernichtendem Eingriff 
(§ 826 BGB) 

wie GmbH 

- gesamt-
schuldnerisch 
nach 
§§ 128 HGB 
- Komplemen-
tär: Vollhafter  
- Kommanditist: 
Haftung auf Ein-
lage beschränkt 
(genauer: 
§§ 171 Abs. 1, 
176 Abs. 1, 172 
Abs. 4 HGB) 

- gesamtschuldneri-
sche Haftung jedes 
Gesellschafters 
- Beschränkung bei der 
GmbH auf ihr Vermö-
gen (s. GmbH) 
- Beschränkung beim 
Kommanditisten auf 
die Höhe der Einlage 
(s. KG) 

- gesamtschuld-
nerische, also 
unmittelbare und 
unbeschränkte 
Haftung jedes 
Gesellschafters, 
analog §§ 128ff. 
HGB  
- Beschränkung 
der Haftung auf 
das Gesell-
schaftsvermögen 
durch Vereinba-
rung mit jedem 
einzelnen Gläu-
biger möglich 

- grundsätzlich gesamt-
schuldnerische, also 
unmittelbare und unbe-
schränkte Haftung je-
des Partners 
- Haftungsbeschrän-
kung wegen fehlerhaf-
ter Berufsausübung auf 
den Partner, der die be-
rufliche Leistung er-
bringt 
- Beschränkung z. B. 
auf Höchstbetrag mög-
lich  
- persönliche Haftung 
kann ausgeschlossen 
werden  
Ÿ Beschrªnkung auf 
das Gesellschaftsver-
mögen; Voraussetzun-
gen sind Berufshaft-
pflicht und Namenszu-
satz, z. B. Ămit be-
schränkter Berufshaf-
tungñ 

- gesamtschuldne-
risch nach §§ 128ff. 
HGB 
- eine Beschränkung 
der Haftung ist im 
Innenverhältnis 
möglich (Gesell-
schaftervertrag), 
Dritten ggü. aber 
unwirksam 

Rechts- und 
Handlungs-
fähigkeit 

         

Rechts-
grundlagen 

GenG §§ 21ï79 BGB GmbHG GmbHG 
§§ 161ï177a 
HGB, §§ 105ï

§§ 161ï177a HGB, 
§§ 105ï160 HGB, 

§§ 705ff. BGB 
PartGG mit Verweisen 
ins HGB, §§ 705ï740 

§§ 105ï160 HGB, 
§§ 705ï740 BGB 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

160 HGB, 
§§ 705ï740 
BGB 

§§ 705ï740 BGB, 
GmbHG für die Kom-
plementärin 

BGB 

Firma 

- Sach- oder  
Personenfirma  
-mit Zusatz Ăeingetra-
gene Genossenschaftñ 
oder eG 

- keine,  
Vereinsname kann 
Sach- oder Perso-
nenbezeichnung 
enthalten  
- mit Zusatz Ăeinge-
tragener Vereinñ 
oder e. V. erforder-
lich 

- Sach- oder Personen-
firma  
- mit Zusatz Ămit be-
schränkter Haftung" o-
der mbH 

- Sach- oder Personen- 
firma 
- Zusatz ĂUnterneh-
mergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt)ñ oder 
ĂUG (haftungsbe-
schränkt)ñ erforderlich 

- Sach- oder 
Personenfirma  
- mit Zusatz KG 

- Sach- oder Perso-
nenfirma  
- mit Zusatz KG 
- mit Zusatz Ămit be-
schränkter Haftungñ 
oder mbH 

- keine 
- Name der Ge-
sellschaft frei 
wählbar 
- keine Irrefüh-
rung 

- Personenfirma, Name 
enthält 
- mindestens den Na-
men eines Partners 
- den Zusatz Ăund Part-
nerñ oder Partnerschaft 
- die Berufsbezeich-
nung aller Partner 

- Sach- oder Perso-
nenfirma  
- mit Zusatz OHG 

Register-
eintragung 

Genossenschafts-
register 

Vereinsregister Handelsregister Abtlg. B 
Handelsregister 
Abtlg. B 

Handelsregister 
Abtlg. A 

Handelsregister 
Abtlg. A 

nein Partnerschaftsregister 
Handelsregister 
Abtlg. A 

Kaufmanns-
eigenschaft 

ja nein ja ja 
ja, aber Kom-
manditist nein 

ja nein nein ja 

Rechtsfähigkeit 
als juristische Person 
rechtsfähig 

als juristische Per-
son rechtsfähig 

als juristische Person 
rechtsfähig 

als juristische Person 
rechtsfähig 

keine juristische 
Person, aber 
Erwerb von 
Rechten und 
Eingehen von 
Verbindlichkei-
ten unter ihrer 
Firma möglich, 
grundbuch- und 
prozessfähig 
gem. §§ 124, 
161 HGB 

keine juristische Per-
son, aber Erwerb von 
Rechten und Eingehen 
von Verbindlichkeiten 
unter ihrer Firma mög-
lich, grundbuch- und 
prozessfähig gem. 
§§ 124, 161 HGB 

keine juristische 
Person, aber teil-
rechtsfähig so-
weit die GbR als 
Außengesell-
schaft eigene 
Rechte und 
Pflichten be-
gründet 

keine juristische Per-
son, aber Erwerb von 
Rechten und Eingehen 
von Verbindlichkeiten 
unter ihrer Firma mög-
lich, grundbuch- und 
prozessfähig. gem. §§ 7 
Abs. 2 PartGG, 124 
HGB 

keine juristische 
Person, aber Erwerb 
von Rechten und 
Eingehen von Ver-
bindlichkeiten unter 
ihrer Firma möglich, 
grundbuch- und pro-
zessfähig gem. 
§ 124 HGB, 

Organe          

Gesetzlich vor-
gesehene Orga-
ne 

in der Regel: 
- Vorstand  
(mind. 2 Pers.) 

- Vorstand 
- Mitglieder-
versammlung 

- Geschäftsführer 
- Gesellschafterver-
sammlung 

wie GmbH 
keine besonde-
ren Organe 

- keine 
- Geschäftsführer der 
Komplementär-GmbH 

keine 
keine besonderen Or-
gane 

keine besonderen 
Organe 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

- Aufsichtsrat  
(mind. 3 Pers.) 
- General-
versammlung  
für Genossenschaften 
mit nicht mehr als 20 
Mitgliedern:  
- Vorstand  
(fakultativ nur 1 Per-
son)  
- Aufsichtsrat fakultativ 
- General- 
versammlung 

- Aufsichtsrat nur bei 
mitbestimmter GmbH, 
sonst fakultativ 

Fremd- oder 
Selbst-
organschaft 

Selbstorganschaft  
für Vorstand und Auf-
sichtsrat 

Fremdorganschaft 
beim Vorstand 

Fremdorganschaft wie GmbH 

- Selbstorgan-
schaft 
- zusätzlich Ge-
schäftsbe-
sorgungsvertrag 
mit Gesell-
schaftsfremden 
zulässig 

- Selbstorganschaft 
- zusätzlich Geschäfts-
besorgungsvertrag mit 
Gesellschaftsfremden 
zulässig 

- Selbstorgan-
schaft 
- zusätzlich Ge-
schäftsbesor-
gungsvertrag mit 
Gesellschafts-
fremden zulässig 

- Selbstorganschaft 
- zusätzlich Geschäfts-
besorgungsvertrag mit 
Gesellschaftsfremden 
zulässig 

- Selbstorganschaft 
- zusätzlich Ge-
schäftsbesorgungs-
vertrag mit Gesell-
schaftsfremden zu-
lässig 

Geschäfts-
führung 

- Gesamtgeschäfts-
führungsbefugnis des 
Vorstands 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

- Gesamtgeschäfts-
führungs-befugnis 
des Vorstands 
- abweichende Re-
gelungen möglich 

- Gesamtgeschäftsfüh-
rungsbefugnis des Ge-
schäftsführers, § 35 
Abs. 2 GmbHG 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

wie GmbH 

Komplementär:  
- Einzelge-
schäftsführung, 
§§ 114, 161, 
164 HGB 
Kommanditist:  
- kein Recht auf 
Geschäftsfüh-
rung  
- Einsicht in die 
Bücher 

- Einzelgeschäftsfüh-
rungsbefugnis des 
Komplementärs (siehe 
auch bei GmbH) 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

- Gesamtge-
schäftsführungs-
befugnis aller 
Gesellschafter, 
§ 709 BGB 
- abweichende 
Regelungen 
möglich 

- Einzelgeschäftsfüh-
rungsbefugnisse jedes 
Partners 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

- Einzelgeschäfts-
führungs-befugnis 
der Gesellschafter, 
§ 114 HGB 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

- Widerspruchs-
recht bei außer-
gewöhnlichen 
Geschäften 

Vertretung 

- Gesamtvertretungs-
befugnis des Vor-
stands,  
§§ 24, 25 GenG 
- Satzung kann Abwei-
chendes bestimmen 

- Mehrheitsvertre-
tungsbefugnis des 
Vorstands 
- abweichende Re-
gelungen möglich 

- Gesamtvertretungsbe-
fugnis der Geschäftsfüh-
rer 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

wie GmbH 

Grundsatz der 
Einzelvertretung 
der Komple-
mentäre, 
§§ 125, 161, 
170 HGB 

Einzelvertretungsbe-
fugnis der GmbH 

- Gesamtvertre-
tungsbefugnis al-
ler Gesellschaf-
ter, § 714 BGB 
Ÿ soweit einem 
Gesellschafter 
nach dem Ge-
sellschafts-
vertrag die Be-
fugnis zur Ge-
schäftsführung 
zusteht, ist er im 
Zweifel auch er-
mächtigt, die an-
deren Gesell-
schafter Dritten 
gegenüber zu 
vertreten 
- abweichende 
Regelungen 
möglich 

- Einzelvertretungsbe-
fugnis jedes Partners 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

- Grundsatz der Ein-
zelvertretung der 
Gesellschafter, 
§ 125 HGB 
- Ausnahme: bei au-
ßergewöhnlichen 
Geschäften gemein-
schaftlich 

Rechte und 
Pflichten der 
Gesellschafter 

         

Beschluss-
fassung der  
Gesellschafter 

- jedes Mitglied hat ei-
ne Stimme,  
- grundsätzlich genügt 
einfache Stimmen-

- jedes Mitglied hat 
eine Stimme 
- grundsätzlich ge-
nügt einfache 

- Ausübung des Stimm-
rechts nach Geschäfts-
anteilen 
- grundsätzlich Be-

wie GmbH 

- nach Köpfen  
- Grundsatz der 
Einstimmigkeit 
sofern nicht 

- Stimmrecht gem. Ge-
sellschaftsvertrag (in 
der Regel kapitalbezo-
gen) 

- jeder Gesell-
schafter hat eine 
Stimme 
- Beschlüsse 

- jeder Gesellschafter 
hat eine Stimme 
- Beschlüsse müssen 
einstimmig gefasst 

- jeder Gesellschaf-
ter hat eine Stimme 
- Beschlüsse müs-
sen einstimmig ge-
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

mehrheit 
- Beschlussfassung in 
der Generalversamm-
lung,  
- Satzung kann u. U. 
Mehrstimmrechte bis 
zu drei Stimmen vor-
sehen,  
bei Unternehmensge-
nossenschaften kön-
nen einem Mitglied bis 
zu 10 % der ausgewie-
senen Stimmen einge-
räumt werden 

Stimmenmehrheit 
- abweichende Re-
gelungen möglich 

schlussfassung in der 
Gesellschafter-
versammlung 
- üblich sind Mehrheits-
beschlüsse 

Kommanditisten 
von der Ge-
schäftsführung 
ausgeschlossen 
sind 

- sonst nach Köpfen 
- Grundsatz der Ein-
stimmigkeit, sofern 
nicht Kommanditisten 
von der Geschäftsfüh-
rung ausgeschlossen 
sind 

müssen ein-
stimmig gefasst 
werden 
- abweichende 
Regelungen 
möglich 

werden 
- abweichende Rege-
lungen möglich 

fasst werden 
- abweichende Re-
gelungen möglich 

Kontroll- und  
Informations-
rechte der  
Gesellschafter 

- Kontrollrechte über 
den gewählten Auf-
sichtsrat, besonders 
§ 38 GenG 
- Auskunftsrecht jedes 
Mitglieds grundsätzlich 
in der Generalver-
sammlung 
- 10 % der Mitglieder 
können die Einberu-
fung einer Generalver-
sammlung verlangen 
(Minderheitenschutz) 

- grundsätzlich in 
der Mitgliederver-
sammlung 
- Einzelheiten ggf. in 
der Satzung 

- persönliches Aus-
kunfts- und Einsichts-
recht jedes Gesellschaf-
ters, das jederzeit aus-
geübt werden kann, 
§§ 51a, 51b GmbHG 
- entgegenstehende 
Vereinbarungen sind 
unwirksam  
- Gesellschafter, deren 
Geschäftsanteile 10 % 
des Stammkapitals ent-
sprechen, können die 
Einberufung einer  
Gesellschafterversamm-
lung verlangen  
(Minderheitenschutz) 
- Kontrollrechte über ei-

wie GmbH 

- Kontrollrechte 
des Kommandi-
tisten nach 
§ 166 HGB 

- Kontrollrechte in der 
Regel gem. Gesell-
schaftsvertrag 
- Kontrollrechte des 
Kommanditisten nach 
§ 166 HGB 

- weitgehende 
Kontrollrechte 
durch persönli-
che Unterrich-
tung über die 
Angelegenheit 
der Gesellschaft 
und Einsicht-
nahme in die 
Bücher 

- weitgehende Kontroll-
rechte durch persönli-
che Unterrichtung über 
die Angelegenheiten 
der Gesellschaft und 
Einsichtnahme in die 
Bücher 
- entgegenstehende 
Vereinbarungen sind 
unwirksam 

- Kontrollrechte nach 
§ 118 HGB 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

nen möglicherw. Auf-
sichtsrat 

Rechnungs-
legung 

         

Jahresab-
schluss 
 
Pflicht, Bilanzen 
zu erstellen 

- Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung,  
Lagebericht und An-
hang nach §§ 336ff. 
HGB 
- Aufstellung durch den 
Vorstand innerhalb von 
5 Monaten nach 
Schluss des Ge-
schäftsjahres 
- Feststellung durch 
die Generalversamm-
lung innerhalb von  
6 Monaten 

keine gesetzlichen 
Bestimmungen 

- Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung mit 
Anhang, §§ 238, 
§§ 264, 284ff., 289, 
289a HGB 
- Aufstellung durch die 
Geschäftsführer inner-
halb von 3 Monaten 
nach Schluss des Ge-
schäftsjahres 
- Feststellung durch die 
Gesellschaft innerhalb 
von 8 Monaten (bei klei-
nen GmbHs 6 bzw. 
11 Monate) 

wie GmbH 

ja, als Kauf-
mann nach 
§§ 238ï263 
HGB 

- Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung mit 
Anhang, §§ 238, 
264ff., 289, 289a HGB 
- Aufstellung durch die 
Geschäftsführer inner-
halb von 3 Monaten 
nach Schluss des Ge-
schäftsjahres 
- Feststellung durch 
die Gesellschaft inner-
halb von 8 Monaten 
(bei kleinen GmbHs 6 
bzw. 11 Monate), wenn 
es sich um eine Ge-
sellschaft nach § 264a 
HGB handelt;  
falls nicht, dann wie 
KG bzw. 
wenn die Bilanzsumme 
65 Mio. Euro, die Um-
satzerlöse 130 Mio. 
Euro übersteigen 
und/oder mehr als 
5.000 AN beschäftigt 
wurden (§§ 1, 6 PublG) 

- keine gesetzli-
chen Bestim-
mungen 
- ja, bei gewerb-
lichen Kleinun-
ternehmen und 
L+F mit einem 
Umsatz von 
mehr als 
350.000 Euro 
oder einem Ge-
winn von mehr 
als 30.000 Euro 
nach § 141 AO 

keine gesetzlichen 
Bestimmungen 

ja, als Kaufmann 
nach §§ 238 bis 263 
HGB 

Prüfungspflich-
ten 

Pflichtprüfung durch 
Prüfungsverband, dem 

 
nein, es sei denn 

Abschlussprüfung durch 
Wirtschaftsprüfer, § 316 

wie GmbH 
- falls keine na-
türliche Person 

- falls keine natürliche 
Person als persönlich 

- keine 
- nach §§ 1, 6 

keine 
- falls keine natürli-
che Person als per-
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

sie angehören, ggf. 
einschließlich Jahres-
abschlussprüfung, 
§§ 53, 55 GenG 

durch Satzung ge-
regelt 

HGB 
- für kleine GmbHs kei-
ne Prüfungspflicht 

als persönlich 
haftender Ge-
sellschafter 
(§ 264a HGB)  
- oder wenn die 
Bilanzsumme 
65 Mio. Euro, 
die Umsatzerlö-
se 130 Mio. Eu-
ro übersteigen 
und/oder mehr 
als 5.000 AN 
beschäftigt wur-
den, §§ 1, 6 
PublG 

haftender Gesellschaf-
ter (§ 264a HGB) wie 
GmbH  
- wenn die Bilanzsum-
me 65 Mio. Euro, die 
Umsatzerlöse 130 Mio. 
Euro übersteigen 
und/oder mehr als 
5.000 AN beschäftigt 
wurden, §§ 1, 6 PublG 

PublG, wenn die 
Bilanzsumme 
65 Mio. Euro, die 
Umsatzerlöse 
130 Mio. Euro 
übersteigen 
und/oder mehr 
als 5.000 AN be-
schäftigt werden 

sönlich haftender 
Gesellschafter 
(§ 264a HGB) wie 
GmbH 
- wenn die Bilanz-
summe 65 Mio. Eu-
ro, die Umsatzerlöse 
130 Mio. Euro über-
steigen und/oder 
mehr als 5.000 AN 
beschäftigt wurden, 
§§ 1, 6 PublG 

Beratung und 
Betreuung 

durch Genossen-
schaftsverband, insbe-
sondere in betriebs-
wirtschaftlichen, recht-
lichen und steuerlichen 
Angelegenheiten 

nicht vorgesehen nicht vorgesehen nicht vorgesehen 
nicht vorgese-
hen 

nicht vorgesehen nicht vorgesehen nicht vorgesehen nicht vorgesehen 

Offenlegung 
und Publizität 
von Jahres-
abschluss und 
Lagebericht  

Publizität nach § 339 
HGB durch elektroni-
sche Einreichung des 
festgestellten Jahres-
abschlusses, Lagebe-
richts und Berichts des 
Aufsichtsrats (sowie 
ggf. des Bestäti-
gungsvermerks bzw. 
des Versagungsver-
merks) beim Betreiber 

keine Offenlegung 
und Publizität 

Publizität nach §§ 325ff. 
HGB durch elektroni-
sche Einreichung der in 
§ 325 Abs. 1 und 3 HGB 
genannten Unterlagen 
(insbes. Jahres- und 
ggf. Konzernabschluss, 
Lagebericht, Konzernla-
gebericht, Gewinnver-
wendungsvorschlag und 
-beschluss, Bestäti-

wie GmbH 

- falls keine na-
türliche Person 
als persönlich 
haftender Ge-
sellschafter 
(§ 264a HGB) 
wie GmbH  
- wenn die Bi-
lanzsumme 
65 Mio. Euro, 
die Umsatzerlö-

- falls keine natürliche 
Person als persönlich 
haftender Gesellschaf-
ter (§ 264a HGB) wie 
GmbH 
- wenn die Bilanzsum-
me 65 Mio. Euro, die 
Umsatzerlöse 130 Mio. 
Euro übersteigen 
und/oder mehr als 
5.000 AN beschäftigt 

- keine Offenle-
gung und Publi-
zität 
- nach §§ 9, 15 
PublG, wenn die 
Bilanzsumme 
65 Mio. Euro, die 
Umsatzerlöse 
130 Mio. Euro 
übersteigen 
und/oder mehr 

keine Offenlegung und 
Publizität 

- falls keine natürli-
che Person als per-
sönlich haftender 
Gesellschafter 
(§ 264a HGB) wie 
GmbH 
- wenn die Bilanz-
summe 65 Mio. Eu-
ro, die Umsatzerlöse 
130 Mio. Euro über-
steigen und/oder 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

des Bundesanzeigers 
und Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger 
 

gungsvermerk bzw. 
Versagungsvermerk) 
beim Betreiber des 
Bundesanzeigers und 
Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger, 
Kleinstkapitalgesell-
schaften haben an Stel-
le der Veröffentlichung 
die Option der Hinterle-
gung nach § 326 Abs. 2 
HGB 

se 130 Mio. Eu-
ro übersteigen 
und/oder mehr 
als 5.000 AN 
beschäftigt wur-
den ï von drei 
Größenmerk-
malen müssen 
zwei überschrit-
ten werden, § 9 
PublG 

wurden ï von drei 
Größenmerkmalen 
müssen zwei über-
schritten werden, § 9 
PublG 

als 5.000 AN be-
schäftigt wur-
den ï von drei 
Größenmerkma-
len müssen zwei 
überschritten 
werden! 

mehr als 5.000 AN 
beschäftigt wurden ï 
von drei Größen-
merkmalen müssen 
zwei überschritten 
werden, § 9 PublG 

Besteuerung          

Einkommens-
teuer/ 
Körperschafts-
steuer 

- KSt-Pflicht der Ge-
nossenschaft, 25 % 
- Steuerbefreiung für 
bestimmte land- und 
forstwirtschaftliche 
Genossenschaften 
sowie best. Vermie-
tungsgenossen-
schaften,  
§ 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG 
- bei den anderen un-
ter bestimmten Um-
ständen besonderer 
Freibetrag von 
13.498 Euro nach  
§ 25 KStG für die ers-
ten 10 Jahre  
- Rückvergütungen an 
die Mitglieder können 

- bei wirtschaftlicher 
Betätigung (z. B. 
Bewirtung),  
bei Einnahmen über 
35.000 Euro und ei-
nem Gewinn von 
mehr als 5.000 Euro 
 

- die GmbH unterliegt 
der KSt mit einem Steu-
ersatz von 25 %; bei je-
der Rechtsbeziehung 
zwischen der GmbH 
und ihren Gesellschaf-
tern (z. B. als Ge-
schäftsführer) sind die 
Grundsätze der ver-
deckten Gewinnaus-
schüttung zu beachten, 
§ 8 Abs. 3 S. 2 KStG 
- die Gesellschafter be-
ziehen mit ihren Ge-
winnanteilen Einkünfte 
aus Kapitalvermögen 
nach § 20 EStG; nach 
dem seit 2001 gelten-
den Halbeinkünfte-

wie GmbH 

- die Gesell-
schaft selbst ist 
nicht Steuersub-
jekt, die Ge-
winnanteile der 
Gesellschafter 
unterliegen der 
EStG bei den 
Gesellschaftern; 
es findet eine 
einheitliche und 
gesonderte 
Gewinnfeststel-
lung nach § 180 
AO statt. 
- zu den ge-
werblichen Ge-
winneinkünften 
der Gesellschaf-

- die Einkünfte der 
Kommanditisten, so-
weit sie natürliche Per-
sonen sind, unterliegen 
der ESt wie bei OHG 
und KG (s. jeweils 
dort) 
- die Einkünfte der 
GmbH unterliegen der 
KSt (s. dort); der Ge-
winnanteil oder der 
Aufwendungsersatz, 
den die GmbH von der 
KG erhält, darf weder 
zu niedrig (sonst ver-
deckte Gewinnaus-
schüttung zugunsten 
der GmbH-
Gesellschafter, da sie 

- die Gesell-
schaft selbst ist 
nicht Steuersub-
jekt, die Ge-
winnanteile der 
Gesellschafter 
unterliegen der 
EStG bei den 
Gesellschaftern 
(Spitzensatz von 
42 %). 
- es findet eine 
einheitliche und 
gesonderte Ge-
winnfeststellung 
auf der Ebene 
der GbR nach 
§ 180 AO statt 
- bei Gesell-

- die Gesellschaft selbst 
ist nicht Steuersubjekt, 
die Gewinnanteile der 
Gesellschafter unterlie-
gen der EStG bei den 
Gesellschaftern (Spit-
zensatz von 42 %) 
- es findet eine einheit-
liche und gesonderte 
Gewinnfeststellung auf 
der Ebene der GbR 
nach § 180 AO statt 
- bei Gesellschaften mit 
Einkünften aus selb-
ständiger Arbeit (Frei-
berufler und andere 
Selbstständige) ist wie 
bei OHG und KG § 15 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG 

- die Gesellschaft 
selbst ist nicht Steu-
ersubjekt, die Ge-
winnanteile der Ge-
sellschafter unterlie-
gen der EStG bei 
den Gesellschaftern; 
es findet eine ein-
heitliche und geson-
derte Gewinnfest-
stellung nach § 180 
AO statt 
- zu den gewerbli-
chen Gewinnein-
künften der Gesell-
schafter gehören 
nach § 15 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 EStG 
auch die Vergütun-
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

nach § 22 KStG unter 
best. Voraussetzungen 
als Betriebsausgaben 
abgesetzt werden; 
dann handelt es sich 
nicht um einen der KSt 
unterfallenden Gewinn! 
- Einkommenssteuer 
zahlen die Mitglieder 

verfahren haben sie nur 
die Hälfte ihrer Gewinn-
anteile der persönlichen 
ESt (Spitzensatz 42 %) 
zu unterwerfen 

ter gehören 
nach § 15 
Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 EStG auch 
die Vergütun-
gen für seine 
Tätigkeit, für die 
Hingabe von 
Darlehen oder 
die Überlassung 
von Wirt-
schaftsgütern 
(Miete, Pacht); 
Sinn und 
Zweck: Gleich-
stellung mit dem 
Einzelunter-
nehmer! 
- für negatives 
Kapitalkonto der 
Kommanditisten 
siehe § 15a 
EStG 

als Kommanditisten 
dann einen entspre-
chend höheren Ge-
winnanteil aus der KG 
erhalten, § 8 Abs. 3 
S. 2 KStG) noch zu 
hoch sein (sonst ver-
deckte Einlage der 
GmbH-Gesellschafter 
in die GmbH, für die 
Kommanditisten führt 
dies zu nachträglichen 
Anschaffungskosten 
auf seine Beteiligung 
an der GmbH, BFH 
BStBl. II 1991, 152)! 
- angemessen sind: 
Aufwendungserstat-
tung für die Bezüge 
des Geschäftsführers 
und sonstige Kosten; 
Gegenleistung für die 
Übernahme der unbe-
schränkten Haftung 
entsprechend einer 
Avalprovision (BFH 
BStBl. II 1977, 346, 
ca. 1ï5 %); bei Einlage 
von Kapital in die KG 
ist eine Kapitalverzin-
sung von 20 % oder 
mehr angemessen 

schaften mit Ein-
künften aus 
selbstständiger 
Arbeit (Freiberuf-
ler und andere 
Selbstständige) 
ist wie bei OHG 
und KG § 15 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
EStG anzuwen-
den (§ 18 Abs. 4 
EStG), s. dort 

anzuwenden (§ 18 
Abs. 4 EStG), s. dort 

gen für seine Tätig-
keit, für die Hingabe 
von Darlehen oder 
die Überlassung von 
Wirtschaftsgütern 
(Miete, Pacht);  
Sinn und Zweck: 
Gleichstellung mit 
dem Einzelunter-
nehmer! 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

(BFH BB 1990, 2025, 
2026) 
- sind die Geschäfts-
führer der GmbH zu-
gleich Kommanditisten 
der KG, so sind die 
von der KG an die 
GmbH geleisteten und 
den Geschäftsführern 
weitergeleiteten Ge-
schäftsführerver-
gütungen Sonderbe-
triebseinnahmen des 
Kommanditisten nach 
§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
EStG (BFH BStBl. II 
2003, 191) 

Kapitalertrags-
steuer 

gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 
i. V. m. § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG werden die 
den Gesellschaftern 
zufließenden Einkünfte 
aus Kapitalvermögen 
an der Quelle, also bei 
der Gesellschaft, durch 
den Abzug der Kapi-
talertragsteuer erfasst; 
die Gesellschaft hat 
auf den auszuzahlen-
den Gewinn 20 % an 
das Finanzamt abzu-
führen; dies wirkt als 

keine 

gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 
i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 
EStG werden die den 
Gesellschaftern zuflie-
ßenden Einkünfte aus 
Kapitalvermögen an der 
Quelle, also bei der Ge-
sellschaft, durch den 
Abzug der Kapitaler-
tragsteuer erfasst; die 
Gesellschaft hat auf den 
auszuzahlenden Ge-
winn 20 % an das Fi-
nanzamt abzuführen; 
dies wirkt als Voraus-

wie GmbH keine 

gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 
i. V. m. § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG werden die 
den Gesellschaftern 
zufließenden Einkünfte 
aus Kapitalvermögen 
an der Quelle, also bei 
der Gesellschaft, durch 
den Abzug der Kapi-
talertragsteuer erfasst; 
die Gesellschaft hat 
auf den auszuzahlen-
den Gewinn 20 % an 
das Finanzamt abzu-
führen; dies wirkt als 

keine keine keine 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

Vorauszahlung auf die 
persönliche ESt; Frei-
stellung bis zum Spa-
rerfreibetrag möglich 

zahlung auf die persön-
liche ESt; 
Freistellung bis zum 
Sparerfreibetrag mög-
lich 

Vorauszahlung auf die 
persönliche ESt; Frei-
stellung bis zum Spa-
rerfreibetrag möglich 

Gewerbesteuer 

- die gesamte Betäti-
gung gilt gem.  
§ 2 Abs. 2 GewStG als 
gewerblich 
- Besteuerungsgrund-
lage ist der Gewerbe-
ertrag, d. h. der Ge-
winn aus Gewerbe- 
betrieb vermindert und 
erhöht um best.  
Beträge nach  
§§ 8, 9 GewStG 
- Steuermesszahl  
x Hebesatz der Ge-
meinden = Steuer 
- best. land- und forst-
wirtschaftliche Genos-
senschaften sind nach 
§ 3 Nr. 8 GewStG be-
freit 
- Vermietungsge-
nossenschaften u. U. 
nach § 3 Nr. 15 Ge-
wStG steuerbefreit 

- nur bei wirtschaft-
licher Betätigung 
(z. B. Bewirtung) mit 
Einnahmen über 
35.000 Euro und ei-
nem Gewinn von 
mehr als 5.000 Euro 

- die gesamte Betäti-
gung gilt gem. § 2 
Abs. 2 GewStG als ge-
werblich 
- Besteuerungsgrundla-
ge ist der Gewerbeer-
trag, d. h. der Gewinn 
aus Gewerbebetrieb 
vermindert und erhöht 
um best. Beträge nach 
§§ 8, 9 GewStG 
- Steuermesszahl  
x Hebesatz der Ge-
meinden = Steuer 

wie GmbH 

- Besteue-
rungsgrundlage 
ist der Gewer-
beertrag, d. h. 
der Gewinn aus 
Gewerbebetrieb 
vermindert und 
erhöht um best. 
Beträge nach 
§§ 8, 9 GewStG 
- Steuermess-
zahl 
x Hebesatz der 
Gemeinden = 
Steuer 
- Freibetrag von 
24.500 Euro, 
§ 11 GewStG 
- seit 2001 er-
mäßigt sich die 
persönliche ESt 
der Gesellschaf-
ter gem. § 35 
Abs. 1 Nr. 2 
EStG um das 
1,8-fache des 
anteiligen Ge-

- KG wie dort 
- GmbH wie dort 

- bei Kleinunter-
nehmern wie 
OHG 
- nicht bei Frei-
beruflern 
- nicht bei bloßer 
Vermögensver-
waltung, falls 
nicht gewerblich 
(3-Objekte-
Grenze) 

keine 

- Besteuerungs-
grundlage ist der 
Gewerbeertrag, d. h. 
der Gewinn aus 
Gewerbebetrieb 
vermindert und er-
höht um best. Beträ-
ge nach §§ 8, 9 Ge-
wStG 
- Steuermessbetrag  
x Hebesatz der Ge-
meinden = Steuer 
- Freibetrag von 
24.500 Euro, § 11 
GewStG 
- seit 2001 ermäßigt 
sich die persönliche 
ESt der Gesellschaf-
ter gem. § 35 Abs. 1 
Nr. 2 EStG um das 
1,8-fache des antei-
ligen Gewerbesteu-
ermessbetrages;  
Sinn und Zweck: 
Angleichung der 
Steuerhöhe an Kapi-
talgesellschaften 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

werbesteuer-
messbetrages, 
Sinn und 
Zweck: Anglei-
chung der 
Steuerhöhe an 
Kapitalgesell-
schaften 

Umsatzsteuer 

- USt-Pflicht aller Liefe-
rungen und sonstigen 
Leistungen, die ein Un-
ternehmer im Inland 
gegen Entgelt im 
Rahmen seines Unter-
nehmens durchführt 
- steuerpflichtig ist die 
Gesellschaft 

Umsätze im Bereich 
des Zweckbetriebs 
und der Vermö-
gensverwaltung 
muss der gemein-
nützige Verein 
i. d. R. nur dem  
ermäßigten  
Umsatzsteuersatz 
von 7 % unterwer-
fen 

- USt-Pflicht aller Liefe-
rungen und sonstigen 
Leistungen, die ein Un-
ternehmer im Inland ge-
gen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens 
durchführt 
- steuerpflichtig ist die 
Gesellschaft 

wie GmbH 

- USt-Pflicht al-
ler Lieferungen 
und sonstigen 
Leistungen, die 
ein Unterneh-
mer im Inland 
gegen Entgelt 
im Rahmen sei-
nes Unterneh-
mens durchführt 
- steuerpflichtig 
ist die Gesell-
schaft 

- USt-Pflicht aller Liefe-
rungen und sonstigen 
Leistungen, die ein Un-
ternehmer im Inland 
gegen Entgelt im 
Rahmen seines Unter-
nehmens durchführt 
- steuerpflichtig ist die 
Gesellschaft 

- USt-Pflicht aller 
Lieferungen und 
sonstigen Leis-
tungen, die ein 
Unternehmer im 
Inland gegen 
Entgelt im Rah-
men seines Un-
ternehmens 
durchführt 
- Unternehmer = 
jede nachhaltige, 
selbstständige 
berufliche Tätig-
keit, also auch 
der Freiberufler 
und die vermö-
gensverwaltende 
GbR 
- steuerpflichtig 
ist die Gesell-
schaft 
- Steuerfreiheit 
für Ärzte, Zahn-

- USt-Pflicht aller Liefe-
rungen und sonstigen 
Leistungen, die ein Un-
ternehmer im Inland 
gegen Entgelt im Rah-
men seines Unterneh-
mens durchführt 
- Unternehmer = jede 
nachhaltige, selbst-
ständige berufliche Tä-
tigkeit, also auch der 
Freiberufler und die 
vermögensverwaltende 
GbR 
- steuerpflichtig ist die 
Gesellschaft 
- Steuerfreiheit für Ärz-
te, Zahnärzte, Vermie-
tung von Wohnungen 
etc. 

- USt-Pflicht aller 
Lieferungen und 
sonstigen Leistun-
gen, die ein Unter-
nehmer im Inland 
gegen Entgelt im 
Rahmen seines Un-
ternehmens durch-
führt 
- steuerpflichtig ist 
die Gesellschaft 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

ärzte, Vermie-
tung von Woh-
nungen etc. 

Grunderwerb-
steuer 

- GrESt fällt an bei 
dem Erwerb oder der 
Veräußerung von 
Grundstücken durch 
die Gesellschaft 
- wird nicht das Grund-
stück übertragen,  
sondern innerhalb von 
5 Jahren der Gesell-
schafterbestand zu 
95 % der Anteile aus-
getauscht, fällt auch 
GrESt an,  
§ 1 Abs. 3 GrEStG 

- GrESt fällt an bei 
dem Erwerb oder 
der Veräußerung 
von Grundstücken 
durch den Verein 
- wird nicht das 
Grundstück über-
tragen, sondern 
werden innerhalb 
von 5 Jahren die 
Mitglieder des Ver-
eins zu 95 % ausge-
tauscht, kann auch 
GrESt anfallen, § 1 
Abs. 3 GrEStG  

- GrESt fällt an bei dem 
Erwerb oder der Veräu-
ßerung von Grundstü-
cken durch die Gesell-
schaft 
- wird nicht das Grund-
stück übertragen, son-
dern innerhalb von 
5 Jahren der Gesell-
schafterbestand zu 
95 % der Anteile ausge-
tauscht, fällt auch GrESt 
an, § 1 Abs. 3 GrEStG 

wie GmbH 

- GrESt fällt an 
bei dem Erwerb 
oder der Veräu-
ßerung von 
Grundstücken 
durch die Ge-
sellschaft 
- für Grund-
stücksüber-
tragungen von 
einem Gesell-
schafter auf die 
Gesellschaft 
und umgekehrt 
wird die Steuer 
nicht erhoben, 
soweit es dem 
Anteil ent-
spricht, der dem 
Veräußerer o-
der Erwerber an 
der Gesellschaft 
entspricht, §§ 5 
Abs. 2, 6 
GrEStG 
- wird nicht das 
Grundstück 
übertragen, 
sondern inner-

- wie GbR 
- für GmbH s. dort 

- GrESt fällt an 
bei dem Erwerb 
oder der Veräu-
ßerung von 
Grundstücken 
durch die Ge-
sellschaft 
- für Grund-
stücksüber-
tragungen von 
einem Gesell-
schafter auf die 
Gesellschaft und 
umgekehrt wird 
die Steuer nicht 
erhoben, soweit 
es dem Anteil 
entspricht, der 
dem Veräußerer 
oder Erwerber 
an der Gesell-
schaft entspricht, 
§§ 5 Abs. 2, 6 
GrEStG 
- wird nicht das 
Grundstück 
übertragen, son-
dern innerhalb 
von 5 Jahren der 

- GrESt fällt an bei dem 
Erwerb oder der Ver-
äußerung von Grund-
stücken durch die Ge-
sellschaft 
- für Grundstücksüber-
tragungen von einem 
Gesellschafter auf die 
Gesellschaft und um-
gekehrt wird die Steuer 
nicht erhoben, soweit 
es dem Anteil ent-
spricht, der dem Ver-
äußerer oder Erwerber 
an der Gesellschaft 
entspricht, §§ 5 Abs. 2, 
6 GrEStG 
- wird nicht das Grund-
stück übertragen, son-
dern innerhalb von 
5 Jahren der Gesell-
schafterbestand zu 
95 % der Anteile ausge-
tauscht, fällt auch 
GrESt an, § 1 Abs. 2a 
GrEStG 

- GrESt fällt an bei 
dem Erwerb oder 
der Veräußerung 
von Grundstücken 
durch die Gesell-
schaft 
- wird nicht das 
Grundstück übertra-
gen, sondern inner-
halb von 5 Jahren 
der Gesellschafter-
bestand zu 95 % der 
Anteile ausge-
tauscht, fällt auch 
GrESt an, § 1 Abs. 3 
GrEStG 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

halb von 
5 Jahren der 
Gesellschafter-
bestand zu 
95 % der Antei-
le ausgetauscht, 
fällt auch GrESt 
an, § 1 Abs. 2a 
GrEStG. 

Gesellschafter-
bestand zu 95 % 
der Anteile aus-
getauscht, fällt 
auch GrESt an, 
§ 1 Abs. 2a 
GrEStG 

Auflösung  
Liquidation und 
Insolvenz 

         

Auflösung und 
Beendigung 

Auflösung durch: 
- Beschluss der Gene-
ralversammlung mit  
¾-Mehrheit 
- Zeitablauf 
- gerichtliches Auflö-
sungsverfahren bei 
weniger als 
3 Mitgliedern oder 
wenn nicht innerhalb 
gesetzter Frist Mit-
gliedschaft bei Prü-
fungsverband erwor-
ben wurde 
- behördlicher Antrag 
bei Gesetzwidrigkeit 
- Insolvenzverfah-
renseröffnung über das 
Vermögen der Gesell-
schaft bzw. Ablehnung 

im Grundsatz wie 
eG 

Gesellschaft endet gem. 
§ 60 GmbHG durch: 
- Zeitablauf 
- Gesellschafterbe-
schluss, ¾-Mehrheit 
- Gerichtsbeschluss bei 
Unmöglichwerden oder 
anderen wichtigen 
Gründen 
- behördliche Verfügung 
bei Gefährdung des 
Gemeinwohls 
- Insolvenzverfah-
renseröffnung über das 
Vermögen der Gesell-
schaft bzw. Ablehnung 
mangels Masse 
- bei Vermögenslosig-
keit, § 394 FamFG 

wie GmbH 

Auflösung 
durch: 
- Zeitablauf 
- Gesellschaf-
terbeschluss 
- Insolvenz-
verfahrenseröff-
nung über das 
Vermögen der 
Gesellschaft 
bzw. Ablehnung 
mangels Masse 
- gerichtliche 
Entscheidung 
- vertragliche 
Vereinbarun-
gen, §§ 131ff. 
HGB 
- bei Tod eines 
Kommanditisten 

Auflösung durch: 
- Zeitablauf 
- Gesellschafterbe-
schluss 
- Insolvenzverfah-
renseröffnung über das 
Vermögen der Gesell-
schaft bzw. Ablehnung 
mangels Masse 
- Kündigung 
- gerichtliche Entschei-
dung 
- bei Tod eines Kom-
manditisten gem. 
§ 177 HGB Fortset-
zung mit den Erben 
- vertragliche Abwei-
chungen möglich 

Gesellschaft en-
det durch: 
- Kündigung 
durch Gesell-
schafter oder 
Pfändungs-
pfandgläubiger 
- Erreichung o-
der Unmöglich-
werden des Ge-
sellschafts-
zwecks  
- Zeitablauf 

Auflösung durch: 
- Zeitablauf 
- Beschluss der Gesell-
schafter 
- Insolvenzverfah-
renseröffnung über das 
Vermögen der Gesell-
schaft bzw. Ablehnung 
mangels Masse 
- gerichtliche Entschei-
dung 
- vertragliche Vereinba-
rungen, §§ 131ff. HGB  

Auflösung durch: 
- Zeitablauf 
- Gesellschafterbe-
schluss 
- Insolvenzverfah-
renseröffnung über 
das Vermögen der 
Gesellschaft bzw. 
Ablehnung mangels 
Masse 
- gerichtliche Ent-
scheidung 
- Ausscheiden des 
letzten Gesellschaf-
ters 
- Vermögenslosig-
keit, falls keiner der 
persönlich haftenden 
Gesellschafter eine 
natürliche Person ist 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

mangels Masse 
- bei Vermögens-
losigkeit, § 394 FamFG 

gem. § 177 
HGB Fortset-
zung mit den 
Erben 
- Ausscheiden 
des letzten Ge-
sellschafters 
- Vermögenslo-
sigkeit, falls kei-
ner der persön-
lich haftenden 
Gesellschafter 
eine natürliche 
Person ist 
- vertragliche 
Abweichungen 
möglich 

- vertragliche Ver-
einbarungen, 
§§ 131ff. HGB  

Liquidation  
ohne Insolvenz 

Liquidation erfolgt 
durch: 
- in der Regel Vorstand 
nach § 83 GenG; 
durch Satzung, Be-
schluss der General-
versammlung oder  
- Gerichtsbeschluss 
können andere Perso-
nen bestimmt werden 
 
- Einzahlungspflicht für 
Mitglieder, die ihren 
Geschäftsanteil noch 
nicht voll eingezahlt 

- Liquidation erfolgt 
grundsätzlich durch 
den Vorstand,  
die Mitgliederver-
sammlung kann an-
dere Personen er-
nennen; Bestim-
mung der Anfallbe-
rechtigten durch die 
Satzung; wenn nicht 
in der Satzung ge-
regelt, gilt:  
- dient der Verein 
nach der Satzung 
ausschließlich den 

- Liquidation erfolgt 
durch die Geschäftsfüh-
rer, sofern nicht Über-
tragung auf Dritte durch 
Gesellschaftsvertrag, 
Gesellschafterbeschluss 
oder gerichtlichen Be-
schluss, § 66 GmbHG 
- aus Gründen des 
Gläubigerschutzes Ver-
teilung des Vermögens 
erst ein Jahr nach drei-
maligem Aufruf an die 
Gläubiger in den Ge-
sellschaftsblättern 

wie GmbH 

- §§ 145ff. HGB: 
Bestellung 
sämtlicher oder 
einzelner Ge-
sellschafter als 
Liquidatoren 
(§ 146 HGB) 
- auf gerichtli-
chen Antrag aus 
wichtigem 
Grund andere 
Personen 
- Abwicklung 
wie GbR 
- nach § 155 

- Liquidation erfolgt in 
der Regel durch 
GmbH, zusätzliche Li-
quidation der GmbH 
nach Beendigung der 
Liquidation  
- Anmeldung des Erlö-
schens der Firma  
- Verteilung des Rein-
vermögens 
- ggf. 5 Jahre Gefahr 
der Nachhaftung 
- §§ 145ff. HGB: Be-
stellung sämtlicher o-
der einzelner Gesell-

Liquidation wird 
von den Gesell-
schaftern be-
stimmt, §§ 730ff. 
BGB, ergänzend 
§§741ff. BGB 
 
vertragliche Re-
gelungen:  
- Abwicklung 
schwebender 
Geschäfte 
- Rückgabe von 
Gegenständen 
- Erfüllung von 

- nach Beendigung der 
Liquidation Anmeldung 
des Erlöschens der 
Firma 

- §§ 145ff. HGB: Be-
stellung sämtlicher 
oder einzelner Ge-
sellschafter als Li-
quidatoren, § 146 
HGB 
- auf gerichtlichen 
Antrag aus wichti-
gem Grund andere 
Personen 
- Abwicklung wie 
GbR 
- nach § 155 HGB 
Verteilung des Ver-
mögens nach dem 
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 

Kommandit-
gesellschaft 
(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

haben, § 87a GenG 
- Verteilung des Rein-
vermögens an die Mit-
glieder nach Ablauf ei-
nes Sperrjahrs nach 
§ 90 GenG 
- aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften nach Be-
endigung der Liquida-
tion Anmeldung des 
Erlöschens der Firma 

Interessen der Mit-
glieder, fällt das 
Vermögen zu glei-
chen Teilen an die 
Mitglieder 
- war der Vereins-
zweck ein anderer, 
fällt es an den Fis-
kus 

(Sperrjahr) 
- nach Beendigung der 
Liquidation Anmeldung 
des Erlöschens der Fir-
ma 

HGB Verteilung 
des Vermögens 
nach dem Ver-
hältnis der Kapi-
talanteile (nach 
Rspr. stille Re-
serven jedoch 
nach Gewinn-
verteilungs-
schlüssel, da 
sie thesaurierter 
Gewinn sind) 
- Erlöschen wird 
in HR eingetra-
gen 
- abweichende 
Liquidation nach 
§ 158 HGB ge-
genüber Dritten 
unwirksam 

schafter als Liquidato-
ren (§ 146 HGB) 
- auf gerichtlichen An-
trag aus wichtigem 
Grund andere Perso-
nen 
- Abwicklung wie GbR 
- nach § 155 HGB Ver-
teilung des Vermögens 
nach dem Verhältnis 
der Kapitalanteile 
(nach Rspr. stille Re-
serven jedoch nach 
Gewinnverteilungs-
schlüssel, da sie the-
saurierter Gewinn sind) 
- Erlöschen in HR ein-
tragen 
- abweichende Liquida-
tion nach § 158 HGB 
gegenüber Dritten un-
wirksam 

Gesellschafts-
schulden 
- Erstattung der 
Einlagen 
- Verteilung des 
Überschusses 
nach Umwand-
lung in Geld 
- Nachschüsse 
bei Verlust 

Verhältnis der Kapi-
talanteile (nach 
Rspr. stille Reserven 
jedoch nach Ge-
winnverteilungs-
schlüssel, da sie 
thesaurierter Gewinn 
sind) 
- Erlöschen in HR 
eintragen 
- abweichende Li-
quidation nach § 158 
HGB gegenüber 
Dritten unwirksam 

Insolvenzgründe 

- (drohende) Zah-
lungsunfähigkeit ï bei 
Überschuldung nur un-
ter Voraussetzungen 
des § 98 GenG 
- Antragsfrist längstens 
3 Wochen 
- Eröffnung des Insol-
venzverfahrens, 
§§ 78ff., 101 GenG 

- Zahlungsunfähig-
keit 
 
- Überschuldung, 
§ 42 BGB 

- (drohende) Zahlungs-
unfähigkeit und/oder 
Überschuldung,  
§§ 16ff. InsO 
 
 

wie GmbH 

- (drohende) 
Zahlungsunfä-
higkeit, §§ 16ff. 
InsO 
- Überschul-
dung nur dann, 
wenn keine na-
türliche Person 
persönlich haf-
tender Gesell-

- (drohende) Zah-
lungsunfähigkeit, 
§§ 16ff. InsO 
- Überschuldung, wenn 
(wie üblich) keine na-
türliche Person persön-
lich haftender Gesell-
schafter ist, § 19 
Abs. 3 InsO 
- Antragsfrist längstens 

- Zahlungsunfä-
higkeit, §§ 16ff. 
InsO 
- Insolvenz-
eröffnung über 
das Vermögen 
der Gesellschaft 
oder eines Ge-
sellschafters bei 
dessen Tod 

- Zahlungsunfähigkeit, 
§§ 16ff. InsO 
- Insolvenzeröffnung 
über das Vermögen der 
Gesellschaft oder eines 
Gesellschafters bei 
dessen Tod 

- (drohende) Zah-
lungsunfähigkeit, 
§§ 16ff. InsO 
- Überschuldung 
nur, wenn keine na-
türliche Person per-
sönlich haftender 
Gesellschafter ist, 
§ 19 Abs. 3 InsO 
- Antragsfrist längs-
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Eingetragene  
Genossenschaft (eG) 

Eingetragener  
Verein (e. V.) 

Gesellschaft 
mit beschränkter Haf-
tung 
(GmbH) 

Unternehmergesell-
schaft (UG)  
(haftungsbeschränkt) 
(Variante der GmbH) 
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(KG) 

GmbH & Co. KG Gesellschaft 
bürgerlichen 
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schaft (PartG)  
(nur für Freiberufler) 

Offene Handels-
gesellschaft (OHG) 

schafter ist, 
§ 19 Abs. 3  
InsO  
- Antragsfrist 
längstens 
3 Wochen, 
§ 15a InsO 
- vgl. auch 
§§ 130a und 
177a HGB 

3 Wochen, § 15a InsO 
- vgl. auch §§ 130a 
und 177a HGB 

tens 3 Wochen, 
§ 15a InsO 
- vgl. auch § 130a 
HGB 
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2.5 Verbundwirtschaftliche Struktur der Genossenschaftsorganisation 

Genossenschaften sind gezwungen, sich zur Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und damit ihrer Förder-

fähigkeit ständig um die Ökonomisierung ihrer Geschäftsbetriebe zu kümmern. Ökonomisierung meint all-

gemein alle Maßnahmen, die unter Anwendung des Wirtschaftlichkeitsprinzips auf eine wirtschaftlich 

zweckmäßige Gestaltung von Betrieben hinauslaufen. Allerdings sollten Aufwandsreduzierungen oder Er-

tragssteigerungen im Rahmen von betrieblichen Ökonomisierungsmaßnahmen kein Selbstzweck sein. Sie 

stellen nur ein Mittel zur Erreichung des betrieblichen Oberziels dar. Genossenschaftliche Ökonomisie-

rung bedeutet nichts anderes als eine Intensivierung der Förderung durch Erhöhung ihrer Wirtschaftlich-

keit. Genossenschaften lassen sich selbst als Ökonomisierungsinstrumente der sie tragenden Mitglieder 

einstufen. Sie werden in der Absicht gegründet, durch gemeinsames Handeln wirtschaftlicher agieren zu 

können als durch individuelles Handeln (Engelhardt und Schmid 1987).  

Wesentlicher Bestandteil genossenschaftlicher Ökonomisierungsstrategien ist die verbundwirtschaftliche 

Zusammenarbeit, in deren Rahmen von den beteiligten Genossenschaften gleichartige Teilaufgaben auf 

höhere Verbundeinheiten ï die sogenannten Sekundär- und Tertiärgenossenschaften (im Folgenden als 

Zentralgenossenschaften bezeichnet) ï ausgegliedert und von diesen koordiniert erfüllt werden. Die 

Mehrzahl aller betrieblichen Aufgaben verbleibt im Selbstbestimmungsbereich der Primärgenossenschaf-

ten, die insoweit rechtlich und wirtschaftlich selbstständig bleiben. Nur bezüglich der kooperativ erfüllten 

Teilaufgaben ist ihre wirtschaftliche Autonomie eingeschränkt. Die Intensität der Zusammenarbeit und 

damit der Grad der Selbstständigkeit der beteiligten Genossenschaften wird wesentlich durch Art und Um-

fang der koordinierten Teilaufgaben bestimmt (Zerche et al. 1998).  

Der Genossenschaftsverbund kann somit als die Gesamtheit der in der Genossenschaftsorganisation zu-

sammengefassten Einheiten definiert werden. Diese Einheiten wirtschaften, prüfen, beraten und fassen 

den Genossenschaftsverbund als Ganzes organisatorisch und wirtschaftlich zusammen. Konstituierendes 

Element der funktionalen Zusammenarbeit ist der gesetzlich bzw. statutarisch festgeschriebene genos-

senschaftliche Förderzweck (Schmidt 1995). Als entscheidendes Abgrenzungsmerkmal zum Konzern als 

quasi-monolithischem Block zeichnet sich der Genossenschaftsverbund durch eine von unten nach oben 

verlaufende kapitalmäßige Trägerschaft und die idealtypisch gleichgerichteten Willensbildungsprozesse 

aus. Der einheitlichen Leitung im Konzern steht das Fehlen einer zentralen Weisungs- und Steuerungs-

instanz im Genossenschaftsverbund gegenüber. Zwar sind die Einheiten höherer Verbundebenen organi-

sationsrechtlich von Einheiten niederer Verbundebenen abhängig, haben jedoch wirtschaftlich aufgrund 

ihrer Funktionsübertragungen regelmäßig eine so hohe Bedeutung, dass sich das Abhängigkeitsverhältnis 

umkehrt. Im Ergebnis gibt es im Genossenschaftsverbund faktisch keine zentrale Weisungs- und Steue-

rungsinstanz ï weder von oben nach unten noch umgekehrt. Charakteristisch für den Genossenschafts-
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verbund ist vielmehr, dass eine Vielzahl selbstständiger Einheiten aufgrund eines gemeinsamen Zwecks 

in einem demokratischen Prozess durch Verhandlung und Abmachung über die Erfüllung von Teilaufga-

ben bestimmt (Pester 2006). 

 

 

 

Abbildung 6: Idealstruktur von Konzernen und Genossenschaften im Vergleich 

 

Als Unternehmensnetzwerk wird der Genossenschaftsverbund durch mehrere rechtlich selbstständige, 

wirtschaftlich jedoch abhängige Betriebe und Organisationen gebildet, die untereinander komplex-
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Zusammenarbeit zwischen Betrieben und der Auslagerung bestimmter organbetrieblicher Funktionen auf 

andere Betriebe oder Organisationen. Beide Strategien erfolgen horizontal, vertikal und lateral. Horizontal 

lässt sich die Zusammenarbeit im Genossenschaftsverbund als solidarisch, vertikal und lateral als sub-

sidiär charakterisieren. Um die eigene Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, übertragen 

niedere Einheiten bestimmte betriebliche Funktionen auf Einheiten höherer Verbundebenen, die subsidiär 

jedoch nur solche Aufgaben übernehmen (sollen), die von niederen Einheiten nicht oder nur in unzu-

reichendem Maße erbracht werden können (Pester 1993). Unabhängig von einer bestimmten Genossen-

schaftssparte lassen sich die beteiligten Verbundeinheiten in die der Leistungsbewirkung und die der Leis-

tungssicherung aufteilen. Zum Bereich der Leistungsbewirkung werden diejenigen Einheiten gezählt, die 
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horizontal und/oder vertikal Leistungen austauschen. Dem Bereich der Leistungssicherung werden die 

prüfenden und beratenden sowie die Interessen der wirtschaftenden Einheiten vertretenden Genossen-

schaftsverbände zugerechnet (Leffson 1971).  

In fast allen Genossenschaftssektoren haben sich die Primärgenossenschaften Zentralgenossenschaften 

geschaffen, die sich direkt oder indirekt im Besitz der Primärgenossenschaften befinden. Gleichzeitig sind 

die Primärgenossenschaften die wichtigsten Geschäftspartner der Zentralgenossenschaften. Die Zentral-

genossenschaften haben die Hauptaufgabe, die Primärgenossenschaften im Wettbewerb zu unterstützen. 

Das kann beispielsweise durch zentrale Beschaffung oder Absatz, durch Marketing, durch Auslandsge-

schäfte, durch das Angebot spezieller Serviceleistungen und Waren, durch die Verarbeitung der von Ge-

nossenschaften angelieferten Rohstoffe, durch den Handel mit Gebrauchtmaschinen oder durch die Ent-

wicklung und Bereitstellung spezieller Lösungen der elektronischen Datenverarbeitung (EDV-Lösungen) 

erfolgen.  

Als gemeinschaftlich unterhaltene Selbsthilfeeinrichtungen nehmen nicht nur die Zentralgenossenschaf-

ten, sondern auch die Genossenschaftsverbände eine dienende Stellung gegenüber den ihnen ange-

schlossenen Primärgenossenschaften ein, wobei sie als Markt- und Interessenverbªnde eine ĂDoppelna-

turñ (Jenkis 1982) besitzen. Als Marktverbªnde erbringen sie ¥konomisierungsleistungen und als Interes-

senverbände Vertretungsleistungen. Ökonomisierungsleistungen dienen der unmittelbaren Unterstützung 

der Mitglieder. Hierunter fallen die Prüfung, Beratung und Betreuung sowie die Information der ange-

schlossenen Primärgenossenschaften. Hinzu kommen die Aus- und Weiterbildung der genossenschaftli-

chen Mitarbeiter und Führungskräfte. Des Weiteren verwalten Genossenschaftsverbände Sicherungsein-

richtungen, die zur Abwehr drohender oder bestehender wirtschaftlicher Schwierigkeiten angeschlossener 

Primärgenossenschaften, zum Schutz von Gläubigern und zur Vermeidung von Vertrauensverlusten in 

das gesamte Genossenschaftswesen gegründet wurden. Mit den Vertretungsleistungen ist die politische 

Funktion der Genossenschaftsverbände angesprochen. Mittels unterschiedlicher Aktivitäten sollen die po-

litischen Handlungsträger veranlasst werden, die für die Mitglieder relevanten Rahmenbedingungen in ei-

nem für sie förderlichen Sinne zu erhalten bzw. zu verändern (Pelzl 1990).  

Obwohl sie keine Weisungskompetenz besitzen, verfügen Genossenschaftsverbände aufgrund der mit der 

Pflichtmitgliedschaft verbundenen Prüfungshoheit und durch ihre Beratungs- und Betreuungstätigkeiten 

über Einflussmöglichkeiten, die ihnen eine strategische Stellung bei der Führung der einzelnen Primärge-

nossenschaften und der Steuerung des gesamten Genossenschaftsverbunds zuweisen (Blome-Drees et 

al. 2008). Strategisches Führungshandeln der Genossenschaftsverbände äußert sich darin, dass sie eine 

Vordenkerrolle im Bereich der Formulierung kollektiver Strategien des genossenschaftlichen Unterneh-

mensnetzwerks übernehmen (Blome-Drees 2009). Durch ihre herausgehobene Position im genossen-

schaftlichen Unternehmensnetzwerk haben sie Zugriff auf einen großen Wissensvorrat und auf zahlreiche 
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Lösungsheuristiken für unterschiedliche unternehmerische Problemstellungen. Dieses Wissen stellen sie 

den Primärgenossenschaften zur Verfügung (Lambert 1998; Grichnik 2000).  

Jede Genossenschaft muss einem Prüfungsverband angeschlossen sein. Nicht jeder Genossenschafts-

verband ist indes Prüfungsverband. Das genossenschaftliche Verbandswesen gliedert sich in bundesweit 

agierende Spitzenverbände, regionale Prüfungsverbände und Fachprüfungsverbände. Die Fachprüfungs-

verbände und die regionalen Prüfungsverbände üben Prüfungsfunktionen aus. Bei den Spitzenverbänden 

ist zu unterscheiden zwischen Bundesverbänden mit Prüfungsfunktion und fachlich ausgerichteten Bun-

desverbänden ohne Prüfungsfunktion (Gushurst 1992). 

Die Kreditgenossenschaften, die ländlichen, die gewerblichen Genossenschaften und die Konsumgenos-

senschaften verfügen jeweils über Spitzenverbände: Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 

Raiffeisenbanken (BVR) und der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) betreuen ausschließlich Kreditge-

nossenschaften bzw. ländliche Genossenschaften. Dagegen zählen zu den Mitgliedsunternehmen von 

DER MITTELSTANDSVERBUND (ZGV) nicht nur gewerbliche Genossenschaften, sondern auch nichtge-

nossenschaftliche kooperierende Unternehmen. Dem Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaf-

ten (ZdK) gehören neben Konsumgenossenschaften auch andere Haushaltsgenossenschaften an. Zu den 

wichtigsten Aufgaben der Bundesverbände gehört die Lobbyarbeit: BVR, DRV, ZGV und ZdK vertreten die 

Interessen ihrer Mitglieder in Wirtschaft und Politik ï vor allem wenn gesetzliche Rahmenbedingungen 

verändert werden. Darüber hinaus koordinieren und begleiten ï wie bereits ausgeführt ï die nationalen 

Verbände die Strategiefindung ihrer Gruppe und nehmen übergeordnete Funktionen im Bereich Marketing 

und Öffentlichkeitsarbeit wahr.  

Gemeinsamer Dachverband der Banken, der ländlichen und der gewerblichen Genossenschaften sowie 

der Konsumgenossenschaften ist der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV). 

Hauptaufgabe dieses Verbandes ist die Förderung und Entwicklung des Genossenschaftswesens sowie 

des genossenschaftlichen Prüfungswesens. Der DGRV kümmert sich auch um die genossenschaftliche 

Entwicklungs- und Beratungsarbeit im Ausland. Außerdem ist er Prüfungsverband für Zentralgenossen-

schaften sowie für die Bäcker- und Konditorengenossenschaften (BÄKO) und den Revisionsverband der 

Westkaufgenossenschaften (REWE-Genossenschaften).  
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Abbildung 7: Der Genossenschaftsverbund im erweiterten Sinne  

 

Die Wohnungsgenossenschaften verfügen über eigene regionale Prüfungsverbände. Spitzenverband ist 

der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. DGRV und GdW bilden 

den Freien Ausschuss der deutschen Genossenschaftsverbände. Dieser kümmert sich seit 1916 um die 

Vertretung der Gesamtinteressen der Verbände aller Genossenschaftssektoren in Deutschland gegenüber 

Öffentlichkeit und Gesetzgeber. Der Freie Ausschuss dient auch dem Gedanken- und Erfahrungsaus-

tausch in grundlegenden Fragen des Genossenschaftswesens. Die Geschäftsführung des nicht streng in-

stitutionalisierten Freien Ausschusses wechselt alle drei Jahre zwischen dem DGRV und dem GdW. In 
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schen Genossenschaften e. V. (PkmG), der Prüfungsverband Deutscher Wirtschafts-, Sozial- und Kultur-

genossenschaften e. V. (pvdp) oder der Prüfungsverband der Sozial- und Wirtschaftsgenossenschaften 

e. V. (PSWG) arbeiten weiterhin außerhalb des Freien Ausschusses. Ihnen gehören knapp fünf Prozent 

aller deutschen Genossenschaften mit etwas weniger als einem Prozent der Genossenschaftsmitglieder 

an (Stappel 2011a). 
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vom Genossenschaftsgesetz vorgeschriebene Pflichtprüfung etwa bestehen innerhalb der DGRV-

Organisation für die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die ländlichen Waren- und Dienstleistungsge-

nossenschaften sowie für gewerbliche Genossenschaften fünf gemeinsame regionale Prüfungsverbände. 

Für die PSD (Post-Spar- und Darlehnsverein) Banken, die Sparda-Banken (Revisionsverband der Eisen-

bahn Spar- und Darlehenskassen), Agrargenossenschaften, die EDEKA-Genossenschaften (Einkaufge-

nossenschaft der Kolonialwarenhändler) sowie Verkehrs- und Konsumgenossenschaften bestehen zu-

meist bundesweit tätige Fachprüfungsverbände. Daneben existieren weitere Fachprüfungsverbände au-

ßerhalb des DGRV. Die Prüfungsverbände führen die gesetzliche Prüfung der betreuten Genossenschaf-

ten durch. Die genossenschaftliche Verbandsprüfung geht dabei weit über den Zweck einer normalen Un-

ternehmensprüfung hinaus. Im Mittelpunkt steht der Schutz der Mitglieder. Der Prüfungsumfang umfasst 

u. a. die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Vermögenslage der Genossenschaft, die Ordnungsmäßig-

keit der Geschäftsführung sowie die Führung der Mitgliederliste. Die Verbände beraten ihre Mitglieder 

auch in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen sowie technischen Fragen.  

 

2.6 Wirtschaftliches Potenzial 

In Deutschland gab es Ende 2012 7.881 genossenschaftliche Unternehmen, die von über 21,4 Millionen 

Mitgliedschaften getragen wurden. Durch die anhaltend hohe Zahl an Neugründungen dürfte die Gesamt-

zahl genossenschaftlicher Unternehmen in Deutschland nach Schätzungen der volkswirtschaftlichen Ab-

teilung der DZ BANK bis Ende 2013 auf rund 7.900 zugenommen haben (siehe auch Kapitel 3). Der fort-

schreitende Mitgliederzuwachs bei den Kreditgenossenschaften und die Gründungsmitglieder neuer Ge-

nossenschaften sollten zu einem Anstieg der Gesamtmitgliederzahl auf 21,6 Millionen geführt haben (zum 

Folgenden Stappel 2011a; DZ BANK 2012; DZ BANK 2013).  

Damit ist der Genossenschaftsverbund die mitgliederstärkste Wirtschaftsorganisation in Deutschland. Fast 

jeder vierte Bundesbürger ist Mitglied einer Genossenschaft. Genossenschaftsanteile sind die am stärks-

ten verbreitete Form der direkten Beteiligung der Bevölkerung am Produktivkapital der deutschen Volks-

wirtschaft. Insgesamt gibt es fünfmal so viele Genossenschaftsmitglieder wie Aktionäre. Gleichzeitig ist die 

Genossenschaftsorganisation ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbilder in Deutschland: 906.700 Personen 

arbeiteten Ende 2012 in den Genossenschaften, ihren Zentralunternehmen und Verbänden. Ende 2013 

dürfte ihre Zahl nach Schätzungen der DZ BANK auf 907.000 gestiegen sein. Circa 50.000 junge Men-

schen haben einen genossenschaftlichen Ausbildungsplatz.  

In der Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich das Genossenschaftswesen zudem durch eine enorme 

Vielfalt aus. Die Bandbreite reicht von Volksbanken über Winzergenossenschaften, Fleischergenossen-

schaften, Taxigenossenschaften und Konsumgenossenschaften bis zu Wohnungsgenossenschaften. 
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Kleinen Genossenschaften mit wenigen Mitgliedern stehen Großgenossenschaften wie die Sparda-Bank 

Berlin mit rund 500.000 genossenschaftlichen Anteilseignern gegenüber. Neue Genossenschaften entste-

hen als Antwort auf Herausforderungen unserer Zeit. So finden sich genossenschaftliche Neugründungen 

als Ärzte-, Kaminkehrer-, Photovoltaik-, Fair-Trade-, IT-, Handwerker-, Wasser- oder Absatzgenossen-

schaften, genossenschaftliche Einkaufsverbände, Wärmenetze, Schulen, Verbrauchergemeinschaften, 

Landmaschinenringe, Mikro-Finanzfonds, Dorfläden und Bioenergiedörfer. Zu den Gründern zählen Pri-

vatpersonen, Freiberufler, Handwerker, Kaufleute, Landwirte, Studierende, Arbeitslose, kleine und mittlere 

Unternehmen, Verbände, Landkreise und Kommunen (DZ BANK 2011). 

 

 

Abbildung 8: Die Genossenschaftsorganisation in Deutschland 
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Das deutsche Genossenschaftswesen wird dabei traditionell in fünf Sektoren aufgeteilt: 

» Kreditgenossenschaften,  

» ländliche Genossenschaften, 

» gewerbliche Genossenschaften, 

» Konsumgenossenschaften und 

» Wohnungsgenossenschaften. 

 

Kreditgenossenschaften 

Die genossenschaftliche Finanz-Gruppe bildet neben der öffentlich-rechtlichen Sparkassengruppe und 

den privaten Kreditbanken eine der drei Säulen der deutschen Kreditwirtschaft. Die Primärstufe des de-

zentralen, zweistufigen Verbundes besteht aus einem Netz von 1.101 selbstständigen Kreditgenossen-

schaften. Hierzu gehören Volksbanken, Raiffeisenbanken, Spar- und Darlehenskassen, die Sparda-

Banken und PSD Banken, kirchliche Kreditgenossenschaften und Institute wie die Deutsche Apotheker- 

und Ärztebank eG oder die BBBank (Badische Beamtenbank) eG. Die eigene Produktpalette der Kredit-

genossenschaften wird durch das subsidiäre Angebot der Zentralinstitute DZ BANK AG, Deutsche Zent-

ral-Genossenschaftsbank und WGZ BANK AG (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank) sowie durch 

Dienstleistungen verschiedener Allfinanzpartner komplettiert. Die Kreditgenossenschaften sind nicht nur 

Geschäftspartner der Zentralbanken, sondern gleichzeitig deren Eigentümer (Identitätsprinzip). Das Leis-

tungsspektrum der Zentralbanken reicht von klassischen und innovativen Produkten über Strukturierung 

und Emissionen bis hin zu Handel und Vertrieb im Aktien- und Rentenmarkt. Zusätzlich betreuen sie Un-

ternehmen und Institutionen, die einen überregionalen Bankpartner benötigen (Subsidiaritätsprinzip). Zu 

den wichtigsten Förderleistungen der Zentralbanken für die Kreditgenossenschaften zählt der Liquiditäts-

ausgleich, der auch während der Finanzmarktkrise gut funktioniert hat. 

Darüber hinaus beraten und unterstützen die Zentralinstitute die Kreditgenossenschaften im Auslandsge-

schäft und im Eigengeschäft. Zur Ergänzung der Produktpalette stellen DZ BANK und WGZ BANK eine 

Vielzahl von Zertifikaten bereit. Zur Unterstützung des Eigengeschäfts und der Anlageberatung versorgt 

die DZ BANK die Kreditgenossenschaften mit Wertpapier-, Immobilien- und Rohstoff-Research. Das Ge-

meinschaftskreditgeschäft mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken zählt zu den wichtigsten Leistungs-

angeboten der Zentralbanken. Die Allfinanzpartner der Kreditgenossenschaften sind zum Großteil Toch-

tergesellschaften der DZ BANK. Sie stellen Markenprodukte bereit, auf welche die Kreditgenossenschaf-

ten zurückgreifen können und so alle wichtigen Formen von Finanzdienstleistungen aus einer Hand anzu-
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bieten in der Lage sind. Hierzu zählen neben dem eigenen Angebot der Kreditgenossenschaften bei-

spielsweise das Bausparen, Hypothekarkredite, Wertpapier- und Immobilienfonds, Personen- und Sach-

versicherungen, Mobilien- und Immobilien-Leasing, Konsumenten-Ratenkredite oder die Vermögensver-

waltung. Die Produkte werden nicht nur für private Haushalte, sondern auch speziell für Unternehmen, 

Kommunen oder institutionelle Investoren konzipiert.  

Marktposition 

Alle genossenschaftlichen Allfinanzpartner verfügen über signifikante Marktanteile. Meist gehören sie zu 

den Marktführern. Die Kreditgenossenschaften stehen ihren rund 30 Millionen Kunden, von denen 

17,5 Millionen gleichzeitig Mitglieder sind, mit einem dichten Filialnetz zur Verfügung. Die genossenschaft-

liche Finanzgruppe verfügt über eines der wenigen flächendeckenden Bankstellennetze in Deutschland. 

Um die Beratungsfunktion der knapp 13.000 Bankfilialen zu stärken und den Kunden den Zugang zu Fi-

nanzdienstleistungen zu erleichtern, haben die Kreditgenossenschaften ihr Vertriebsnetz technisch wei-

terentwickelt. Inzwischen stehen bundesweit über 19.500 Geldautomaten zur Verfügung. Die Zahl der für 

die Kunden geführten Onlinekonten ist in den letzten Jahren auf knapp 15 Millionen gestiegen. Das ent-

spricht einem Marktanteil von über einem Viertel aller elektronischen Direktbankverbindungen in Deutsch-

land. 

Ländliche Genossenschaften 

Die rund 2.400 Unternehmen des ländlichen Genossenschaftswesens decken das gesamte Spektrum der 

Landwirtschaft ab. So befassen sich Bezugs- und Absatzgenossenschaften und Kreditgenossenschaften 

mit Warengeschäft mit der Beschaffung von Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz und Futtermitteln sowie 

Landtechnik für die Bauern. Außerdem kümmern sie sich um den Absatz von Getreide und betreiben den 

Mineralölhandel, zahlreiche Tankstellen sowie Bau- und Gartencenter. Milchgenossenschaften erfassen 

die von den Bauern produzierte Milch für die Vermarktung. Darunter befinden sich zahlreiche Genossen-

schaften, die die Milch selbst zu Trinkmilch, Käse, Butter und anderen Milchprodukten verarbeiten. Größ-

tes Verarbeitungsunternehmen in diesem Bereich ist die DMK Deutsches Milchkontor GmbH, die im Früh-

jahr 2011 durch einen Zusammenschluss der Verarbeitungsbetriebe von Humana und NORDMILCH ent-

standen ist.  

Vieh- und Fleischgenossenschaften betätigen sich insbesondere in der Viehvermarktung. Obst-, Gemüse- 

und Gartenbaugenossenschaften erfassen die von den angeschlossenen Mitgliedsbetrieben erzeugten 

Frischwaren und übernehmen den Vertrieb für den Lebensmitteleinzelhandel. Winzergenossenschaften 

sammeln vor allem die von den Mitgliedsbetrieben gelesenen Weintrauben. Daneben gibt es zahlreiche 

weitere Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften mit den unterschiedlichsten Betätigungsfeldern. 
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Marktposition 

Rund 520.000 Landwirte, Winzer, Waldbesitzer und Fischer sind Mitglied einer ländlichen Genossen-

schaft. Einschließlich der nichtlandwirtschaftlichen Mitglieder der Kreditgenossenschaften mit Warenge-

schäft gehören den Raiffeisengenossenschaften und Agrargenossenschaften in Deutschland 1,6 Millionen 

Mitglieder an. Die Organisation ist auch einer der wichtigsten Arbeitgeber im ländlichen Raum. Die Ge-

nossenschaften und ihr Zentralunternehmen beschäftigen rund 80.000 Mitarbeiter und bilden rund 5.000 

junge Menschen in verschiedenen Berufen aus. Die ländlichen Genossenschaften betreiben rund 850 

Tankstellen und 400 Landmaschinenwerkstätten sowie 1.600 Raiffeisenmärkte und 676 Baustofffach-

handlungen. 

Gewerbliche Genossenschaften 

Die rund 2.500 gewerblichen Genossenschaften in Deutschland und ihre Zentralen sind in den unter-

schiedlichsten Branchen tätig. Schwerpunkte bilden der Handel, das Handwerk und der Verkehrssektor. 

Genossenschaften des Lebensmitteleinzelhandels 

Das größte wirtschaftliche Gewicht besitzen die rund 50 Genossenschaften des Nahrungs- und Genuss-

mitteleinzelhandels. Neben kleineren Genossenschaften ï oft aus dem alternativen Spektrum ï zählen 

hierzu vor allem EDEKA- und REWE-Genossenschaften, die selbstständige Lebensmitteleinzelhändler im 

Wareneinkauf und Marketing fördern. Einschließlich Zentralunternehmen steuern EDEKA und REWE über 

70 Prozent des Gesamtumsatzes der gewerblichen Genossenschaften bei.  

Basis der EDEKA-Gruppe sind rund 4.500 selbstständige Kaufleute, die in neun regionalen EDEKA-

Genossenschaften zusammengeschlossen sind. Die Genossenschaften sind gemeinsame Eigentümer der 

EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, die die strategische Entwicklung der Gruppe verantwortet und die Mar-

keting- und Vertriebsaktivitäten steuert. Das Großhandelsgeschäft der Gruppe wird von sieben Regional-

gesellschaften geführt. Die Regionalgesellschaften, die sich jeweils zur Hälfte in Besitz der Genossen-

schaften und der EDEKA-Zentrale befinden, beliefern die EDEKA-Kaufleute mit einem vielfältigen Sorti-

ment an Lebensmitteln und weiteren Waren. Darüber hinaus betreiben die Regionalgesellschaften eigene 

Einzelhandelsgeschäfte. Mit der Netto Marken-Discount AG & Co. KG, einem Tochterunternehmen der 

EDEKA-Zentrale, ist die Gruppe auch im Discountgeschäft aktiv. 

Zur REWE-Organisation zählen zehn regionale REWE-Genossenschaften und weitere Handelsgenossen-

schaften, die von selbstständigen REWE-Kaufleuten als Mitglieder getragen werden. Zentralunternehmen 

der Gruppe sind die REWE-Zentral-Aktiengesellschaft (RZAG), und die REWE-ZENTRALFINANZ eG 

(RZF). Das Kapital der beiden Zentralinstitute wird vor allem von REWE-Genossenschaften und von 
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REWE-Fördergesellschaften sowie vom REWE ï genossenschaftlichen Förderverband gehalten. Die 

RZAG nimmt für die REWE Group vor allem die Beschaffungsfunktionen (strategischer Einkauf) und ein-

zelne Zentralfunktionen wahr. Die RZF ist als Zentralregulierer und Handelsmakler tätig. Daneben übt sie 

Holdingfunktionen für verschiedene Beteiligungsgesellschaften aus. Das aktive Geschäft wird im In- und 

Ausland sowohl über direkte als auch in indirekten Beteiligungsgesellschaften betrieben. Im Rahmen der 

Holdingfunktion organisiert die RZF auch die Finanzierung. 

Genossenschaften des Nichtlebensmitteleinzelhandels 

Zu den rund 100 Genossenschaften des Nichtlebensmitteleinzelhandels zählen Fachhandelsgruppen wie 

die INTERSPORT Deutschland eG, die Ariston-Nord-West-Ring eG, die Büroring eG, die EURONICS 

Deutschland eG, die Bettenring eG oder die neuform Vereinigung Deutscher Reformhäuser eG. Die grö-

ßeren Fachhandelsgruppen sind oft bundesweit, zum Teil auch auf internationaler Ebene aktiv. Die Ge-

nossenschaften unterstützen den selbstständigen Einzelhandel durch den gebündelten Einkauf von Wa-

ren wie Textilien, Sportkleidung und -ausrüstung, Schuhen, Büroartikeln, Haushalts- und Unterhaltungs-

elektronik, Drogerieartikeln oder Spielwaren. Darüber hinaus kümmern sich die Genossenschaften um das 

Marketing und bieten ergänzende Serviceleistungen wie Datenverarbeitung, Zahlungsverkehr oder Mitar-

beiterschulungen an.  

Genossenschaften des Lebensmittelhandwerks 

Die rund 100 Genossenschaften des Lebensmittelhandwerks ï vor allem Bäcker- und Konditorengenos-

senschaften (z. B. der genossenschaftliche BÄKO-Fachgroßhandel für Bäckereien und Konditoreien) so-

wie Fleischergenossenschaften ï unterstützen ihre Mitglieder u. a. durch die Beschaffung von Rohstoffen, 

Handelsprodukten und Maschinen sowie durch Marketingaktivitäten und Schulungsprogramme und auch 

durch Zurverfügungstellung von zentralen IT-/Logistikdienstleistungen.  

Genossenschaften des Nichtlebensmittelhandwerks 

Bei den knapp 120 Genossenschaften des Nichtlebensmittelhandwerks handelt es sich vorwiegend um 

baunahe Genossenschaften wie zum Beispiel die Dachdecker-, Tapezierer-, Schlosser- oder Maler-

Einkaufsgenossenschaften. Darüber hinaus gibt es eine bunte Vielfalt an Genossenschaften für weitere 

Handwerksberufe wie Schuhmacher, Schneider, Orthopädie-Techniker oder Kaminkehrer. 

Verkehrsgenossenschaften 

Die rund 120 Verkehrsgenossenschaften fördern ihre Mitglieder wie Lkw-Spediteure, Partikuliere oder Ta-

xibesitzer insbesondere durch die Vermittlung und zum Teil auch Abrechnung von Transportleistungen. 
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Übrige gewerbliche Genossenschaften 

Zu den übrigen gewerblichen Genossenschaften zählt eine bunte Vielfalt an Unternehmen mit den unter-

schiedlichsten Betätigungsfeldern und Betriebsgrößen. Bedeutende Genossenschaften sind im Bereich 

der Freien Berufe angesiedelt, wie die DATEV eG (Datenverarbeitungsorganisation der Steuerbevoll-

mächtigten für die Angehörigen des steuerberatenden Berufes in der Bundesrepublik Deutschland), die 

Mitte der 1960er Jahre als EDV-Dienstleister der steuerberatenden Berufe gegründet wurde. Heute sind 

der DATEV rund 40.000 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte angeschlossen. Die Apothe-

kergenossenschaften Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung und NOWEDA eG (Nordwestdeut-

sche Apothekergenossenschaft) fördern die angeschlossenen Apotheker vor allem durch die gebündelte 

und zeitnahe Beschaffung von Arzneimitteln und sind international tätig. In den letzten Jahren wurden 

auch zahlreiche Ärztegenossenschaften gegründet (siehe Kapitel 3). Diese Neugründungen können als 

Antwort auf die Reformen im Gesundheitswesen verstanden werden. Sie helfen den beteiligten Ärzten, 

Kosten zu reduzieren, oder unterstützen die Lobbyarbeit.  

Eine wachsende Rolle spielen die Energiegenossenschaften. Hierbei handelt es sich um Elektrizitätsge-

nossenschaften, die größtenteils im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts gegründet wurden. Die Unter-

nehmen befassen sich mit der Produktion und/oder dem Einkauf und der Verteilung elektrischer Energie. 

In der jüngeren Vergangenheit wurden außerdem zahlreiche Genossenschaften rund um das Thema er-

neuerbare Energien gegründet. Hierzu zählen Photovoltaik-, Biogas- und Windkraftgenossenschaften so-

wie genossenschaftliche Nahwärmenetze oder Bioenergiedörfer (vgl. Kapitel 3).6 

Marktposition 

EDEKA und REWE sind nicht nur die Gruppen mit dem stärksten Gewicht innerhalb des gewerblichen 

Genossenschaftssektors, sondern auch Marktführer unter den größten Lebensmittelhandelsunternehmen 

in Deutschland. Gemessen am Gesamtumsatz nehmen EDEKA und REWE die ersten beiden Plätze ein, 

gefolgt von Metro, Schwarz-Gruppe und Aldi. Auch Genossenschaften des Non-Food-Handels zählen zu 

den Marktführern ihrer Branche. Der INTERSPORT-Verbund hält beispielsweise seit Langem den ersten 

Platz im deutschen Sportartikel- und Sportmodemarkt.  

                                                           

6 Datengrundlage der Studie (insbesondere auch Kapitel 3) ist die DZ-Bank-Statistik, welche Energiegenossenschaften als ge-

werbliche Genossenschaften auffasst. Sie unterscheiden sich aber deutlich von den Handelsgenossenschaften und haben auch 

eine eigene Bundesgeschäftsstelle.  
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Im Handwerk besitzen Genossenschaften traditionell ein hohes Gewicht. Die meisten selbstständigen Bä-

cker und Konditoren sind in einer BÄKO-Genossenschaft engagiert. BÄKO ist die marktführende Groß-

handelsorganisation für die backende Branche. Die ZEDACH eG (Zentralgenossenschaft des Dachde-

ckerhandwerks) und die ihr angeschlossenen sechs Dachdecker-Einkaufsgenossenschaften erzielen ei-

nen Marktanteil von rund 30 Prozent in ihrer Branche. Eine Ausnahmestellung besitzt die DATEV. In vier 

Jahrzehnten hat sich die Genossenschaft zum führenden Anbieter von Software und EDV-

Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren meist mittelständi-

sche Mandanten entwickelt. Unabhängig von der Zielkundengruppe belegt DATEV Platz vier gemessen 

am Umsatz der Softwarehäuser in Deutschland. 

Konsumgenossenschaften 

Die 31 in der DZ-Bank-Statistik genannten deutschen Konsumgenossenschaften sind hauptsächlich im 

Lebensmitteleinzelhandel tätig. Neben Supermärkten betreiben die Unternehmen aber auch Bau- und 

Gartenmärkte sowie Bäckereifilialen. Die Verbrauchergenossenschaften werden von rund 342.000 priva-

ten Haushalten getragen. In den Läden und Verwaltungen arbeiten 14.223 Personen. Das mit Abstand 

größte Einzelunternehmen ist die coop eG, Kiel, auf die über 70 Prozent des Gesamtumsatzes der Grup-

pe entfallen und die rund 9.000 Personen beschäftigt. Seit 2008 arbeitet die Genossenschaft in der Wa-

renbeschaffung mit der REWE Group zusammen. Zentralunternehmen für zehn Konsumgenossenschaf-

ten in den neuen Bundesländern ist die Zentralkonsum eG.  

Insbesondere vor dem Hintergrund des Rückgangs des Einzelhandels im ländlichen Raum wurden in den 

letzten Jahren vermehrt sogenannte Dorfläden gegründet. Diese zielen darauf ab, eine wohnortnahe Ver-

sorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sicherzustellen. Diese Form von kleinen Konsumgenossen-

schaften7 basiert oftmals auf bürgerschaftlichem Engagement der Bürger vor Ort. Dorfläden reagieren auf 

den Bedarf insbesondere in ländlichen Gebieten mit schrumpfender Bevölkerung und gewährleisten die 

Versorgung älterer und nicht mobiler Personengruppen, ermöglichen Direktvermarktung und sind zudem 

Kommunikationspunkte im Ort (siehe auch Kapitel 5). 

  

                                                           

7 Datengrundlage der Studie (insbesondere auch Kapitel 3) ist die DZ-Bank-Statistik, welche die neu gegründeten Dorfläden als 

gewerbliche Genossenschaften auffasst und nicht als Konsumgenossenschaften zählt. Aufgrund dieser definitorischen Einteilung 

wird die Zahl der Konsumgenossenschaften somit unterschätzt.  
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Marktposition 

Die Konsumgenossenschaften erzielten 2012 einen addierten Gesamtumsatz von 1,9 Milliarden Euro. 

Hiervon entfielen rund 1,2 Milliarden Euro allein auf die coop eG Kiel, die damit zu den führenden Anbie-

tern im Lebensmitteleinzelhandel in Norddeutschland zählt. Gemessen am Gesamtumsatz belegt die coop 

Platz 18 im Ranking der größten Lebensmittelhandelsunternehmen in Deutschland. 

Wohnungsgenossenschaften 

Wohnungsgenossenschaften versorgen ihre Mitglieder mit preiswertem Wohnraum, sorgen für sichere 

Wohnverhältnisse und gewähren weitgehende Mitspracherechte. Mit Gemeinschaftsanlagen wie Kinder-

spielplätzen, Sportstätten, Parkplätzen und Garagen sowie Grünanlagen verbessern die Unternehmen 

das Wohnumfeld der Bewohner und können zur Stabilisierung von Nachbarschaften beitragen. Die 1.913 

Wohnungsgenossenschaften in Deutschland werden von rund 2,8 Millionen Mitgliedern getragen, die zum 

Großteil in Wohnungen ihrer Genossenschaften leben. Viele Wohnungsgenossenschaften bieten ihren 

Mitgliedern ergänzende Dienstleistungen wie betreutes Wohnen, Einkaufshilfen, Nachbarschaftstreffs o-

der genossenschaftseigene Kindergärten. Knapp 50 Genossenschaften verfügen zudem über eine eigene 

Spareinrichtung. Für die Mitglieder eröffnen sich dadurch Anlagemöglichkeiten. Die Genossenschaften er-

schließen sich zusätzliche Finanzierungsquellen für Modernisierung und Neubau. In den Geschäftsstellen 

arbeiten knapp 25.000 Mitarbeiter.  

Marktposition 

2012 bauten die Wohnungsgenossenschaften in Deutschland 4.889 neue Wohnungen im Gesamtwert von 

981 Millionen Euro. Außerdem haben die Genossenschaften über drei Milliarden Euro in den Wohnungs-

bestand investiert. Bei Modernisierungen bildeten Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung ei-

nen Schwerpunkt. Die Wohnungsgenossenschaften bewirtschaften einen Bestand von rund 2,2 Millionen 

Wohnungen. Das entspricht einem Anteil von rund fünf Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland. 

 

2.7 Stabilisierende Elemente des genossenschaftlichen Geschäftsmodells 

Die vorangegangenen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass Genossenschaften über ein vielfälti-

ges Angebot an Fördermöglichkeiten verfügen. Genossenschaften liefern somit Antworten auf viele ge-

sellschaftspolitische Herausforderungen der Gegenwart. Sie fördern ihre Mitglieder zum Beispiel durch 

gebündelte kostengünstige Beschaffung, durch Erschließung von Absatzmärkten, durch Verarbeitung an-

gelieferter Produkte, durch umfassende Finanzdienstleistung einschließlich persönlicher Beratung vor Ort, 

durch Beschäftigungsmöglichkeiten, durch Bereitstellung günstigen Wohnraums oder durch mitgliederge-
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rechte Serviceleistungen. Für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen sowie private Haushalte ist 

insbesondere die Kreditversorgung durch Kreditgenossenschaften von Bedeutung. Das hat sich vor allem 

auch in der zurückliegenden Finanzmarktkrise und im darauffolgenden Aufschwung gezeigt. So konnten 

die Kreditgenossenschaften ihre ausgereichten Kredite erhöhen und zur Finanzierung des Aufschwungs 

beitragen, während Großbanken und Landesbanken dem Markt Finanzierungsmittel entzogen (DZ BANK 

2011).  

Ob günstige Einkaufskonditionen, gemeinsamer Marktauftritt oder Wissenstransfer: Genossenschaften 

erweitern die Handlungsspielräume ihrer Mitglieder (Grossekettler 1989). Dies gilt in besonderem Maß für 

Genossenschaften aus dem sozialen Sektor, die ihren Mitgliedern als Betroffene soziale Dienstleistungen 

zur Verfügung stellen. Zu diesen Sozialgenossenschaften (siehe auch Kapitel 5) zählen beispielsweise 

Arbeitslosengenossenschaften, Assistenzgenossenschaften zur Unterstützung von Menschen mit Behin-

derung und Versehrter, Seniorengenossenschaften und Wohnungsgenossenschaften in sozialen Brenn-

punkten. Agieren sie erfolgreich, helfen sie, mehr Arbeitsplätze, bessere soziale oder gesundheitliche 

Versorgung, attraktives Wohnen für unterversorgte Gruppen und selbstbestimmtes Arbeiten zu gewähr-

leisten (Flieger 2003, S. 16).  

Geringe Insolvenzquote 

Genossenschaften stabilisieren aber nicht nur die Lebenslagen ihrer Mitglieder, sondern haben sich selbst 

immer wieder als krisenfest erwiesen. Dies haben sie in der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise, die 

bei vielen anderen Unternehmen negative Spuren hinterlassen hat, eindrucksvoll bewiesen. Allerdings ist 

das genossenschaftliche Geschäftsmodell auch in weniger krisenhaften Zeiten bemerkenswert stabil. Die 

eingetragene Genossenschaft ist traditionell die am wenigsten von Insolvenz betroffene Rechtsform. 

Selbst im Krisenjahr 2009 lag ihr Anteil an allen Insolvenzen bei lediglich 0,1 Prozent. Um die geringe In-

solvenzgefahr der Genossenschaften zu verdeutlichen, kann zudem die Insolvenzquote (Insolvenzen pro 

10.000 Unternehmen) herangezogen werden. Die eG liegt mit 23 Insolvenzen, verteilt über alle Rechts-

formen in Deutschland, deutlich unter dem Durchschnitt von 101 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen 

(Creditreform 2010). Auch junge Genossenschaften haben eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als 

neu gegründete Unternehmen anderer Rechtsformen. Eine Reihe besonderer Strukturmerkmale der Ge-

nossenschaften ist für die Stabilität des genossenschaftlichen Geschäftsmodells verantwortlich. 

Identitätsprinzip 

Kern des genossenschaftlichen Geschäftsmodells ist ï wie bereits ausgeführt ï die Identität von Eigentü-

mer und Kunde (bzw. Lieferant oder Arbeitnehmer) als Mitglied (Eschenburg 1971). Genossenschaftliche 

Geschäftsbeziehungen sind auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet (Beuthien 2009). Den Kern 

bildet das mitgliedschaftliche Interesse. Das Vertrauen in diese Zusammenarbeit ist für Genossenschaften 
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und ihre Mitglieder gerade in unsicheren Zeiten von hoher Bedeutung, wobei der Vertrauensvorschuss der 

Mitglieder durch ihre Entscheidungs- und Kontrollrechte im Rahmen der demokratischen Willensbildung 

abgesichert ist (Theurl und Schweinsberg 2004). 

Uneigennützige Mitgliederorientierung  

Eine kurzfristige Shareholder-Value-Orientierung marktwirtschaftlicher Unternehmen und langfristige Mit-

gliederorientierung von Genossenschaften sind einander ausschließende Konzepte (Sassen 2011). Es ist 

ein großer Unterschied, ob unternehmerische Entscheidungen in kapitalistischer oder genossenschaftli-

cher Tradition gefällt werden. Das Besondere an der genossenschaftlichen Tradition ist ihre uneigennützi-

ge Ausrichtung auf die Mitglieder. Uneigennützigkeit äußert sich in Verlässlichkeit gegenüber den Mitglie-

dern als Geschäftspartnern. So können die Mitglieder einer Genossenschaft darauf vertrauen, dass ihre 

latente Abhängigkeit als Kunden nicht zu ihrem Nachteil ausgenutzt wird (Bonus 1994). 

Regionalität 

Die engen Beziehungen der Genossenschaften zu ihren Mitgliedern finden ihre Entsprechung in der räum-

lichen Begrenzung ihrer Geschäftsbezirke. Genossenschaften agieren typischerweise auf lokal oder regi-

onal abgegrenzten Märkten. Sie kennen ihre Kunden häufig besser als konkurrierende Unternehmen (Bo-

nus 2001). So sind beispielsweise Kreditgenossenschaften ihre Kreditnehmer in der Regel persönlich be-

kannt, wodurch Risiken besser eingeschätzt und Kreditbeziehungen belastbarer werden. Genossenschaft-

liche Manager sind zudem eher konservativ und risikoscheu. Aufgrund der regionalen Geschäftsmodelle 

können sie sich unternehmerische Fehler und risikoreiche Geschäftspraktiken weit weniger leisten als 

Manager großer Kapitalgesellschaften. Als Unternehmen, die ihre Mitglieder als Kunden oft lebenslang 

betreuen, ist es ihnen nicht möglich, zugunsten kurzfristiger Gewinne langfristige Bindungen aufs Spiel zu 

setzen (Ott 2010).  

Verbundwirtschaftliche Zusammenarbeit 

Auch die verbundwirtschaftliche Zusammenarbeit kann stabilisierend wirken wie im Fall vieler traditioneller 

Genossenschaften. Im Verbund werden bestimmte Leistungen von gemeinsam getragenen, überregional 

agierenden Verbundunternehmen erbracht. So können Genossenschaften beim Erhalt ihrer Selbststän-

digkeit Größenvorteile nutzen, ohne auf die Vorteile der relativen Kleinheit und Präsenz vor Ort verzichten 

zu müssen. In einigen Genossenschaftssparten unterhält der Genossenschaftsverbund zudem Siche-

rungseinrichtungen, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Genossenschaften unterstützen. 

Dadurch wird sowohl das Vermögen der Mitglieder als auch das Überleben der Genossenschaften gesi-

chert. Der genossenschaftliche Bankensektor verfügt beispielsweise über eine Sicherungseinrichtung, die 

seit Jahrzehnten so hervorragend funktioniert, dass bislang noch keine Genossenschaftsbank Insolvenz 
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anmelden und somit auch noch kein Anleger für Ausfälle entschädigt werden musste (Reichel 2011a). 

Einrichtungen der verbundwirtschaftlichen Zusammenarbeit sind in manchen Bereichen historisch ge-

wachsen; für die meisten jungen Genossenschaften stehen ähnliche Einrichtungen allerdings nicht zur 

Verfügung. 

Genossenschaftliche Prüfung und Beratung 

Ein weiteres stabilisierendes Element stellt der genossenschaftliche Prüfungsansatz dar. Genossenschaf-

ten können ihre Wirtschaftsprüfer nicht frei wählen, sondern werden von den genossenschaftlichen Prü-

fungsverbänden geprüft, bei denen für jede Genossenschaft eine Pflichtmitgliedschaft besteht (Marcus 

1985; Geschwandtner und Helios 2006). Die genossenschaftliche Prüfung ist als betreuende Prüfung zu-

kunftsorientiert angelegt. Es geht nicht nur um die periodische Beurteilung der Vergangenheit, sondern 

auch um die Entwicklungsperspektiven einer Genossenschaft (Leitner 1998). Im Gegensatz zu anderen 

Rechtsformen wird auch die Gründung von Genossenschaften durch die genossenschaftlichen Verbände 

umfassend begleitet (siehe auch Kapitel 2.5 zum genossenschaftlichen Verbund). Gründern stehen erfah-

rene Berater zur Seite, die ihnen viele hilfreiche Hinweise geben können. Die beratende Begleitung hilft 

besonders solchen Gründungsinteressierten, die bislang noch keine kaufmännischen Erfahrungen sam-

meln konnten. Auch in den Jahren nach der Gründung werden Genossenschaften intensiv betreut (Ott 

2010). Durch ihre Beratungs- und Betreuungsangebote nehmen die Genossenschaftsverbände eine zent-

rale Stellung im Gründungsprozess von Genossenschaften ein und stellen einen wichtigen Einflussfaktor 

auf den Erfolg des Gründungsvorhabens dar (Degens und Blome-Drees 2013). 

Schutz vor Übernahmen 

Genossenschaften können von anderen Unternehmen oder Finanzinvestoren nur schwer übernommen 

werden. Zu den Gründen zählen die fehlende Handelbarkeit der genossenschaftlichen Geschäftsanteile 

auf Kapitalmärkten sowie das Demokratieprinzip und die hohen Hürden des damit in Zusammenhang ste-

henden Abstimmungsmechanismus für z. B. Satzungsänderungen oder Auflösungen von Genossenschaf-

ten. Genossenschaften verfolgen, wie erwähnt, weitgehend langfristige Strategien zur Förderung ihrer 

Mitglieder. Unternehmenspolitische Entscheidungen sind nicht auf die kurzfristige Maximierung von Ge-

winnen, sondern auf eine authentische Befriedigung der Mitgliederbedürfnisse und das langfristige Über-

leben der genossenschaftlichen Unternehmen ausgerichtet, um die Mitglieder auch in der Zukunft best-

möglich fördern zu können (Blome-Drees 2007; Reichel 2011b). 
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2.8 Trends 

Die wichtigsten Trends in der Genossenschaftsorganisation in Deutschland sind vor diesem Hintergrund: 

» ein lang anhaltender Konzentrationsprozess auf der Unternehmensebene, der fast alle Genossen-

schaftssektoren betrifft, sowie ein starkes Wachstum auf der Mitgliederebene, das sich zu großen 

Teilen aus dem Mitgliederwachstum bei den Kreditgenossenschaften speist, 

» eine fortschreitende Internationalisierung auf verschiedenen Ebenen und 

» eine Wiederentdeckung der genossenschaftlichen Rechtsform für Neugründungen in den letzten 

Jahren. 

Konzentrationsprozess und Mitgliederwachstum 

Bereits seit Ende der 1950er Jahre lässt sich ein anhaltender Konzentrationsprozess in der deutschen 

Genossenschaftsorganisation beobachten. So hat sich die Zahl der Genossenschaften einschließlich 

Zentralen von über 27.000 im Jahr 1960 in den alten Bundesländern auf heute rund 7.900 in Gesamt-

deutschland reduziert (vgl. auch Kapitel 3). Diese Konzentrationsprozesse stellen somit eine wesentliche 

Ursache des Rückgangs der Gesamtzahl an Genossenschaften bis zum Jahr 2008 dar. 

 

 

Abbildung 9: Genossenschaften und ihre Mitglieder 
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Angetrieben wird die Entwicklung vor allem von Fusionen unter den Genossenschaftsbanken, unter den 

ländlichen Genossenschaften sowie unter bestimmten gewerblichen Genossenschaften. Dass die Genos-

senschaftsidee währenddessen nicht an Attraktivität verloren hat, zeigen die anhaltenden Mitgliederzu-

wächse, die allerdings fast ausschließlich bei den Kreditgenossenschaften, aber auch bei Energiegenos-

senschaften stattfinden. Seit Anfang der 1970er Jahre hat sich die Mitgliederzahl der Genossenschaften 

von seinerzeit rund zwölf Millionen auf heute knapp 22 Millionen nahezu verdoppelt. 

Internationalisierung 

In der jüngeren Geschichte des deutschen Genossenschaftssektors lässt sich eine fortschreitende Inter-

nationalisierung beobachten. Im Mittelpunkt stehen Kooperationen mit genossenschaftlichen und anderen 

Partnern im Ausland sowie eine Ausdehnung genossenschaftlicher Verbünde auf Mitglieder in den Nach-

barländern und darüber hinaus. Die Internationalisierung betrifft vor allem Genossenschaftsbanken, ge-

werbliche Genossenschaften und den ländlichen Genossenschaftssektor, jedoch nicht die Konsum- und 

die Wohnungsgenossenschaften. Die Genossenschaftsbanken haben bereits Mitte der 1970er Jahre da-

mit begonnen, Auslandszweigstellen zu errichten und Beteiligungen an ausländischen Finanzdienstleis-

tern zu erwerben. Dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend war hierbei vor allem das damalige nationale 

Spitzeninstitut DG BANK engagiert. Bis Ende des Jahrzehnts wurden Stützpunkte an allen wichtigen Fi-

nanzplätzen der Welt errichtet. 

Die Internationalisierung des ländlichen Genossenschaftswesens wird maßgeblich von der BayWa (Baye-

rische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG) geprägt. 1999 gingen die RWA Raiff-

eisen Ware Austria AG und die BayWa AG eine strategische Allianz ein, basierend auf einem Aktien-

tausch. Mit der Allianz hat der BayWa Konzern einen Internationalisierungskurs eingeschlagen, den er bis 

heute konsequent fortsetzt. Derzeit agiert der Konzern als internationales Handels- und Dienstleistungsun-

ternehmen in 16 Ländern in Europa und den USA. Das geografische Kerngebiet liegt in Deutschland und 

Österreich. Hier ist die BayWa mit allen drei Geschäftsbereichen ï Agrar, Bau und Energie ï vertreten. 

Der Konzern baut seine Auslandsaktivitäten vor allem auch im Bereich erneuerbare Energien weiter aus. 

Im Agrargeschäft sieht die BayWa insbesondere in Osteuropa Perspektiven für eine weitere Expansion. 

Bisher umfasst die osteuropäische Präsenz Tschechien, Slowenien, Kroatien, Polen, Ungarn, Serbien und 

die Slowakei, in denen die BayWa über die Konzerngesellschaft RWA AG präsent ist. 

Im gewerblichen Genossenschaftssektor verfolgen nicht nur Zentralunternehmen, sondern auch große 

Primärgenossenschaften Internationalisierungsstrategien. Vor allem die REWE Group hat umfangreiche 

Auslandsaktivitäten entwickelt, durch die Beteiligung an ausländischen Handelsunternehmen ebenso wie 

durch die Eröffnung eigener Läden. Inzwischen befindet sich rund ein Drittel aller Läden im Ausland. Ge-

nossenschaften des Facheinzelhandels wie die INTERSPORT Deutschland eG und die EURONICS 
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Deutschland eG sind jeweils Teil europäischer Verbundgruppen mit gemeinsamem Außenauftritt und Wa-

renbeschaffung. Die Ariston-Nord-West-Ring eG hat in den letzten Jahren ihr Netz europäischer Nieder-

lassungen ausgebaut, insbesondere in Nord- und Osteuropa. Einige Zentralinstitute der Handwerksge-

nossenschaften haben ihr Leistungsangebot auf Primärgenossenschaften im benachbarten Ausland aus-

gedehnt. So gehören der BÄKO-Zentrale Süddeutschland auch Mitgliedsgenossenschaften in den Nach-

barregionen Frankreichs und Österreichs an. Die ZENTRAG eG hat in letzter Zeit ihre Funktion auf Flei-

schergenossenschaften in Österreich, Luxemburg und der Schweiz ausgedehnt. Die internationale Aus-

richtung spiegelt sich auch in der kürzlich geänderten Firmenbezeichnung ï Zentralgenossenschaft des 

europäischen Fleischergewerbes eG ï wider. 

Neugründungswelle  

Jahrzehntelang wurden in der Bundesrepublik Deutschland kaum Genossenschaften gegründet. Erst in 

den 1990er Jahren konnten wieder mehr Neugründungen registriert werden. Diese Entwicklung wurde al-

lerdings durch die finanzielle Förderung eigentumsorientierter Wohnungsgenossenschaften durch die so-

genannte Baugenossenschaftszulage nach § 17 des Eigenheimzulagengesetzes begünstigt. Insgesamt 

betrachtet konnten die Neugründungen den fusionsbedingten Rückgang nicht kompensieren. Erst ein kräf-

tiger Anstieg der Neugründungsaktivitäten im vergangenen Jahrzehnt führte erstmals 2009 wieder zu ei-

ner leichten Zunahme der Genossenschaften (vgl. auch Kapitel 3). Seitdem setzt sich der Trend fort. Seit 

2001 ist die Zahl genossenschaftlicher Neugründungen so stark gestiegen, dass bereits von einem Neu-

gründungsboom gesprochen wird. Eine differenziertere Betrachtung des genossenschaftlichen Neugrün-

dungsgeschehens macht deutlich, dass neue Genossenschaften vor allem im gewerblichen Bereich ent-

stehen, während in klassischen Bereichen wie den ländlichen Genossenschaften, den Wohnungs- und 

Konsumgenossenschaften8 bisher weniger Neugründungen zu finden sind. Die Gründung einer Genos-

senschaftsbank liegt lange zurück (Stappel 2011b, S. 190; siehe auch Kapitel 3).  

Gleichzeitig ist ein Image- bzw. Wahrnehmungswandel der Genossenschaft in der Bevölkerung zu be-

obachten. Wurden Genossenschaften bis vor Kurzem eher als überkommen und unmodern angesehen, 

werden sie heute als zukunftsfähiger und bürgernaher Unternehmenstyp wahrgenommen, der angesichts 

seiner realwirtschaftlichen Ausrichtung und seiner lokalen und regionalen Verankerung verantwortungsvoll 

wirtschaftet. Eine aktuelle Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung in Zusammenarbeit mit dem 

Institut für Genossenschaftswesen der Universität Münster hat ergeben, dass rund 83 Prozent der deut-

                                                           

8 Eine wichtige Ausnahme stellen die neuen kleinen Konsumgenossenschaften in Form von Dorfläden dar, die in der Statistik al-

lerdings als gewerbliche Genossenschaften gefasst werden. 
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schen Bevölkerung den Begriff der Genossenschaft kennen und überwiegend positiv einschätzen (Theurl 

und Wendler 2011, S. 182).  

 

2.9 Die Genossenschaft im Kontext der Förderlandschaft  

In Deutschland steht Existenzgründern und Unternehmern ein breites Spektrum an Förder- und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Förderung erfolgt über verschiedene Mittel und Kanäle. So kann 

grundsätzlich zwischen Unterstützung in Form von Darlehen, Zuschüssen, Beratungsleistungen, Sicher-

heiten und Beteiligungen unterschieden werden. Im Hinblick auf die Frage, ob diese Förderungsmöglich-

keiten auch von Genossenschaften genutzt werden können, muss differenziert werden, ob die Förderung 

sich an Unternehmen oder Einzelpersonen richtet und ob es sich bei der zu fördernden Genossenschaft 

um eine Produktiv- oder eine Fördergenossenschaft handelt. Im Folgenden sollen diese Aspekte näher 

beleuchtet und die Förderprogramme auf ihre Eignung, Genossenschaften zu fördern, untersucht werden. 

Es versteht sich, dass aufgrund der vielfältigen Förderlandschaft in Deutschland hier nur ein Ausschnitt 

der Angebote untersucht werden kann und keine gesamte Kohärenzuntersuchung durchgeführt wurde. 

Grundsätzlich zeigen die Erfahrungen aus der Praxis, dass die Fördermöglichkeiten für Genossenschaften 

im Vergleich zu anderen Rechtsformen eher eingeschränkt sind. Dabei ist es häufig die besondere Ver-

fasstheit von Genossenschaften, welche Auslegungsspielräume schafft, die sich zu Lasten der Genos-

senschaften auswirken können. Dies bedeutet, dass es sich bei einer Diskriminierung von Genossen-

schaften in öffentlichen Förderprogrammen in den meisten Fällen nicht um einen expliziten, sondern um 

einen impliziten Ausschluss handelt. Tatsächlich existieren nur wenige Programme, die Genossenschaf-

ten ausdrücklich von der Förderung ausschließen. Dazu zählen vor allem solche, die Beteiligungen anbie-

ten, z. B. der High-Tech Gründerfonds des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), der 

sich ausschließlich an Kapitalgesellschaften richtet (High-Tech Gründerfonds Management GmbH 2014). 

Ein solches Kriterium verlangt auch das BMWi-Programm INVEST, das Zuschüsse zu Wagniskapital 

vergibt (BMWi 2014a), oder der ERP-Startfonds der Kreditbank für Wiederaufbau (KfW), der die Beteili-

gung von Lead-Investoren aufstockt (BMWi 2014b). 

Neben solchen Programmen, die sich auf die Förderung von Kapitalgesellschaften konzentrieren, beste-

hen auch Gründungszuschüsse, die sich an einzelne Existenz- oder Unternehmensgründer richten. Dabei 

ist gerade die Förderung einer Einzelperson bei einer Rechtsform, die auf Teamgründungen basiert, 

schwer zu realisieren. So argumentiert beispielsweise Bösche (2007, S. 2), dass die damit verbundene 

Förderpraxis auf der Vorstellung beruhe, dass nur Unternehmerpersönlichkeiten förderungsfähig seien, da 

sie allein in der Wirtschaft etwas bewegten. Diese Ansicht schließe Genossenschaften, die gerade auf 

dem Prinzip der Gemeinschaft beruhten, kategorisch aus. Tatsächlich sind solche Programme wie das 
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Einstiegsgeld (Bundesagentur für Arbeit 2014a) oder der Gründungszuschuss (Bundesagentur für Arbeit 

2014b) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) darauf ausgelegt, dass durch die Förde-

rung Einzelpersonen mithilfe einer selbstständigen Tätigkeit ihre Arbeitslosigkeit beenden. Für solche Fäl-

le ist grundsätzlich die Gründung von Produktivgenossenschaften denkbar, in welchen die Mitglieder 

gleichzeitig Eigentümer und Beschäftigte sind. Allerdings betrachtet das deutsche Recht Mitglieder von 

Produktivgenossenschaften als Angestellte und nicht als Selbstständige (Heublein 2007). Da die Selbst-

ständigkeit in den meisten Programmen jedoch Grundlage einer Förderung ist, wird dieser Umstand zu ei-

nem Ausschlusskriterium (Flieger 2009, S. 29). 9  

Aber auch für andere Genossenschaftsarten ist die Rolle des Mitglieds als Unternehmer in einer Genos-

senschaft von großer Bedeutung für die Inanspruchnahme personenbezogener Förderung. In diesem Zu-

sammenhang argumentiert Bösche (2004, S. 7), Ădass die Vorstandsmitglieder einer Genossenschaft auf-

grund des gesetzlichen Modells in der Regel keine Beschäftigtenñ sind. Heublein (2007) kommt zu dem 

ähnlichen Urteil, dass nur solche Mitglieder, die in einer hierarchischen Struktur unterhalb der Vorstands-

ebene Arbeit im arbeitsrechtlichen Sinne leisten, als Arbeitnehmer einzustufen sind. Im Umkehrschluss 

sollte ein Mitglied als Unternehmer eingestuft werden, wenn es eine Vorstandsposition bekleidet. Nach 

dieser Interpretation müssten also Förderprogramme für Einzelpersonen grundsätzlich auch Personen of-

fenstehen, die in Genossenschaften eine Vorstandsposition bekleiden. 

Legt man personenbezogene Förderprogramme wie beispielsweise der KfW zugrunde, werden diese Ein-

schätzungen auch in der Praxis geteilt. So heiÇt es in einem Rundschreiben von 2013: ĂVorstandsmitglie-

der gewerblicher Genossenschaften sind im Rahmen der personenbezogenen Förderung grundsätzlich 

antragsberechtigt [é]. Eine selbstständige Tätigkeit im Sinne der Programmbestimmungen liegt vor, wenn 

das Antrag stellende Genossenschaftsmitglied dem Vorstand der Genossenschaft angehört und vertre-

tungsbefugt istñ (KfW 2013, S. 2). Förderprogramme wie das Gründercoaching Deutschland (KfW 2014a) 

stehen also formal allen Unternehmern offen, unabhängig von der Rechtsform, in der sie unternehmerisch 

tätig sind. In der Praxis ist die personenbezogene Förderung jedoch für Genossenschaften nahezu voll-

ständig ungeeignet. Sie besteht oftmals in Darlehen oder ist an Bürgschaften geknüpft und damit zuge-

schnitten auf eine Unternehmerpersönlichkeit, die bereit ist, ein höheres Risiko zu tragen, weil sie als Ei-

gentümer auch in besonderem Maße aus dem Geschäftsbetrieb (monetären) Nutzen zieht. Diese Konstel-

                                                           

9 Aus der Nichtachtung der Doppelrolle von Mitgliedern von Produktivgenossenschaften erwachsen auch an anderer Stelle Prob-

leme. Besonders verheerend wirkt sich das Urteil des BFH (v. 24.04.2007 - I R 37/06), nach welchem die Steuerbefreiung der 

Rückvergütung bei Produktivgenossenschaften nicht gewährt wird. Die Tatsache, dass die Mitglieder als Unternehmer nicht am 

inneren Wert des genossenschaftlichen Unternehmens beteiligt sind, wird in diesem Zusammenhang gänzlich ignoriert. Das Urteil 

schränkt die Möglichkeiten der Finanzierung für Produktivgenossenschaften empfindlich ein.  
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lation ist bei Genossenschaften, in denen sämtliche Mitglieder Eigentümer sind, schlichtweg nicht gege-

ben, zumal wenn die Ausrichtung zudem förder- und nicht erwerbswirtschaftlich ist. Solidarität unter den 

Mitgliedern ist zwar ein genossenschaftliches Prinzip, es kann aber gerade von unternehmerisch denken-

den Akteuren schwerlich erwartet werden, dass sie sich für andere Mitglieder persönlich verschulden. 

Auch einige der anderen Voraussetzungen, die typischerweise von Antragstellern erwartet werden, sind 

von Genossenschaftsmitgliedern kaum zu erfüllen. So argumentiert Berger (2009, S. 36), dass genossen-

schaftliche Existenzgründungen grundsätzlich nicht gefördert würden, weil ein Vorstand oftmals nicht min-

destens zehn Prozent der Geschäftsanteile auf sich vereinige und die Alleinvertretungsberechtigung eines 

Vorstands oftmals nicht vorliege (bei mehr als 20 Mitgliedern per Gesetz auch gar nicht vorliegen kann, 

weil dann ein zweiköpfiger Vorstand zwingend vorgeschrieben ist). Tatsächlich würde es sich bei diesen 

Bestimmungen um Ausschlusskriterien handeln, da sie zumindest bei größeren Genossenschaften nicht 

zu erfüllen sind. Auch hier gibt es auf Genossenschaften bezogene Regelungen wie z. B. von der KfW, die 

in einer schriftlichen Nachfrage nªher schreibt: ĂEine Unterschreitung der Quote ist jedoch mºglich, sofern 

auch mit der geringeren Beteiligung eine auskömmliche Vollexistenz aufgebaut werden kann. Der Antrag-

steller muss darüber hinaus mit den übrigen Vorständen der Genossenschaft mindestens gleichberechtigt 

seinñ (KfW 2013, S. 2f.). Damit ist erneut eine Förderung zwar nicht formal ausgeschlossen, ein Ge-

schäftsanteil einer Genossenschaft sichert allerdings ï außer unter Umständen in wenigen (denkbaren) 

produktivgenossenschaftlichen Ausnahmefällen ï keine Ăauskºmmliche Vollexistenzñ. 

In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass die betrachteten Programme und Argumentationen 

sich zum großen Teil nur auf das Modell der Produktivgenossenschaft beziehen lassen, weil sie auf Exis-

tenzgründungen abzielen. Im Fall einer produktivgenossenschaftlichen Neugründung mit wenigen Mitglie-

dern, womöglich einem allein vertretungsberechtigten Vorstand und einem auf absehbare Zeit nur gerin-

gen Wachstum lassen sich die meisten Anforderungen und Bestimmungen der beschriebenen Program-

me auch in der Praxis umsetzen. Allerdings stellen Produktivgenossenschaften ein marginales Randphä-

nomen dar (siehe Kapitel 2), was indes zumindest in gewissem Umfang auch mit fehlenden Förderange-

boten zusammenhängen mag. Neben der Unternehmensförderung wird auch der Erwerb von Genossen-

schaftsanteilen durch das KfW-Wohneigentumsprogramm gefördert (KfW 2014b). Mit Blick auf personen-

bezogene Förderung kann das Kurzfazit daher lauten: Genossenschaften sind auf Förderung als juristi-

sche Person angewiesen. Auch hier wurde die Förderpraxis der KfW Mittelstandsbank in den letzten Jah-

ren angepasst. Das Antragskriterium lautet hier: ĂGewerbliche Genossenschaften können gefördert wer-

den, sofern sie körperschaftsteuerpflichtig sind und die jeweiligen sonstigen Antragsvoraussetzungen er-

f¿llenñ (KfW 2013, S. 1). Nicht nur die personenbezogene Förderung sollte daher für Genossenschaften 

offen sein, sondern auch die Unternehmensförderung. Tatsächlich sind in vielen bundesweiten Program-

men zur Förderung von Unternehmen die Grundvoraussetzungen recht weit gefasst. Förderberechtigt sind 

häufig prinzipiell alle kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nach EU-Definition. Diese setzt voraus, 
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dass ein Unternehmen weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von höchstens 

50 Millionen oder eine Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro aufweist. Darüber hinaus werden 

Unternehmen zunächst als jede Einheit, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt, unabhängig von ihrer 

Rechtsform angesehen. Diese Definition übernehmen neben der KfW auch die Landes- und Förderban-

ken, die Darlehen und Zuschüsse für junge Unternehmen vergeben. Ein großer Teil dieser Förderpro-

gramme steht also auch Genossenschaften prinzipiell offen. 

Insgesamt kann die Situation von Genossenschaften in der deutschen Förderlandschaft ambivalent be-

wertet werden. Ein expliziter Ausschluss von der Förderung findet in den seltensten Fällen statt, aber in 

der Praxis sind viele Programme ausschließlich auf die persönliche Förderung von Existenzgründern aus-

gerichtet und eignen sich aus diesem Grund nur schwer für die Förderung von Genossenschaften. Zwar 

hat es gerade seitens der KfW in den letzten Jahren Erleichterungen gegeben, um den Zugang der 

Rechtsform zu Fördergeldern zu verbessern; ob die vorgenommenen Änderungen allerdings geeignet 

sind, diesen Zweck zu erfüllen, bleibt fraglich und hängt nicht zuletzt von den zuständigen Sachbearbei-

tern ab: ĂDie konkrete Förderfähigkeit wird einzelfallbezogen im Rahmen der Antragsbearbeitung festge-

stelltñ (KfW 2013, S. 2). 

 

Folgende Seiten: 

Abbildung 10: Zusammenfassende Übersicht - Genossenschaft im Kontext der Förderlandschaft 
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Programm Geber/Durchführende 

Institution

Förderebene/Förd

ergebiet
Gegenstand/Zielgruppe Förderkonditionen Diskriminierung von Genossenschaften/Teamgründungen (Detail) Diskriminierung Quelle

Einstiegsgeld BMAS/BA Bund

Zuschüsse und Darlehen / 

Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit

Höhe abhängig von Dauer der Arbeitslosigkeit und 

Größe der Bedarfsgemeinschaft; Zuschüsse und 

Darlehen für Sachgüter an Selbstständige möglich 

(max. 5.000 Euro); Laufzeit 24 Monate

Gefördert werden Einzelpersonen, die durch die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit ihre 

Arbeitslosigkeit beenden
problematisch

http://www.arbeitsagentur.de/web/conte

nt/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbeitsl

osigkeit/Grundsicherung/IhreChance/Ei

nstiegsgeld/index.htm

Gründungszuschuss BMAS/BA Bund

Zuschüsse / 

Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit

Monatlicher Zuschuss für 6 Monate in Höhe des zuletzt 

bezogenen ALG I zuzüglich 300 Euro zur sozialen 

Sicherung; im Anschluss monatlicher Zuschuss in Höhe 

von 300 Euro zur sozialen Sicherung, wenn der 

Nachweis der Geschäftstätigkeit erfolgt

Gefördert werden Einzelpersonen, die durch die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit ihre 

Arbeitslosigkeit beenden
problematisch

http://www.arbeitsagentur.de/web/conte

nt/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbeitu

ndBeruf/Existenzgruendung/Finanzielle

Hilfen/Detail/index.htm?dfContentId=L6

019022DSTBAI485480

Mikrokreditfonds 

Deutschland

BMAS und BMWi (mit 

ESF-Mitteln) / GLS 

Bank (Auftragnehmer, in 

Kooperation mit lokalen 

Mikrokreditinstituten)

Bund

Darlehen /

Unternehmensgründungen und Finanzierung von Kleinst- und 

Kleinunternehmen

Kleinstbeträge mit einer kurzen Laufzeit von max. 3 

Jahren; nach erfolgreicher Rückzahlung ist eine 

Erhöhung auf bis zu max. 20.000 Euro möglich

Förderfähig sind Einzelpersonen sowie Kleinst- und Kleinunternehmen (hier müssen natürliche 

Personen Teilhaftung übernehmen)
problematisch http://www.mikrokreditfonds.de/

ERP-Regionalförder-

programm BMWi / KfW Bund

Darlehen / 

Langfristige Finanzierung von Investitionen in deutschen 

Regionalfördergebieten zu einem günstigen Zinssatz (z. B. 

Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Managementhilfen, 

Ausbildungsmaßnahmen)

Darlehen von max. 3 Mio. Euro für bis zu 100% der 

förderfähigen Investitionskosten mit einer Laufzeit von 

bis zu 20 Jahren

Förderfähig sind in- und ausländische Unternehmen gem. KMU-Definition der EU, die 

mindestens drei Jahre am Markt aktiv sind, Angehörige der Freien Berufe und natürliche 

Personen, die Gewerbeimmobilien verpachten oder vermieten; Antrag muss durch KMU gestellt 

werden

nein

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche

.html?get=1f8908501575e82c8c13351

214a4231a;views;document&doc=2364

&typ=KU

ERP-Gr¿nderkredit ð 

StartGeld
BMWi / KfW Bund

Darlehen /

Alle Formen der Existenzgründung (Errichtung, Übernahme 

von Unternehmen, Erwerb einer tätigen Beteiligung, 

Festigungsmaßnahmen in den ersten drei Jahren nach 

Aufnahme der Geschäftstätigkeit)

Bis zu 100 Prozent des Finanzierungsbedarfs, max. 

100.000 Euro, davon max. 30.000 Euro für 

Betriebsmittel; Laufzeit von bis zu 10 Jahren; bei 

Gründung im Team kann jeder Gründer bis zu 100.000 

Euro beantragen

Förderfähig sind natürliche Personen und KMU, sofern einer der Gesellschafter eine natürliche 

Person ist; für Genossenschaften kritische Textpassage: "Der Antragsteller besitzt - insbesondere 

aufgrund eines Gesellschaftsanteils von grundsätzlich mindestens 10% - hinreichenden 

unternehmerischen Einfluss; förderschädlich ist ein Stimmenanteil eines anderen Gesellschafters, 

der Satzungsänderungen ermöglicht" ; der Antragsteller verfügt über die erforderliche fachliche 

und kaufmännische Qualifikation und ist zur Geschäftsführung und Vertretung des Unternehmens 

befugt, handelsregisterlich eingetragen und aktiv in der Geschäftsleitung tätig

problematisch

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/U

nternehmen/Unternehmen-erweitern-

festigen/Finanzierungsangebote/ERP-

Gründerkredit-Startgeld-(067)/

ERP-Gr¿nderkredit ð 

Universell
BMWi / KfW Bund

Darlehen /

Alle Formen der Existenzgründung (Errichtung, Übernahme 

von Unternehmen, Erwerb einer tätigen Beteiligung, 

Festigungsmaßnahmen in den ersten drei Jahren nach 

Aufnahme der Geschäftstätigkeit)

Bis zu 100 Prozent der förderfähigen Investitionskosten 

bzw. Betriebsmittel, max. 10 Mio. Euro, bei einer Laufzeit 

von max. 20 Jahren

Förderfähig sind natürliche Personen und KMU.

Ggf. für Genossenschaften kritische Textpassage: "Der Existenzgründer muss über die 

erforderliche fachliche und kaufmännische Eignung für die unternehmerische Tätigkeit verfügen"

problematisch

https://www.kfw.de/Download-

Center/Förderprogramme-

(Inlandsförderung)/PDF-

Dokumente/6000002259-Merkblatt-

ERP-Gründerkredit-068.pdf

Programme zur Finanzierungsförderung vor / bei Gründung
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Programm Geber/Durchführende 

Institution

Förderebene/Förd

ergebiet
Gegenstand/Zielgruppe Förderkonditionen Diskriminierung von Genossenschaften/Teamgründungen (Detail) Diskriminierung Quelle

ERP-Kapital für GründungenBMWi / KfW Bund

Nachrangkapital /

Existenzgründungen und KMU jünger als drei Jahre

Bis zu 30 % (alte Länder) bzw. 40% (neue Länder und 

Berlin) der förderfähigen Investitions- und sonstigen 

Kosten (max. 500.000 Euro je Antragsteller) bei 15 

Prozent Eigenbeteiligung (a.L.) bzw. 10% (n.L.) und 

einer Laufzeit von max. 15 Jahren

Förderfähig sind nur natürliche Personen 

Für Genossenschaften kritische Textpassage: "Der Antragsteller verfügt über die erforderliche 

fachliche und kaufmännische Qualifikation. Der Antragsteller ist zur Geschäftsführung und 

Vertretung des Unternehmens befugt, entsprechend im Handelsregister eingetragen und aktiv 

in der Unternehmensleitung tätig. Der Antragsteller besitzt - insbesondere aufgrund eines 

Gesellschaftsanteils von grundsätzlich mindestens 10 Prozent - hinreichenden unternehmerischen 

Einfluss. Förderschädlich ist ein Stimmenanteil eines anderen Gesellschafters, der 

Satzungsänderungen ermöglicht."

problematisch

https://www.kfw.de/Download-

Center/Förderprogramme-

(Inlandsförderung)/PDF-

Dokumente/6000000213-Merkblatt-

058.pdf

ERP-Startfonds BMWi/KfW Bund

Beteiligung (Aufstockung von Beteiligung eines Leadinvestors)

Innovative KMU aus dem Technologiebereich, die jünger als  

zehn Jahre sind

Bis zu 5 Mio. Euro je Unternehmen und max. 2,5 Mio. 

Euro je Zwölfmonatszeitraum (es sind mehrere 

Finanzierungsrunden möglich); Beteiligungsform richtet 

sich vorrangig nach Beteiligungsform eines 

Leadinvestors

Förderfähig sind nur innovative KMU aus dem Technologiebereich

(Ggf. für Genossenschaften kritische Textpassage: "Antragsberechtigt sind kleine innovative 

Technologieunternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit Betriebssitz in Deutschland.") Das 

Unternehmen soll in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft organisiert sein.

ja

https://www.kfw.de/Download-

Center/Förderprogramme-

(Inlandsförderung)/PDF-

Dokumente/6000000292-M-ERP-

Startfonds-136.pdf

ERP-Beteiligungsprogramm

BMWi/KfW und private 

Beteiligungs- 

gesellschaften

Bund

Beteiligung / 

Kooperationen, Innovationen, Umstellungen bei 

Strukturwandel, die Errichtung, Erweiterung, grundlegende 

Rationalisierung oder Umstellung von Betrieben sowie 

Existenzgründungen

Beteiligungen bis zu 1,25 Mio Euro (in Ausnahmefällen 

bis zu 2,5 Mio. Euro (nicht höher als das vorhandene 

Eigenkapital) mit einer Laufzeit von bis 12,5 Jahren

Förderfähig sind gewerbliche KMU problematisch

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche

.html?get=7bfd8a0f3ad3a51df16d91ad

3b6dbef9;views;document&doc=2160

Mikromezzaninfonds 

Deutschland

BMWi (mit ERP- und 

ESF-Mitteln)/zuständige 

Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaf

ten in den 

Bundesländern

Bund

Beteiligung /

Existenzgründungen und junge KMU Max. 50.000 Euro bei einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren

Genossenschaften werden nicht erwähnt: "Spezielle Zielgruppen sind Unternehmen, die 

ausbilden, die aus der Arbeitslosigkeit gegründet werden, oder von Frauen oder Menschen mit 

Migrationshintergrund geführt werden. Auch gewerblich orientierte Sozialunternehmen und 

umweltorientierte Unternehmen sollen besonders angesprochen werden."

nein

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche

.html?get=1f8908501575e82c8c13351

214a4231a;views;document&doc=1204

6&typ=RL

High-Tech Gründerfonds

BMWi und 

Privatwirtschaft/Eigenver

waltung

Bund

Beteiligung und Darlehen /

Technologieorientierte KMU-Gründungen, nicht älter als ein 

Jahr 

Max. 500.000 Euro Wagniskapital für min. 12 Monate 

sowie ein zusätzliches Nachrangdarlehen mit 7 Jahren 

Laufzeit. Eine Anschlussfinanzierung mit 1,5 Mio. Euro 

ist möglich

Investition ausschließlich in Kapitalgesellschaften.

Für Genossenschaften kritische Komponente: Beteiligung von 15% soll gewinnbringend verkauft 

werden

ja
http://www.high-tech-

gruenderfonds.de/finanzierung/kriterien/

EXIST-Gründerstipendium
BMWi/Forschungszentr

um Jülich 
Bund

Gründerstipendium /

Innovative technologieorientierte Gründungsvorhaben 

Monatlich bis zu 2.500 Euro Lebensunterhalt für max. 1 

Jahr; zusätzlich bis zu 17.000 Euro für Sachausgaben 

und 5.000 Euro für Coaching

Förderfähig sind Gründerteams bis max. 3 Personen aus Wissenschaftlern aus öffentlichen 

Forschungseinrichtungen, Hochschulabsolventen und ehemaligen Wissenschaftlern und aktiven 

Studierenden; Antrag muss von der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung gestellt werden

nein
http://www.exist.de/exist-

gruenderstipendium/

Programme zur Finanzierungsförderung vor / bei Gründung
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Programm Geber/Durchführende 

Institution

Förderebene/Förd

ergebiet
Gegenstand/Zielgruppe Förderkonditionen Diskriminierung von Genossenschaften/Teamgründungen (Detail) Diskriminierung Quelle

INVEST ð Zuschuss f¿r 

Wagniskapital
BMWi/BAFA Bund

Zuschuss zu Wagniskapital/

Private Investoren (insbesondere Business Angels), die neu 

ausgegebene Geschäftsanteile an innovativen KMU erwerben, 

die jünger als zehn Jahre sind

Je Investor werden pro Kalenderjahr maximal 

Beteiligungen bis zu einem Betrag von 250.000 EUR 

bezuschusst, die maximale Fördersumme beträgt 

50.000 EUR.

Je Unternehmen können Beteiligungen im Wert von bis 

zu 1 Mio. EUR pro Jahr mit 20 Prozent bezuschusst 

werden, die maximale Fördersumme beträgt 200.000 

EUR

Das Unternehmen, in das der Investor investiert, muss als Kapitalgesellschaft geführt oder 

gegründet werden 
ja

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche

.html?get=1f8908501575e82c8c13351

214a4231a;views;document&doc=1190

8

KfW-Unternehmerkredit KfW Bund

Darlehen/

Unternehmen, die sich seit mehr als drei Jahren geschäftstätig 

sind oder Unternehmen, die nicht durch eine ERP-

Gründerkredit Universell gefördert werden konnten

Bis zu 100 Prozent der förderfähigen Investitionskosten 

bzw. Betriebsmittel, max. 25 Mio. Euro pro Vorhaben, bei 

einer Laufzeit von max. 20 Jahren

Förderfähig sind KMU, freiberuflich Tätige (z. B. Ärzte, Steuerberater, Architekten), natürliche 

Personen und größere Unternehmen in mehrheitlichem Privatbesitz mit einem Umsatz von unter 

500 Mio. Euro

nein

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche

.html?get=cdf6c10fa2d2b87624a5726e

d9b9c731;views;document&doc=8789&

typ=RL

Gründercoaching 

Deutschland

BMWi (mit ESF-

Mitteln)/KfW 
Bund 

Zuschuss für Gründungsberatung durch Dritte nach erfolgter 

Gründung/ 

Existenzgründungen jünger als fünf Jahre in den Bereichen der 

gewerblichen Wirtschaft und freien Berufe (außer 

Unternehmensberatung)

Zuschuss von 75 Prozent (West ohne Lüneburg) bzw. 50 

Prozent (Ost mit Lüneburg) des Beraterhonorars bei 

max. Tagessatz von 800 Euro auf acht Stunden; das 

Netto-Beratungshonorar darf Bemessungsgrundlage 

von max. 6.000 Euro nicht überschreiten; 

Existenzgründer (auch Freiberufler)

Unternehmensnachfolger

junge Unternehmer bis zu 5 Jahren

Förderfähig sind nur natürliche Personen.

Unverständlich (keine Angabe), ob auch Existenzgründungen von mehreren Gründern gefördert 

werden

nein

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/U

nternehmen/Gr%C3%BCnden-

Erweitern/Finanzierungsangebote/Gr%

C3%BCndercoaching-Deutschland-

%28GCD%29/#2

Gemeinschaftsaufgabe 

"Verbesserung der 

regionalen 

Wirtschaftsstruktur" (GRW)

BMWi/BMWi

Bund (tlw. 

landesspezifische 

Regelungen)

Investitions- oder Lohnzuschüsse oder Zinsverbilligungen/

Gewerbliche Investitionen und Investitionen in die kommunale 

wirtschaftsnahe Infrastruktur in strukturschwachen Regionen

Bis zu 35 Prozent der förderfähigen Ausgaben, bei 

Infrastrukturmaßnahmen bis zu 90 Prozent (jeweils in 

Abhängigkeit der Größe der Firma und der 

Förderkennung des Zielgebietes)

Es wird nicht klar, ob auch Genossenschaften gefördert werden: Förderfähig sind "Unternehmen 

der gewerblichen Wirtschaft und des Fremdenverkehrsgewerbes bei volkswirtschaftlich 

besonders förderungswürdigen Investitionsvorhaben sowie Gemeinden, Gemeindeverbänden und 

andere Träger, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen bzw. nicht auf Gewinnerzielung 

ausgerichtet sind, bei wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen."

nein

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche

.html?get=7bfd8a0f3ad3a51df16d91ad

3b6dbef9;views;document&doc=373

ERP-InnovationsprogrammBMWi/KfW Bund

Fremdkapitaldarlehen und Nachrangkapitaldarlehen/

Finanzierung von marktnaher Forschung sowie die Neu- und 

Weiterentwicklung von Produkten, Produktionsverfahren und 

Dienstleistungen in Deutschland. 

KMU (älter als zwei Jahre) 

Bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten, max. 5 Mio. 

Euro (FuE) bzw. 25 Mio. Euro pro Vorhaben und max. 50 

Mio. Euro je Unternehmen im Rahmen der 

Energiewende mit einer Laufzeit von max. zehn Jahren

Förderfähig sind gewerbliche Unternehmen und freie berufliche Träger nein

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-

DB/Navigation/Foerderrecherche/suche

.html?get=7bfd8a0f3ad3a51df16d91ad

3b6dbef9;views;document&doc=4034&t

yp=RL

Programme zur Finanzierungsförderung vor / bei Gründung

Programme zur Beratungsförderung nach Gründung

Programme zur Finanzierungsförderung nach Gründung
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3. Neugründungen von Genossenschaften  

Im Folgenden werden nun die Kernergebnisse aus statistischen Auswertungen zu Trends in der Neugrün-

dung von Genossenschaften, vor allem auf Basis von teils noch unveröffentlichten Daten der DZ BANK10, 

in größerer Detailtiefe dargestellt. Dabei werden die Anzahl und Struktur der Neugründungen seit 2000 

(und bis Ende 2013, sofern entsprechende Daten zum Auswertungszeitpunkt verfügbar waren) sowie die 

Entwicklung anhand der Genossenschaftsstatistik analysiert.  

 

3.1 Anzahl und Struktur der Neugründungen seit 2000 

Das deutsche Genossenschaftswesen erlebt, wie bereits an verschiedenen Stellen erwähnt, seit 2000 ei-

ne starke Zunahme der Neugründungsaktivitäten. Von Anfang 2000 bis Ende 2013 wurden deutschland-

weit insgesamt 2.308 Genossenschaften gegründet. Das entspricht durchschnittlich 165 Neugründungen 

pro Kalenderjahr.  

  

                                                           

10 Somit werden im Folgenden auch durchgängig die Terminologie und die Struktur dieser Datengrundlage verwendet, die in Tei-

len von denen anderer Quellen abweichen. Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass damit auch Dorfläden nicht als Konsum-

genossenschaften, sondern als gewerbliche Genossenschaften gezählt werden. Ebenfalls werden Energiegenossenschaften 

auch den gewerblichen Genossenschaften zugeordnet, wenn sie sich auch deutlich von den gewerblichen Handelsgenossen-

schaften unterscheiden. Sie werden daher auch vom DRGV als eigene Kategorie ausgewiesen. Auch hat der DGRV die ĂBundes-

geschªftsstelle Energiegenossenschaftenñ etabliert, um dieser besonderen Gruppe von Genossenschaften und ihrer wachsenden 

Bedeutung Rechnung zu tragen. 
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Dabei ist die Neugründungsrate von 44 im Jahr 2000 auf 332 neugegründete Genossenschaften in 2013 

angestiegen. Im Rekordjahr 2011 wurden gar 353 Neugründungen verzeichnet (Abbildung 11).  

 

 

Abbildung 11: Genossenschaftsneugründungen und prozentuale Veränderung zum Vorjahr, eigene Darstellung auf Basis von 

Daten der DZ BANK 

 

Zwischen 2000 und 2006 ist die Neugründungsrate im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 

11,6 Prozent gestiegen. Ab 2007, ein Jahr nach Inkrafttreten der Reform des Genossenschaftsgesetzes 

Mitte 2006 (vgl. Kapitel 4), kann sogar von einem Neugründungsboom gesprochen werden, mit durch-

schnittlich 265 Neugründungen pro Kalenderjahr und einem durchschnittlichen Zuwachs der Neugrün-

dungsrate um 23,7 Prozent. Nach einem starken Zuwachs um 50 Neugründungen bzw. 60 Prozent in 

2007 ist die Neugründungsrate seither jedoch im Trend wieder gefallen und seit 2012, bei weiterhin hohen 

Neugründungszahlen, leicht rückläufig.  

Der Neugründungsboom seit 2007 ist allerdings ungleich über die einzelnen Bundesländer verteilt.11 Na-

hezu 40 Prozent aller zwischen 2007 und 2013 neugegründeten Genossenschaften sind in Bayern und 

                                                           

11 Diese Auswertung gilt für Genossenschaftsneugründungen bis einschließlich September 2013. 
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Baden-Württemberg beheimatet. Weitere 30 Prozent der Genossenschaftsneugründungen entfallen auf 

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Der Anteil der neuen Bundesländer (ohne Berlin) an 

den Neugründungen beträgt hingegen nur 15 Prozent (Abbildung 12).  

 

 

Abbildung 12: Anteil an allen Genossenschaftsneugründungen nach Bundesland 2007ï2013, eigene Darstellung auf Basis von 

Daten der DZ BANK 

 

Die DZ BANK unterscheidet in ihrer Statistik auch zwischen den bereits eingeführten fünf Genossen-

schaftsarten: Genossenschaftsbanken, ländliche Genossenschaften, gewerbliche Genossenschaften, 

Konsumgenossenschaften und Wohnungsgenossenschaften. Die Aufschlüsselung der Neugründungen 

nach Genossenschaftsarten zeigt, dass insbesondere die Neugründung von gewerblichen Genossen-
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2013 und ländliche Genossenschaften mit 14 Neugründungen. Im Vergleich dazu wurde seit 2000 keine 

weitere Genossenschaftsbank und nur eine Konsumgenossenschaft12 gegründet. 

 

 

Abbildung 13: Neugründungen von Genossenschaften nach Bereichen, eigene Darstellung auf Basis von Daten der DZ BANK 
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12 Ausnahmen bilden, wie erwähnt, die Dorfläden, die in der Statistik allerdings als gewerbliche Genossenschaften, nicht als Kon-
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Im Gegensatz dazu ist der Anteil der neugegründeten Wohnungsgenossenschaften an den Neugründun-

gen von fast 16 Prozent in 2000 auf knapp 5 Prozent in 2013 gefallen und nur rund 6,5 Prozent aller Neu-

gründungen zwischen 2000 und 2013 waren Wohnungsgenossenschaften. Der Anteil der ländlichen Ge-

nossenschaften ist im Trend mit knapp über 4 Prozent konstant geblieben, wobei ländliche Genossen-

schaften insgesamt etwa 4,9 Prozent aller Neugründungen ausmachen.13  

Der Neugründungsboom im deutschen Genossenschaftswesen seit 2007 kann somit im Wesentlichen auf 

die dynamischen Neugründungsaktivitäten im Bereich der gewerblichen Genossenschaften zurückgeführt 

werden. Zwischen 2000 und 2013 wurden insgesamt 2.042 gewerbliche Genossenschaften gegründet, 

wobei in den Jahren bis 2007 durchschnittlich 53 gewerbliche Genossenschaften pro Kalenderjahr ge-

gründet wurden. Seit Beginn des Neugründungsbooms in 2007 ist der Durchschnitt stark gestiegen und 

liegt bei 238 neugegründeten gewerblichen Genossenschaften im Jahr.  

 

 

Abbildung 14: Neugründungen von gewerblichen Genossenschaften, eigene Darstellung auf Basis von Daten der DZ BANK 

 

                                                           

13 Die restlichen 0,1 Prozent des Anteils an den Neugründungen entfallen auf die eine in 2006 gegründete Konsumgenossen-
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Werden die Neugründungen von gewerblichen Genossenschaften nach unterschiedlichen Branchen un-

terteilt, zeigt sich, dass insbesondere Genossenschaften der Energiebranche für die stark angestiegene 

Zahl der Neugründungen von gewerblichen Genossenschaften verantwortlich sind.  

An der folgenden Abbildung wird deutlich, dass auch Sozialgenossenschaften, Genossenschaften aus 

dem Bereich Handel und sonstige Dienstleistungsgenossenschaften, die keiner der anderen Kategorien 

zugeordnet werden konnten, 2013 häufiger neugegründet wurden als 2000. Auch in diesen drei Bereichen 

haben die Neugründungsaktivitäten, insbesondere seit 2007, eine dynamische Entwicklung genommen. 

 

Folgende Seite: 

Abbildung 15: Anzahl der Neugründungen gewerblicher Genossenschaften nach Branchen, eigene Darstellung auf Basis von 

Daten der DZ BANK
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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3.2 Neugründungen nach Fokusbereichen 

Ausgehend von diesem Gründungsgeschehen der vergangenen Jahre und den erwarteten Potenzialen für 

das Genossenschaftswesen wurden, wie erwähnt, fünf Kernbereiche genossenschaftlichen Problemlö-

sungspotenzials ausgewählt, die in der empirischen Studie schwerpunktmäßig untersucht werden (vgl. 

Kapitel 5). An dieser Stelle werden die Neugründungsaktivitäten in diesen fünf Kernbereichen noch einmal 

im Detail beleuchtet. 

Regionalentwicklung und lokale Daseinsvorsorge  

Ein Kernbereich der Untersuchung liegt auf der Neugründung von genossenschaftlichen Nahversorgern 

im ländlichen Raum, die auch als Dorfläden bezeichnet werden. Zwischen 2000 und 2013 wurden insge-

samt 56 genossenschaftliche Dorfläden gegründet, wobei 47 dieser Läden erst nach 2006 entstanden 

sind.  

 

 

Abbildung 16: Anzahl der Neugründungen von genossenschaftlichen Dorfläden (2007ï2013), eigene Darstellung auf Basis von 

Daten der DZ BANK 
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Somit wurden seit Einsetzen des Neugründungsbooms in 2007 durchschnittlich sieben Dorfläden pro Jahr 

gegründet ï zuvor entstand durchschnittlich nur etwa ein genossenschaftlicher Dorfladen pro Kalender-

jahr. Die Neugründungsaktivität hat seit 2007 weiter zugelegt, sodass die Anzahl der neugegründeten ge-

nossenschaftlichen Dorfläden von drei in 2007 auf acht in 2013 angestiegen ist. 

Auffallend ist, dass über 71 Prozent aller neugegründeten genossenschaftlichen Dorfläden in den Flä-

chenländern Baden-Württemberg und Bayern gegründet wurden.1415 Weitere 15 Prozent der Neugrün-

dungen entfallen auf Dorfläden in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die neuen Bundesländer (ohne Ber-

lin) kommen gemeinsam auf lediglich elf Prozent der neugegründeten genossenschaftlichen Dorfläden ï 

so viele wie alleine in Nordrhein-Westfalen neu gegründet wurden. 

 

 

Abbildung 17: Regionale Verteilung der Neugründungen von Dorfläden (2007ï2013), eigene Darstellung auf Basis von Daten 

der DZ BANK 

  

                                                           

14 Diese Auswertung gilt für Genossenschaftsneugründungen bis einschließlich September 2013. 

15 Der Einfluss spezieller Förderprogramme der Länder wurde hierbei nicht näher analysiert. Exemplarisch lässt sich darauf ver-

weisen, dass in Baden-Württemberg die Gründung von Dorfläden finanziell gefördert wurde. 
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Wohnen 

Wohnungsgenossenschaften bilden den zweiten Kernbereich unserer Untersuchung. Der Bau und die 

Vermietung von Wohnungen ist eines der klassischen Aufgabenfelder von Genossenschaften. Seit 2000 

wurden insgesamt 143 Wohnungsgenossenschaften gegründet, davon 96 Genossenschaften seit 2007. 

Auch bei den Wohnungsgenossenschaften kam es zu einer Zunahme der Gründungsaktivität seit 2007: 

Wurden zwischen 2000 und 2006 durchschnittlich fast sieben Genossenschaften im Jahr gegründet, ver-

doppelte sich seit 2007 die Anzahl der Neugründungen auf durchschnittlich 14 neugegründete Woh-

nungsgenossenschaften pro Kalenderjahr. Die Zahl der Neugründungen stieg seit 2007 im Trend eben-

falls an, von elf Neugründungen in 2007 auf 17 neugegründete Wohnungsgenossenschaften in 2013.  

 

 

Abbildung 18: Anzahl der Neugründungen von Wohnungsgenossenschaften (2007ï2013), eigene Darstellung auf Basis von Da-

ten der DZ BANK 

 

  

11 10
13

15
13

17 17

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Neugründungen von Wohnungsgenossenschaften (2007-2013)



Endbericht 
Potenziale und Hemmnisse von unternehmerischen  
Aktivitäten in der Rechtsform der Genossenschaft 
 
 
 

© Kienbaum Management Consultants GmbH, Seminar für Genossenschaftswesen der Universität zu Köln, 2015 106 

Im Gegensatz zu den Kernbereichen Gesundheitswesen (vgl. siehe unten) und Dorfläden verteilen sich 

die neugegründeten Wohnungsgenossenschaften stärker über die Bundesländer.16 Auf Berlin und 

Schleswig-Holstein, die in den anderen beiden Kategorien keine oder nur wenige Neugründungen ver-

zeichneten, entfallen jeweils 16 Prozent der neugegründeten Wohnungsgenossenschaften. Baden-

Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kommen gemeinsam auf 42 Prozent der 

Neugründungen in diesem Bereich. Dagegen wurden nur etwa elf Prozent der seit 2007 neugegründeten 

Wohnungsgenossenschaften in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) gegründet.  

 

 

Abbildung 19: Regionale Verteilung der neugegründeten Wohnungsgenossenschaften (2007ï2013), eigene Darstellung auf Ba-

sis von Daten der DZ BANK 

 

Gesundheit und Soziales  
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im Gesundheitswesen gegründet. Mit Einsetzen des Neugründungsbooms in 2007 stiegen die Neugrün-

                                                           

16 Diese Auswertung gilt für Genossenschaftsneugründungen bis einschließlich September 2013. 
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dungen von vier in 2006 auf 40 in 2010 an und sind in 2013 wieder auf vier neugegründete Genossen-

schaften im Gesundheitswesen zurückgefallen. Die DZ BANK führt diese Kehrtwende auf eine Befriedi-

gung des Bedarfs im Bereich der Ärzte- und Gesundheitsgenossenschaften zurück. Nach den vielen Neu-

gründungen der letzten Jahre sei eine Marktsättigung eingetreten (DZ BANK 2013, S. 7). Ein weiterer 

Grund für den Rückgang der Neugründungen bei Ärztegenossenschaften ist darüber hinaus vermutlich in 

der seit 2009 veränderten Gesundheitspolitik der Bundesregierung zu suchen, sodass sich die Motivation, 

sich zu Ärztegemeinschaften zusammenzuschließen, in dieser Gruppe reduziert hat. Dennoch wurden seit 

2007 im Durchschnitt mit 21 Neugründungen pro Jahr wesentlich mehr Genossenschaften im Gesund-

heitswesen gegründet als zwischen 2000 und 2006 (durchschnittlich vier Neugründungen).  

 

 

Abbildung 20: Anzahl der Genossenschaftsneugründungen im Gesundheitswesen (2007ï2013), eigene Darstellung auf Basis 

von Daten der DZ BANK 

 

Auch diese seit 2007 insgesamt 145 gegründeten Genossenschaften im Gesundheitswesen verteilen sich 

ungleich über die Bundesländer.17 Mehr als ein Fünftel wurde in Nordrhein-Westfalen gegründet. Auffällig 

ist, dass 17 Prozent der Neugründungen im Saarland verzeichnet wurden. Baden-Württemberg, Bayern 

                                                           

17 Diese Auswertung gilt für Genossenschaftsneugründungen bis einschließlich September 2013. 
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und Hessen kommen gemeinsam auf fast zwei Fünftel aller Neugründungen. Dagegen wurden nur sie-

ben Prozent der neugegründeten Genossenschaften im Gesundheitswesen in den neuen Bundesländern 

(ohne Berlin) gegründet.  

 

 

Abbildung 21: Regionale Verteilung der Neugründungen im Gesundheitswesen (2007ï2013), eigene Darstellung auf Basis von 

Daten der DZ BANK 
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Abbildung 22: Anzahl der Neugründungen von Energiegenossenschaften (2007ï2013), eigene Darstellung auf Basis von Daten 

der DZ BANK 

 

Die Neugründungen von Energiegenossenschaften konzentrieren sich eindeutig auf die Flächenstaaten 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen, in denen 78 Prozent aller Energiegenossen-

schaften gegründet wurden. Eine Erklärung für diese starke Konzentration ist, dass Energiegenossen-

schaften durch die gezielte Förderung im Rahmen des EEG vorranging in den Bereichen Windenergie 

(Baden-Württemberg, Niedersachsen), Bioenergie (Bayern, Hessen, Niedersachsen), Photovoltaik- und 

Solarenergie und Wärmegewinnung entstehen. Auffällig ist, dass die neuen Bundesländer (ohne Berlin) 

trotz guter Standortvorteile (landwirtschaftlich geprägte Regionen, z. T. viele Sonnenstunden und starke 

Winde) gemeinsam nur zwölf Prozent der neugegründeten Energiegenossenschaften beheimaten.  
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Abbildung 23: Regionale Verteilung der Neugründungen von Energiegenossenschaften (2007ï2013), eigene Darstellung auf 

Basis von Daten der DZ BANK 

 

Insgesamt kann im Bereich der Windenergie eine deutliche Konzentration von Windenergieanlagen im 

Nordwesten Deutschlands, insbesondere in den Küstenregionen Schleswig-Holsteins und Niedersach-

sens, festgestellt werden (BMVBS 2011, S. 46). Im Gegensatz dazu sind Photovoltaikanlagen gleichmä-

ßiger über das Bundesgebiet verteilt. Allerdings finden sich besonders viele Anlagen im Süden und Wes-

ten, insbesondere in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-

Westfalen und Schleswig-Holstein, während sie im Nordosten seltener vorkommen (ebd., S. 48). Solarge-

nossenschaften sind hingegen auffallend stark im Westen Niedersachsens konzentriert (Brinkmann und 

Schulz 2011, S. 24).  

Mittelständische Kooperationen, Handwerk und Unternehmensnachfolgen 

Den fünften Kernbereich unserer Untersuchung bilden die mittelständischen Kooperationen, das Hand-

werk und insbesondere Unternehmensnachfolgen. Aus Gründen der Datenverfügbarkeit dezidieren wir 

den Gründungstrend an dieser Stelle jedoch nur nach Neugründungen von Genossenschaften im Hand-

werk.  

Seit 2007 wurden insgesamt 29 Genossenschaften im Handwerk gegründet. Gemessen an den Neugrün-

dungszahlen für den Zeitraum 2000ï2006 kann für diese Genossenschaftsart nur bedingt von einem 

Neugründungsboom gesprochen werden, da weder die Neugründungsrate noch die durchschnittlichen 


















































































































































































































































































































































































































































































































